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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

1 Einleitung

1.1 Veranlassung und Zielsetzung

-

-

-
-

Korrespondierend zu den neuen Anforderungen an die regionale Siedlungsstruktur wurde be-
-

-
-

formuliert. 

-

Plankapitel 1.4. und 1.5 und zum anderen Änderungen bzw. Anpassungen der Raumnutzungs-
karte des ERP notwendig. 

-

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

1.2 Wesentliche Inhalte der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans

wurden bei der Änderung der Plankapitel 1.4 und 1.5 folgende Leitlinien zugrunde gelegt:

Innen- vor Außenentwicklung: -

Dezentrale Konzentration: -

Städtebaulich sinnvolle und qualitative Verdichtung: -
-

Funktionsmischung: -

Vorhandene Strukturen stärken: -
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

1.2.1 Potenzielle Siedlungserweiterungen Wohnen und Gewerbe

-
-

stehen. 

-

-

-
-
-

-

-

Kommunen statt. 

-
-

-

-

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-

-

-

-

-

• 
• 1 
• 
• 
• 
• 100

• -
2

regionalbedeutsame Windenergienutzung aus dem Teilregionalplan Windenergie zum ERP  

• Genehmigte Rohstoffabbaustellen

-

-
erweiterungen kollidieren mit in der Raumnutzungskarte des ERP festgelegten regionalplaneri-

1
-
-
-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-

-
-

-

Neben den geeigneten, in der derzeitigen Raumnutzungskarte des ERP bereits restriktionsfrei 
-
-

-

Rücknahme von 
Freiraumfestlegungen des Einheitlichen  
Regionalplans Rhein-Neckar

für potenzielle
Siedlungserweiterungen
Wohnen

für potenzielle
Siedlungserweiterungen
Gewerbe

 

 

 

Gesamt

 
 Gewerbe

1.2.2 Regionalbedeutsame Gewerbestandorte

-
-

-

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-

-

500 ha. 

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-

-

-

-
-

Vorranggebiete ganz oder teilweise innerhalb einer Entfernung von 300 m zu den Natura 2000-Ge-

-

-

-

Rücknahme von 
Freiraumfestlegungen des Einheitlichen  
Regionalplans Rhein-Neckar

für Vorranggebiete für 
Gewerbe und  
Dienstleistung

für Vorranggebiete für 
Industrie und Logistik

 

 

-

 

Gesamt

mit der Wiederaufnahme von Freiraumfestlegungen

 

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

2 Informationen zur Umweltprüfung

-

-

-
-

2.1 Rechtliche Vorgaben für die Umweltprüfung 

-

-

-

-

-
keiten zur Verhinderung oder Minimierung dieser Auswirkungen sowie mit Planungsalternativen 

-

Planungsverfahren integriert. 

-

2.2 Untersuchungsrahmen und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (Scoping)

-
-
-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

Raumordnungsplan in der Regel aus, die betroffenen oberen Landesbehörden an der Festlegung 

-

-

Zusammenfassend beinhalteten die Stellungnahmen i. d. R.:

• -

• -

• 

-

-

2.3 Ablauf der Umweltprüfung

-
-

-

Erarbeitung der Regionalplaninhalte und dem Aufstellungsverfahren der 1. Änderung des ERP an-
passt. Folgender Verfahrensablauf ist vorgesehen:

Planungs- und Verfahrensschritte der 1. Änderung des ERP und der Umweltprüfung

1

2
10.06.2020 bis 05.08.2020

3
• 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Planungs- und Verfahrensschritte der 1. Änderung des ERP und der Umweltprüfung

4 Erarbeitung des Planentwurfs
• -

5
• 

6
• 

Aufstellung der 1. Änderung des ERP 

7
• 

Tabelle 3: Verfahrensablauf 1. Änderung des ERP

2.4 Inhalte der Umweltprüfung

-
-

-

-

-

-
nen. Auf die 1. Änderung des ERP bezogen sind dies in erster Linie folgende Änderungen der 

-

• 
• 
• 
• 
• 

in Worms mit einhergehender Freiraumfestlegung

• -

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

• -
-
-

-

• -

2.5 Erfordernisse und Möglichkeiten der Abschichtung

-
-

3 Darstellung der relevanten Ziele des Umweltschutzes und der einschlägigen  
 Aspekte des derzeitigen Umweltzustands

-

-
-

-

-
-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

• 
• 
• 
• 

3.1 Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit

Teilaspekte:

• 
• Wohn- und Wohnumfeldfunktion
• Erholungs- und Freizeitfunktion

-
-

-

-

-
-
-

Umweltziele

Als zentrale Ziele sind herauszustellen:

•  

•  

• 
• 
•  

• -
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitiger Umweltzustand

-
-

-

-
-

 

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-

-
-

Mögliche Umwelterheblichkeit aufgrund der 1. Änderung des ERP

auftreten:

• 
•  

Staubemissionen
• 
• 
•  

Naherholungsgebieten

Kriterien zur Abschätzung der schutzgutbezogenen Betroffenheit

• 
-
-

• 

-

-
-

• 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

• 
-

-

• 
-
-

-
-

• 
-

-

• 
• 
• 

-

-

-
-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-

-
-

-
-

-

Umweltziele

Als zentrale Ziele sind herauszustellen:

•  

• 
•  

• 
•  

• 
• 

Derzeitiger Umweltzustand

-

-
-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-

-

-

-

Mögliche Umwelterheblichkeit aufgrund der 1. Änderung des ERP

auftreten:

• 
•  

und -vielfalt
• 
• 
• 

Kriterien zur Abschätzung der schutzgutbezogenen Betroffenheit

• 

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

-

-

-

• 
-
-
-

• 

3.3 Fläche

-

-
-

-

-
-

-
-

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



27

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

 
•  

 
Langfristig wird hier die Netto-Null angestrebt.

• -

•  
 

Umweltziele

Als zentrale Ziele sind herauszustellen:
•  

• Reduzierung der Neuausweisung auf weniger als 30 ha pro Tag bis 2030  

• 

Derzeitiger Umweltzustand

• 
• Hessen: 2,10 ha / Tag
• Rheinland-Pfalz: 2,32 ha / Tag

-

steigerte.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Mögliche Umwelterheblichkeit aufgrund der 1. Änderung des ERP

auftreten:

• -

Kriterien zur Abschätzung der schutzgutbezogenen Betroffenheit

• 

-

-

3.4 Boden

-
-

dern lassen:

•  

• 
• 

-

-
-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Umweltziele

Als zentrale Ziele sind herauszustellen:
• 

• 

Derzeitiger Umweltzustand

-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

-

-
-

rungsbraunerden gebildet. 

-
-
-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Mögliche Umwelterheblichkeit aufgrund der 1. Änderung des ERP

auftreten:

• 
• 
• 
• 

des Reliefs
• 
• 
• 
• -

kommen

Kriterien zur Abschätzung der schutzgutbezogenen Betroffenheit

-

• 

-

• 

-

• 
-

3.5 Wasser

-

Freizeit- und Erholungsnutzung. 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

Grundwasser

-
-
-

-
-
-

Umweltziele

Als zentrale Ziele sind herauszustellen:

• -

• -

• 

• 

• 

Derzeitiger Umweltzustand

-

-

-

100

-
-

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

-
-

-

Mögliche Umwelterheblichkeit aufgrund der 1. Änderung des ERP

auftreten:

• -

• Absinken des Grundwasserstandes aufgrund der verringerten Grundwasserneubildungsrate 

• 
des Reliefs

• 
• 
• 
• 
• -

mungsgebieten
• 

Kriterien zur Abschätzung der schutzgutbezogenen Betroffenheit

-

• 

-

-

• 

-

-
tes Wasser, die zu ermitteln sind. 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

• 
-

100

extrem -

3.6 Klima / Luft

-

-
-

klimaökologische Ausgleichsraum 

klimaökologische Wirkungsraum -

-

Umweltziele

Als zentrale Ziele sind herauszustellen:

• 

• -

• 
• 

• 

Derzeitiger Umweltzustand

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

hafen auf.

Mögliche Umwelterheblichkeit aufgrund der 1. Änderung des ERP

• 
• 

Kriterien zur Abschätzung der schutzgutbezogenen Betroffenheit

• 
-

-
-

• 
-
-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

• 
-

-

-

3.7 Landschaft

Naturräumlicher Aspekt: 
-

Ästhetischer Aspekt: 
-

bar wird.

Kulturhistorischer Aspekt: 

-

-
-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-
-

Umweltziele

Als zentrale Ziele sind herauszustellen:

• 

• 

• -

• 

Derzeitiger Umweltzustand

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

Gebiets ausgewiesen.

-

-

-

-

2 2 2, 
2 2

2

2 -

-

Mögliche Umwelterheblichkeit aufgrund der 1. Änderung des ERP

•  
Elemente

• -
tionen
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

• 
• 
• 
• 

Kriterien zur Abschätzung der schutzgutbezogenen Betroffenheit

3:

• 
-

-
-

• Naturparke

-

• 

-
-

• 
-

5 km2

•  

-

-

-

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



39

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

3.8 Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Kulturgüter

-

-

-

Sonstige Sachgüter

-

Umweltziele

Als zentrale Ziele sind herauszustellen:
• 
• 

Derzeitiger Umweltzustand

-

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Mögliche Umwelterheblichkeit aufgrund der 1. Änderung des ERP

• -

• 
• 

Kriterien zur Abschätzung der schutzgutbezogenen Betroffenheit

-

• 

-

• 

Planungsebene dokumentiert.

•  

3.9 Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern

-

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

3.10 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der  
 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

4 Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltaus- 
 wirkungen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans

4.1 Vertiefte schutzgutbezogene Umweltprüfung

-
-
-

-

• 
• 
• 
• 
• 
• 

 -

• 
• 
• 
• 

 -
-

-

-
-

 -
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

 

-

 -
barkeit der potenziellen Siedlungserweiterung mit dem ERP festgestellt wurde und die Sied-

-

-
-

4.2 Ermittlung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen

-
-

-
-

-
-
-

-

-
-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-

-

-

-

Schutzgut / Kriterium Schwellenwerte für erhebliche Betroffenheiten

Rücknahme von Frei-
raumfestlegungen 

Rücknahme von Frei-
raumfestlegungen für 

Gewerbliche 
Vorranggebiete

Mensch

bei Abstand < 100 m VRG Gewer- 
be und 

tung: bei Ab-
stand <100 m

-
rie und  
Logistik: 
bei Abstand 
<300 m

Störfallbetriebe VRG Gewer-
be und 

-
tung: Lage 
innerhalb 

-
stand

VRG 

und Logis-
tik: Keine Er-

-

-

und Naherholung 

Erholungsrelevante Frei-
-

struktur

biologische Vielfalt

Tabukriterium

Natura 2000-Gebiete
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Schutzgut / Kriterium Schwellenwerte für erhebliche Betroffenheiten

Rücknahme von Frei-
raumfestlegungen 

Rücknahme von Frei-
raumfestlegungen für 

Gewerbliche 
Vorranggebiete

Naturdenkmale

-
der, Naturwaldreservate Tabukriterium

-

Fläche

Boden

-

Wasser

Tabukriterium

100
Tabukriterium

Risikogebiete 
extrem

Klima / Luft

-
deutung

Landschaft

Naturparke

-

Kulturgüter und sonstige  
Sachgüter

Westwallanlagen
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-
-

zipiell weiterverfolgt werden kann.

-
-
-

-
-

-

nicht 
geeignet.

-

-
-

-
gelagerten Planungsebenen absehbar vermeiden 
bzw. begrenzen.

-
-

bedingt geeignet.

-
-

geeignet.

-
-

geeignet.

-

-
-
-

-
-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Änderungs-

in ha

G
es

am
t-

  

-

W
as

se
r

K
lim

a 
un

d 
Lu

ft

13,9

4,3

24,7

0,4

5,0

0,8

0,6

0,0

72,3

FT-01 19,9

FT-02 6,0

FT-03 4,4

FT-VRG01-G 37,0

41,2

FT/RP-01 53,5

GER-01 1,0

GER-02 0,8

GER-03 4,6

GER-04 2,7

GER-05 2,9

GER-06 3,1

GER-07 1,8

GER-08 1,1

GER-09 3,7

GER-10 1,9

GER-11 0,8

GER-12 4,8

GER-13 1,5

GER-14 2,2

GER-15 4,4

GER-16 9,9

GER-17 2,1

GER-VRG01-G 0,0

GER-VRG02-G 39,1
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Änderungs-

in ha

G
es

am
t-

  

-

W
as

se
r

K
lim

a 
un

d 
Lu

ft

GER-VRG03-G 32,5

0,0

2,8

5,4

2,2

12,2

3,9

1,7

4,9

9,9

1,6

11,3

2,2

7,6

4,6

0,2

1,3

1,7

0,6

8,1

1,1

0,5

1,6

1,8

3,1

6,1

6,3

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

0,0

1,6

1,1
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Änderungs-

in ha

G
es

am
t-

  

-

W
as

se
r

K
lim

a 
un

d 
Lu

ft

1,3

9,4

7,6

8,4

0,4

2,1

1,6

0,5

11,6

5,5

10,3

9,3

15,7

6,0

4,2

14,6

8,8

28,4

MA-VRG01-G 0,0

0,3

1,6

0,2

0,6

9,0

2,1

0,3

0,3

1,7

0,1

0,3

0,1

1,2

1,1

2,5

2,0
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Änderungs-

in ha

G
es

am
t-

  

-

W
as

se
r

K
lim

a 
un

d 
Lu

ft

1,7

3,2

1,2

2,0

1,9

0,6

0,6

2,0

14,1

4,7

2,3

0,7

0,5

2,7

1,4

1,2

0,9

1,3

5,9

1,0

0,9

0,3

3,0

0,0

0,0

8,0

0,4

NW-01 6,9

NW-02 6,8

NW-03 10,0

NW-04 3,1

NW-05 3,2

RNK-01 13,8

RNK-02 14,1

RNK-03 3,4
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Änderungs-

in ha

G
es

am
t-

  

-

W
as

se
r

K
lim

a 
un

d 
Lu

ft

RNK-04 4,8

RNK-05 9,6

RNK-06 6,2

RNK-07 1,5

RNK-08 1,4

RNK-09 1,3

RNK-10 2,5

RNK-11 4,7

RNK-12 1,8

RNK-13 1,2

RNK-14 3,2

RNK-15 4,5

RNK-16 4,8

RNK-17 2,3

RNK-18 6,1

RNK-19 2,4

RNK-20 5,2

RNK-21 7,4

RNK-22 2,4

RNK-23 44,2

RNK-24 2,4

RNK-25 2,0

RNK-26 1,5

RNK-27 2,8

RNK-28 17,6

RNK-29 4,7

RNK-30 4,3

RNK-31 0,9

RNK-32 1,4

RNK-33 1,7

RNK-34 2,1

RNK-35 1,7

RNK-36 0,1

RNK-37 0,3

RNK-38 0,2
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Änderungs-

in ha

G
es

am
t-

  

-

W
as

se
r

K
lim

a 
un

d 
Lu

ft

RNK-39 0,4

RNK-40 0,1

RNK-41 0,7

RNK-VRG01-G 0,0

RNK-VRG02-G 9,9

RNK-VRG03-G 53,8

RNK-VRG04-G 8,1

RNK-VRG05-G 2,5

RNK-VRG06-G 0,0

RNK-VRG07-G 0,9

RNK-VRG08-G 0,0

RNK-VRG09-G 0,0

RNK-VRG10-G 35,5

RP-01 4,6

RP-02 21,7

RP-03 6,9

RP-04 2,4

RP-05 11,6

RP-06 8,3

RP-07 2,6

RP-08 1,3

RP-09 16,7

RP-10 4,7

RP-11 4,3

RP-12 1,3

RP-13 1,8

RP-14 11,3

RP-15 3,3

RP-16 3,3

RP-17 0,4

RP-18 0,4

RP-19 9,5

RP-VRG01-G 22,6

SP-01 6,4
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Änderungs-

in ha

G
es

am
t-

  

-

W
as

se
r

K
lim

a 
un

d 
Lu

ft

SP-02 15,0

4,1

1,5

0,3

0,8

1,6

2,5

1,4

1,9

1,4

0,6

0,8

0,5

0,9

2,2

0,9

5,4

4,1

5,5

3,4

8,3

3,7

3,1

2,0

11,3

126,2
-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

-

-

-

4.3 Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

-

-

-
haltungszielen des betreffenden Gebietes vor.

-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

-

-
-

 

-

-

-

-

-
-

-
nehmigungsverfahren bedarf, wenn die konkreten Planungsvorhaben feststehen.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-

-

Baden-württembergischer Teilraum
-

herangezogen. 

-

Hessischer Teilraum
-
-
-

Rheinland-pfälzischer Teilraum
-

-

-

-
-

-
terverfolgt werden.

-

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

4.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der  
 nachteiligen Auswirkungen

bzw. zu verringern. 

-

-

100

minimiert werden. 

-
-

-

-

-
-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

-
-

4.6 Berücksichtigung von anderweitigen Planungsmöglichkeiten

-

1. Änderung des ERP bereits insbesondere im Rahmen des Prozesses der Findung von geeigneten 

-

-

-

-

-

4.7 Gesamtplanbetrachtung

-
-

und etwaige kumulative Auswirkungen aufgezeigt.

Änderungen der Plankapitel 1.4 und 1.5

-

-
-

nutzen sind.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

-
-

-

-

werden kann.

-

 

-

-
-

-

-
-

-

Änderungen der Raumnutzungskarte

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-

-

-
-
-

potentiale greifen können.

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Kumulative nachteilige Umweltauswirkungen

-

-

-

5 Zusätzliche Angaben

5.1 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung  
 sowie Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

-
-

sammenstellung der Angaben auftraten, zu geben.

-

-

-
-

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-

-
tung und -aufbereitung.

-

-

-

-
-

5.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen  
 der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans

-

• 

• 
• 
• 
• 

-

-

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-

5.3 Allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-
-

de Planung in der MRN erfordert eine enge und koordinierte Abstimmung der beteiligten Partner.
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Anhang 1 

Gebietssteckbriefe
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Wasser, Klima und Luft, Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. 

nachgelagerten Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• -

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 13,9 ha

Wasser • 100
• extrem

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Landschaft Betroffenheit einer „Landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft“ in einer Größenordnung 
von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• Im nördlichen Bereich des Gebiets verläuft ein schmaler 100-Bereich, der von Bebauung freizuhalten ist. In den extrem-Be-
reichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.

• 
• 

Fazit: -

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• Lage in einem Schwerpunktraum des Wiedehopfs
• 

Fläche

Landschaft Betroffenheit einer „Landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft“ in einer Größenordnung 
von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

nachgelagerten Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 • 
• 
• Strauchbestände am westlichen Gebietsrand

Fläche

Boden • Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 7,3 ha
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-
nungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch Gebiet überlagert sich mit einer bestehenden Sportanlage

Fläche

Boden

Wasser • Betroffenheit von einer 100
• extrem

Landschaft Betroffenheit einer „Landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft“ in einer Größenordnung 
von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• In dem Gebiet liegt ein 100-Bereich des Eckbachs, der von Bebauung freizuhalten ist. In den extrem-Bereichen sollte nur 

hochwasserangepasst gebaut werden.
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche

Boden

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-
-

ebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 • 
• 

Fläche

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
güter ergeben sich keine erhebliche Betroffenheiten.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Boden • Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 33,1 ha
• 

Klima und Luft Lage in einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenordnung 
von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
und Beeinträchtigungen möglichst zu vermeiden.

• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Boden, Klima und Luft sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erheb-

Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

  

Fläche

Boden • 
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Fläche, Klima und Luft sowie 
-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch • 
• Betroffenheit eines Lärmschutzwaldes: ca. 1,1 ha
• 

Fläche

Klima und Luft • Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größen-
ordnung von mehr als 3 ha

• Betroffenheit eines lokalen Klimaschutzwalds: ca. 1,1 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Klima und Luft sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erhebliche 

-
nungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 19,9 ha

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Klima und Luft sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erhebliche 

-
nungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 Betroffenheit des geschützten Landschaftsbestandteils „Platanenallee Flomersheimer Straße“

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Klima und Luft sowie Kultur- 

-
zen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-
-

ebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 37,0 ha

Boden

Wasser extrem

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,0 ha

Boden

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Kultur- und Sachgüter
Fundstelle

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Boden, Klima und Luft sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erheb-

Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• -

Fläche

Boden • 
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-
-

ebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch Betroffenheit eines Lärmschutzwaldes: ca. 0,3 ha

 • 
• Lage im Wildtierkorridor
• 
• 

Fläche

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 3,1 ha

Boden • Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 0,3 ha
• 

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer Westwallanlage-Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• Westwallanlage-Flächen 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Fläche mit vsl. erheblichen Betroffen-
heiten zu rechnen.

Fläche

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



93

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter  
Fläche sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erhebliche 

-
nungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,1 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-
ziale zu erwarten. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 • 
• Lage in einem Schwerpunktraum des Wiedehopfs 
• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 3,7 ha

Boden

Wasser extrem

Klima und Luft • 
• Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größen-

ordnung von mehr als 3 ha

Landschaft • 
• Betroffenheit einer „Landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft“ in einer Größenord-

nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Wasser mit vsl. erheblichen Betroffen-

-
ge betroffen:

Wasser • extrem

Hinweise und Anmerkungen:

• -

grundsätzlich mögliche Flächennutzungsoptionen.
• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

 • 
• 
• 
• 

Fläche

Landschaft

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-
schutzes zu erwarten. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 • 
• 
• 

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Landschaft

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche sowie Boden mit vsl. erheb-
-

Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Boden

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erhebliche Kon-

-
ebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche

Landschaft Lage im Landschaftsschutzgebiet „Bienwald“

Kultur- und Sachgüter •  
Fundstellen

• Überlagerung mit einer Westwallanlage-Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• -

• -

• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rech-

-
men der nachgelagerten Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche

Boden Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 0,3 ha

Wasser extrem

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung von mehr als 3 ha

Landschaft • 
• Betroffenheit einer „Landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft“ in einer Größenord-

nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter • 
• Überlagerung mit einer Westwallanlage-Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• -

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-
gerten Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 -

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 9,9 ha

Wasser extrem

Landschaft Betroffenheit einer „Landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft“ in einer Größenordnung 
von mehr als 3ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Boden • Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 0,3 ha
• 

Wasser extrem

Landschaft •
• Betroffenheit einer „Landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft“ in einer Größenord-

nung von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
güter ergeben sich keine erhebliche Betroffenheiten.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Be-

der nachgelagerten Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• Lage in einem Schwerpunktraum des Wiedehopfs sowie des Schwarzmilans
• 

• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 39,1 ha

Boden • 
• 

Wasser extrem

Klima und Luft

Landschaft

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle

Hinweise und Anmerkungen:

• 

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 
• Immissionsschutzwalds

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-
nungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 • 
• Lage in einem Schwerpunktraum des Weißstorchs sowie des Schwarzmilans, Lage im Fledermaus-

Fläche

Boden

Wasser extrem

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
güter ergeben sich keine erhebliche Betroffenheiten.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Wasser mit vsl. erheblichen Betroffen-

-
ge betroffen:

Wasser Lage im extrem

Hinweise und Anmerkungen:

• -

grundsätzlich mögliche Flächennutzungsoptionen.
• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Wasser mit vsl. erheblichen Betroffen-

-
ge betroffen:

Wasser extrem

Hinweise und Anmerkungen:

• -

grundsätzlich mögliche Flächennutzungsoptionen.
• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-
-

ebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche

Wasser • extrem
• extrem

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Boden, Wasser sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erhebliche 

-
nungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche

Boden

Wasser extrem

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Klima und Luft sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erhebliche 

-
nungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 3,9 ha

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden sowie Kultur- und 

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,7 ha

Boden

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-
den bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 Betroffenheit landesweiter Biotopverbundraum: ca. 3,1 ha

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 9,9 ha

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche sowie Kultur- und Sachgüter 

sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle

Hinweisen und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-
-

ebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 11,3 ha

Boden

Wasser

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Wasser sowie Kultur- und 

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Wasser extrem

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Boden, Klima und Luft sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erheb-

Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Boden • 
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden, Klima und Luft sowie 
-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Boden • 
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzgutes Fläche mit vsl. erheblichen Betroffen-
heiten zu rechnen.

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit:

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,7 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

-
nung sind die o. 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche sowie Boden mit vsl. erheb-
-

Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Boden Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 0,1 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Sonstiger Hinweis:

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-
-

ebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 • 
• 

Fläche

Boden Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 0,1 ha

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

der Betroffenheit des schützenswerten Biotops zu erwarten. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,1 ha

Boden Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 0,1 ha

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-
-

ebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 

Fläche

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 
• 

Sonstiger Hinweis:

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche sowie Kultur- und Sachgüter 

sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Fläche mit vsl. erheblichen Betroffen-

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-
den bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 3,1 ha

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Klima und Luft sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erhebliche 

-
nungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Klima und Luft sowie Kultur- 

-
zen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
güter ergeben sich keine erhebliche Betroffenheiten.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
güter ergeben sich keine erhebliche Betroffenheiten.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
güter ergeben sich keine erhebliche Betroffenheiten.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 

Fläche

Wasser extrem

Hinweise und Anmerkungen:

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
güter ergeben sich keine erhebliche Betroffenheiten.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
güter ergeben sich keine erhebliche Betroffenheiten.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Fläche mit vsl. erheblichen Betroffen-

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche sowie Kultur- und Sachgüter 

sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,1 ha

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer Westwallanlage-Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,3 ha

Boden • Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 1,3 ha
• 

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer Westwallanlage-Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden, Klima und Luft, Land-

-
den bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Boden • 
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Landschaft Betroffenheit einer „Landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft“ in einer Größenordnung 
von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden, Klima und Luft, Land-

-
den bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Boden • 
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Landschaft Betroffenheit einer „Landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft“ in einer Größenordnung 
von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter •
Fundstellen

• Überlagerung mit einer Westwallanlage-Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• -

• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

nachgelagerten Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch • 
• 

 

Fläche

Wasser

Klima und Luft • Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3ha

• 

Kultur- und Sachgüter • 
• Überlagerung mit einer Westwallanlage-Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• -

• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche sowie Kultur- und Sachgüter 

sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Boden • 
• 

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Boden • 
• 

Kultur- und Sachgüter • 
Fundstellen

• 

Hinweise und Anmerkungen:

-

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden sowie Kultur- und 

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Boden • 
• 

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden, Klima und Luft sowie 
-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Boden • 
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-
nungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch • Betroffenheit Erholungswald: ca. 0,1 ha
• Betroffenheit Lärmschutzwald: ca. 0,1 ha
• 

Fläche

Boden • 
• 

Wasser extrem

Klima und Luft • Betroffenheit lokaler Klimaschutzwald: ca. 0,1 ha
• Betroffenheit Immissionsschutzwald: ca. 0,1 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-
nungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch • Betroffenheit Lärmschutzwald: ca. 0,7 ha
• 

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 10,3 ha

Boden • Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 10,0 ha
• 

Wasser extrem

Klima und Luft • Betroffenheit lokaler Klimaschutzwald: ca. 0,7 ha
• Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größen-

ordnung von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-
-

ebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 -

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 9,3 ha

Wasser extrem

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

nachgelagerten Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch • Betroffenheit Lärmschutzwald: ca. 1,9 ha
• 

 

Fläche

Wasser extrem

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 
• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-
nungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 

Fläche

Wasser extrem

Klima und Luft • Betroffenheit lokaler Immissionsschutzwald: ca. 0,9 ha
• Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  

Größenordnung von mehr als 3ha

Hinweise und Anmerkungen:

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Wasser, Klima und Luft sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erheb-

Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Wasser extrem

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden. 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Klima und Luft sowie Kultur- 

-
zen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

nachgelagerten Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch • Betroffenheit Erholungswald: ca. 0,1 ha
• Betroffenheit Lärmschutzwald: ca. 0,1 ha
• 

Fläche

Wasser extrem

Klima und Luft • Betroffenheit lokaler Klimaschutzwald: ca. 0,1ha
• Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  

Größenordnung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle, Überlagerung mit Westwallanlage-Flächen

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• -

• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

nachgelagerten Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

• Lage in einem Schwerpunktraum des Schwarzmilans
• 

Fläche

Boden • 
• 

Wasser extrem

Klima und Luft • Betroffenheit lokaler Immissionsschutzwald: ca. 0,1 ha
• Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter
Fundstellen, Überlagerung mit Westwallanlage-Flächen

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• -

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
güter ergeben sich keine erhebliche Betroffenheiten.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Fläche mit vsl. erheblichen Betroffen-
heiten zu rechnen.

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme für Siedlungsentwicklung: ca. 0,3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Fläche mit vsl. erheblichen Betroffen-
heiten zu rechnen.

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Sonstiger Hinweis:

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Fläche mit vsl. erheblichen Betroffen-
heiten zu rechnen.

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

der Betroffenheit des obergermanisch-raetischen Limes zu erwarten. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Kultur- und Sachgüter Limestrasse inkl. Schutzstreifen verlaufen durch das Gebiet

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 9,0 ha

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Landschaft

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-
-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Fläche mit vsl. erheblichen Betroffen-
heiten zu rechnen.

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 0,3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 0,3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,7 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-
-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 0,1 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-
-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 0,3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 0,1 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Sonstiger Hinweis:

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



171

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-
-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,1 ha

Boden Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 0,7 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

-
-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-
-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Fläche mit vsl. erheblichen Betroffen-
heiten zu rechnen.

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,7 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

-

Fazit: 

-
-
-

kungen zu berücksichtigen.

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden sowie Klima und Luft 

sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Boden Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 0,03 ha

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

-

Fazit: 

-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-
-

ebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Wasser

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 
• 
• 

-

Fazit: 

-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

-
-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,9 ha

Landschaft Lage im Landschaftsschutzgebiet „Trienzbachtal mit Seitentälern“

Hinweise und Anmerkungen:

• -

• 
• 

Sonstiger Hinweis:

Trienzbachtal mit 
Seitentälern“ Bedenken gegenüber der vorgesehenen Gebietsänderung geäußert. 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Fläche mit vsl. erheblichen Betroffen-
heiten zu rechnen.

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Fläche mit vsl. erheblichen Betroffen-
heiten zu rechnen.

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft sowie Landschaft mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erheb-

Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche

Boden

Wasser

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Landschaft
als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 

Fläche

Wasser

Landschaft

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 

Fläche

Wasser

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 0,7 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

-
-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-
-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• Bei Inanspruchnahme des Gebiets ist das geschützte Biotop von einer Bebauung freizuhalten.
• 
• 

Fazit: 

-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Wasser

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Fläche mit vsl. erheblichen Betroffen-
heiten zu rechnen.

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden sowie Wasser mit vsl. 
-

folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 0,9 ha

Boden Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 0,9 ha

Wasser

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit:

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-
-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Klima und Luft, Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders 

-
gerten Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Landschaft

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• -

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
schutzes zu erwarten. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 
• 
• 
• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,0 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 • 
• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 0,9 ha

Boden • 
• 

Wasser • Lage im 100
• extrem
• 

Hinweise und Anmerkungen:

• 100  

extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 
• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 0,3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

-
-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch • 
• 

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 3,0 ha

Boden

Hinweise und Anmerkungen:

• Bei Inanspruchnahme des Gebiets ist das geschützte Biotop von einer Bebauung freizuhalten.
• 
• 
• 

Fazit: 

Bauleitplanung sind die o. 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
güter ergeben sich keine erhebliche Betroffenheiten.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
güter ergeben sich keine erhebliche Betroffenheiten.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-
den bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 -
-

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• Bei Inanspruchnahme des Gebiets sind die geschützten Biotope von einer Bebauung freizuhalten.
• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

des Gebietszuschnitts im bereits bebauten Bereich. In Bezug auf die einzelnen Schutzgüter ergeben sich keine erhebliche Betrof-
fenheiten.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Klima und Luft, Landschaft 

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Landschaft Betroffenheit einer „Landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft“ in einer Größenordnung 
von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Landschaft Betroffenheit einer „Landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft“ in einer Größenordnung 
von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Klima und Luft sowie Land-
-

Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 10,0 ha

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Landschaft Betroffenheit einer „Landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft“ in einer Größenordnung 
von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Fläche, Klima und Luft, 

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 3,0 ha

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Landschaft Betroffenheit einer „Landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft“ in einer Größenordnung 
von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit Westwallanlage-Flächen

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• aturpark Pfälzerwald.

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Klima und Luft, Landschaft 

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Landschaft Betroffenheit einer „Landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft“ in einer Größenordnung 
von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter • 
• 

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 
• wald.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-
-

ebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 

Fläche

Boden • Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 9,7 ha
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3ha

Hinweise und Anmerkungen:

• -
achten.

• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

100 zu erwarten. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch • 
• 

 

Fläche

Boden

Wasser • Lage im 100
• extrem
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche

Boden • 
• 

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Wasser sowie Klima und Luft 

100 zu er-
warten. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Wasser • Lage im 100
• extrem

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

100 zu erwarten. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Boden Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 1,9 ha

Wasser • Lage im 100
• extrem

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3ha

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 • 
• 

Fläche

Boden

Landschaft • 
• 

Sonstiger Hinweis:

-
ken gegenüber der vorgesehenen Gebietsänderung geäußert. 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-
-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Boden • Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 1,9 ha
• 

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Boden, Klima und Luft sowie Landschaft mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erhebliche Kon-

-
ebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 
• 

Fläche

Boden • 
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Landschaft

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden sowie Wasser mit vsl. 
-

folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Boden

Wasser

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Boden, Klima und Luft sowie Landschaft mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erhebliche Kon-

-
ebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Boden

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Landschaft

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Boden, Klima und Luft sowie Landschaft mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erhebliche Kon-

-
ebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Boden

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Landschaft

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

100 zu erwarten. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Boden

Wasser • Lage im 100
• extrem
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche sowie Boden mit vsl. erheb-
-

Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Boden

Hinweise und Anmerkungen:

-

Flächennutzungsoptionen.

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden sowie Klima und Luft 

sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Boden • 
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

Mensch • 
• 

 

Fläche

Boden

Wasser

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle: Siedlung provinzial-römisch

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Boden

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Boden, Klima und Luft sowie Landschaft mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erhebliche Kon-

-
ebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• Innerhalb des Gebiets liegt das Biotop „Gehölze westlich Eichtersheim-Schindbuckel“: ca. 0,1 ha

Fläche

Boden

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Landschaft

Hinweise und Anmerkungen:

• Bei Inanspruchnahme des Gebiets ist das geschützte Biotop von einer Bebauung freizuhalten.
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
•  

Fläche

Boden

Hinweise und Anmerkungen:

• Bei Inanspruchnahme des Gebiets sind die geschützten Biotope von einer Bebauung freizuhalten.
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Fläche, Boden, Wasser 
-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch • 
• 

Fläche

Boden

Wasser

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• -

achten.
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 
• 

Straße“: ca. 0,01 ha

Fläche

Boden • 
• 

Hinweise und Anmerkungen:

• Bei Inanspruchnahme des Gebiets ist das geschützte Biotop von einer Bebauung freizuhalten.
• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Landschaft

Hinweise und Anmerkungen:

• 

• 
• 

Fazit: 

Sonstiger Hinweis:

gegenüber der vorgesehenen Gebietsänderung geäußert. 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-
-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• Bei Inanspruchnahme des Gebiets sind die geschützten Biotope von einer Bebauung freizuhalten.
• 
• 
• 

Fazit: 

-
-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch Innerhalb des Gebiets liegen Kleingartenanlagen

 • 
• 
• 

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

Bei Inanspruchnahme des Gebiets sind die vorhandenen Kleingartenanlagen zu beachten.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche

Boden

Landschaft

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-
nungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

  

Fläche

Boden

Wasser extrem

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• Bei Inanspruchnahme des Gebiets sind die geschützten Biotope von einer Bebauung freizuhalten.
• 
• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.

Fazit: 

Bauleitplanung sind die Biotope zu berücksichtigen und von einer Bebauung freizuhalten. Weiterhin die o. g. Betroffenheiten und 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 0,9 ha

Boden • Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 0,9 ha
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-
den bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Boden

Wasser • extrem: ca. 1,3 ha
•  

Hinweise und Anmerkungen:

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 
• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,7 ha

Boden

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche sowie Boden mit vsl. erheb-
-

Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Boden

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,7 ha

Boden • 
• 

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 0,1 ha

Boden Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 0,1 ha

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 0,3 ha

Boden

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Boden • 
• 

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Boden

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 0,1 ha

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 0,7 ha

Boden Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 0,01 ha

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
güter ergeben sich keine erhebliche Betroffenheiten.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft 

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 9,9 ha

Boden Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 9,9 ha

Wasser • 
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Fläche, Boden, Wasser, Kli-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

Fläche

Boden • 
• 

Wasser • 
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3ha

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit:

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft 

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Boden • 
• 

Wasser extrem

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle

Hinweise und Anmerkungen:

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

  ha

Fläche

Wasser

Hinweise und Anmerkungen:

• 
•      
• 
• 

Fazit: 

-

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
güter ergeben sich keine erhebliche Betroffenheiten.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
hung einer bereits bebauten Fläche. In Bezug auf die einzelnen Schutzgüter ergeben sich insofern keine erhebliche Betroffenheiten.

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
güter ergeben sich keine erhebliche Betroffenheiten.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
güter ergeben sich keine erhebliche Betroffenheiten.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 •  
-

heim“, „Land-Schilfröhricht-Schäfersbruchgraben-südlich Sinsheim“ sowie „Feldhecke südlich 

• 
• 

Fläche

Boden • 
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Landschaft

Hinweise und Anmerkungen:

• Bei Inanspruchnahme des Gebiets sind die geschützten Biotope von einer Bebauung freizuhalten.
• 

Fazit: 

-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Wasser, Klima und Luft sowie Landschaft mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erhebliche 

-
nungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Wasser extrem

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Landschaft

Hinweise und Anmerkungen:

• 

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Wasser, Klima und Luft sowie 
-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Wasser extrem

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

 • 
• 
• 

Fläche

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

Schutzgutbelange betroffen:

Mensch • 
• Betroffenheit Lärmschutzwald: ca. 1,9 ha

 • 
• 
• 
• -

Fläche

Klima und Luft • 
• Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größen-

ordnung von mehr als 3 ha

Landschaft

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-
gerten Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 • 
•  

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

-
leitplanung sind die o. g. Biotope zu beachten und von einer Bebauung freizuhalten. Weiterhin sind die o. g. Betroffenheiten und 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

  

Fläche

Boden

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit archäologischen Fundstellen

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Wasser mit vsl. erheblichen Betroffen-

Wasser extrem

Hinweise und Anmerkungen:

• 
-

stehen aus regionaler Sicht keine neuen, bisher nicht bereits grundsätzlich mögliche Flächennutzungsoptionen.
• extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Wasser mit vsl. erheblichen Betrof-
fenIn Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Wasser mit vsl. erheblichen Be-

Wasser extrem

Hinweise und Anmerkungen:

• 
-

stehen aus regionaler Sicht keine neuen, bisher nicht bereits grundsätzlich mögliche Flächennutzungsoptionen.
• In den extrem-Bereichen sollte hochwasserangepasst gebaut werden.
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Wasser, Klima und Luft sowie Landschaft mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erhebliche 

-
nungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 
• 
• 

Fläche

Wasser extrem

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Landschaft • 
• Betroffenheit einer „Landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft“ in einer Größenord-

nung von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 

• In den extrem-Bereichen sollte nur hochwasserangepasst gebaut werden.
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich des Schutzguts Fläche mit vsl. erheblichen Betroffen-
heiten zu rechnen.

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,3 ha

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• Lage im Wildtierkorridor: ca. 0,1 ha

Fläche

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 • 
• Lage im Wildtierkorridor: ca. 11,3 ha

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 11,3 ha

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Klima und Luft sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erhebliche 

-
nungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • -

• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 3,3 ha

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Klima und Luft sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erhebliche 

-
nungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 -

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 3,3 ha

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer Westwallanlage-Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden sowie Kultur- und 

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Boden • 
• 

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit archäologischen Fundstellen 

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche sowie Kultur- und Sachgüter 

sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit:

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Fläche, Klima und Luft sowie 
-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft 

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Boden • 
• 

Wasser

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer  
Größenordnung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch • 
• 

 • 
• 

Fläche

Hinweisen und Anmerkungen:

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Klima und Luft sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erhebliche 

-
nungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Landschaft Betroffenheit einer „Landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft“ in einer Größenordnung 
von mehr als 3 ha

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

Mensch

 • 
• 
• 

Fläche

Boden

Klima und Luft

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

betroffen:

Mensch Betroffenheit Lärmschutzwald: ca. 0,3 ha

 • 
• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 0,3 ha

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

 • 
• 
• 
• 

Fläche

Boden

Klima und Luft

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

Schutzgutbelange betroffen:

Mensch Betroffenheit Lärmschutzwald: ca. 1,0 ha

 • 
• 
• 

Fläche

Boden Betroffenheit Erosionsschutzwald: ca. 1,0 ha

Klima und Luft Betroffenheit lokaler Klimaschutzwald: ca. 1,0 ha

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 • 
• 

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-
-
-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 1,9 ha

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

 • 
• 

Fläche

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer Westwallanlage-Fläche

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

 • 
• 
• 

Fläche

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

 • 
• 
• 

Fläche

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

 • 
• Betroffenheit landesweiter Biotopverbund: 0,3 ha

Fläche

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer Westwallanlage-Fläche

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 0,9 ha

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit einer Westwallanlage-Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

 • 
• 

Fläche

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

 • 
• 

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 0,9 ha

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-

-
den bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 • 
• 

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit lokaler Klimaschutzwald: ca. 1,0 ha

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Klima und Luft sowie Kultur- 

-
zen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter • Überlagerung mit einer archäologischen Fundstelle 
• Überlagerung mit einer Westwallanlage-Fläche

Hinweise und Anmerkungen:

-

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-

nachgelagerten Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch • 
• 

 

Fläche

Boden • Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 0,1 ha
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

• 
• 

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden sowie Klima und Luft 

sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche

Boden • 
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
falt, Fläche, Boden, Klima und Luft sowie Kultur- und Sachgüter mit vsl. erheblichen Betroffenheiten zu rechnen. Besonders erheb-

Planungsebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

 

Fläche

Boden • 
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Kultur- und Sachgüter

Hinweise und Anmerkungen:

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden sowie Klima und Luft 

sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 3,7 ha

Boden • 
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden sowie Klima und Luft 

sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 3,1 ha

Boden • Betroffenheit von Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung: ca. 0,7 ha
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

-
-
-

ebenen vsl. vermeiden bzw. begrenzen. Im Einzelnen sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Mensch

 

Fläche

Kultur- und Sachgüter Überlagerung mit Westwallanlage-Flächen

Hinweise und Anmerkungen:

• Bei Inanspruchnahme des Gebiets ist der „Pfälzer Mandelpfad“ zu berücksichtigen.
• 
• 
• 
• 

Fazit: 

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

In Folge der geplanten Gebietsänderung ist aus regionaler Sicht hinsichtlich der Schutzgüter Fläche, Boden sowie Klima und Luft 

sind folgende Schutzgutbelange betroffen:

Fläche Mögliche Flächeninanspruchnahme: ca. 11,3 ha

Boden • 
• 

Klima und Luft Betroffenheit einer Fläche mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung in einer Größenord-
nung von mehr als 3 ha

Fazit: 

-

(Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar; vollständige Zeichenerklärung siehe Seite 69)
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Anhang 2

Natura 2000-Verträglichkeitsabschätzung
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • 
• 
• Gehölzstrukturen
• 

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: nach Gebietsverkleinerung in ca. 120 m Entfernung zu dem  
FFH-Gebiet 6515-301 und zu dem VSG 6514-401
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6515-301

Gebietsname Dürkheimer Bruch

Gebietsbeschreibung Wiesenlandschaft auf Schwemmkegel der Isenach

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• eines Systems nicht intensiv genutzter und artenreicher Mähwiesen, vor allem als Lebensraum für Schmetterlinge
• von nassen Rieden oder Wiesen für die Schmale Windelschnecke

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 4030 - Trockene europäische Heiden
• 
• 

Arten nach Anhang II

• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

Grundlagenkarte:
• Keine Lebensraumtypen direkt betroffen; Flachland-Mähwiesen in mehr als 350 m Entfernung
• FFH-Arten sowie VSG-Arten in ca. 450 – 650 m Entfernung: Schwarzkehlchen, Neuntöter, Haarstrangwurzeleule sowie 

Schmale Windelschnecke

Maßnahmenkarte:
für die nächstgelegenen Bereiche werden folgende Maßnahmen festgelegt:
• Maßnahme Z 042: Erhaltung, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung: Landwirtschaftlich genutztes Offenland
• Ziel Lebensraumtypen: –
• Ziel-Arten: Neuntöter, Wendehals

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6514-401

Gebietsname Haardtrand

Gebietsbeschreibung Ostabfall des Pfälzerwaldes einschließlich vorgelagerter Sandgebiete mit lokal obstbaulicher Nut-
zung. Hinzu kommen lokal Mager- u. Feuchtwiesen, z. B. im Bad Dürkheimer Bruch.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von Sonderkulturen mit hohen Grenzlinienanteilen (insbesondere mit Sandrasen, artenrei-

sowie Buchen- und Eichenwäldern.

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“, eines 
„Vorranggebietes für die Landwirtschaft“ sowie eines „Vorbehaltsgebietes für die Landwirt-
schaft“ in Bad Dürkheim südlich des bestehenden Gewerbegebietes „Im Bruch“. Die damit mög-
lich werdende Erweiterung des Gewerbegebietes liegt nach Gebietsverkleinerung in etwa 120 m 
Entfernung zu zwei östlich gelegenen Natura 2000-Gebieten, dem FFH-Gebiet 6515-301 sowie 
dem Vogelschutzgebiet VSG 6514-401, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit 
ergibt. Käme die gewerbliche Nutzung zum Tragen, würden die vorhandenen Wiesen- und Wei-

gehen. Zudem müsste eine Pferdepension verlagert werden.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb der Natura 2000-Gebiete einher, eben-
so erfolgt keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Eine 
unmittelbare Betroffenheit von relevanten Lebensraumtypen bzw. Zielarten ist nicht gegeben. 
Mit Blick auf die bestehende ackerbauliche Nutzung bzw. Grünlandnutzung sowie des Pferde-
haltungsbetriebes ist nicht davon auszugehen, dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen 
eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen zur Folge hat, deren Erhaltung für die Natura 
2000-Gebiete von grundlegender Bedeutung ist. 

Die schützenswerten Biotopkomplexe der Teiche und Feuchtgebiete bei Erpolzheim sind mehr 
als 300 m entfernt. Weiterhin sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmis-
sionen aufgrund der bestehenden Vorbelastung durch das nördlich angrenzende Gewerbege-
biet „Im Bruch“ nicht zu erwarten. Darüber hinaus sind keine verbindenden Strukturen sowie 

Bruch“ werden nicht beeinträchtigt. Mögliche vorhandene Austauschbeziehungen zu den Natura 

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 

Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsabschätzung ist daher für eine Weiterverfolgung der 
Gebietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 
Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusammenhang 
sollte auch der dann möglicherweise vorliegende Bewirtschaftungsplan zum VSG 6514-401 zur 
weiteren Beurteilung herangezogen werden. 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • 
• 

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 90 m Entfernung zu dem VSG 6514-401
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6514-401

Gebietsname Haardtrand

Gebietsbeschreibung Ostabfall des Pfälzerwaldes einschließlich vorgelagerter Sandgebiete mit lokal obstbaulicher Nut-
zung. Hinzu kommen lokal Mager- u. Feuchtwiesen, z. B. im Bad Dürkheimer Bruch.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von Sonderkulturen mit hohen Grenzlinienanteilen (insbesondere mit Sandrasen, artenrei-

sowie Buchen- und Eichenwäldern.

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Vorranggebietes für die Landwirt-

zu dem Vogelschutzgebiet VSG 6514-401, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit 
ergibt. Käme die wohnbauliche Nutzung zum Tragen, würden die vorhandenen Reb- und Wiesen-

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des VSG einher, ebenso erfolgt keine Flä-
chenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Eine unmittelbare Betrof-
fenheit von relevanten Lebensraumtypen bzw. Zielarten ist gem. Natura 2000-Kartenservice des 
LfU nicht gegeben. Im potenziell betroffenen Teilgebiet des VSG sind keine Zielarten kartiert. Mit 

-
legungen keine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen, deren Erhaltung für das VSG von 
grundlegender Bedeutung ist. Schützenswerte Biotopkomplexe sind nicht betroffen. Weiterhin 
sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund der vorgesehe-
nen Wohnbebauung nicht zu erwarten. Momentan vorhandene Austauschbeziehungen zu den 
Flächen des VSG sind nicht erkennbar.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des VSG 6514-401 zu erwarten. Eine 
vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Gebiets-
änderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusam-
menhang sollte auch der dann möglicherweise vorliegende Bewirtschaftungsplan zur weiteren 
Beurteilung herangezogen werden. 

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



311

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 160 m Entfernung zu dem VSG 6514-401
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6514-401

Gebietsname Haardtrand

Gebietsbeschreibung Ostabfall des Pfälzerwaldes einschließlich vorgelagerter Sandgebiete mit lokal obstbaulicher Nut-
zung. Hinzu kommen lokal Mager- u. Feuchtwiesen, z. B. im Bad Dürkheimer Bruch.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von Sonderkulturen mit hohen Grenzlinienanteilen (insbesondere mit Sandrasen, artenrei-

sowie Buchen- und Eichenwäldern.

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie 
eines „Vorranggebietes für die Landwirtschaft“ am östlichen Rand von Gerolsheim. Die damit 
möglich werdende Wohnbebauung liegt in ca. 160 m Entfernung zu dem Vogelschutzgebiet VSG 
6514-401, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die wohnbauliche 

dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des VSG einher, ebenso erfolgt keine Flä-
chenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Eine unmittelbare Betrof-
fenheit von relevanten Zielarten ist nicht gegeben. Aufgrund der vorgesehenen nicht störungs-
intensiven, wohnbaulichen Nutzung auf derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen und der 
ausreichenden Distanz zu dem VSG ist nicht davon auszugehen, dass die Rücknahme der Frei-
raumfestlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen zur Folge haben könnte, deren 
Erhaltung für die Erreichung der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des VSG von grundlegender 
Bedeutung ist.

-
kennbar. Zudem sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund 
der geplanten wohnbaulichen Nutzung nicht zu erwarten.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des VSG 6514-401 zu erwarten. Eine 
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vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Gebiets-
änderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusam-
menhang sollte auch der dann möglicherweise vorliegende Bewirtschaftungsplan zur weiteren 
Beurteilung herangezogen werden.
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Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 210 m Entfernung zu dem VSG 6514-401
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6514-401

Gebietsname Haardtrand

Gebietsbeschreibung Ostabfall des Pfälzerwaldes einschließlich vorgelagerter Sandgebiete mit lokal obstbaulicher Nut-
zung. Hinzu kommen lokal Mager- u. Feuchtwiesen, z. B. im Bad Dürkheimer Bruch.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von Sonderkulturen mit hohen Grenzlinienanteilen (insbesondere mit Sandrasen, artenrei-

sowie Buchen- und Eichenwäldern.

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie 
eines „Vorranggebietes für die Landwirtschaft“ am östlichen Rand von Gerolsheim. Die damit 
möglich werdende Wohnbebauung liegt in ca. 210 m Entfernung zu dem Vogelschutzgebiet VSG 
6514-401, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die wohnbauliche 

dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des VSG einher, ebenso erfolgt keine Flä-
chenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Eine unmittelbare Betrof-
fenheit von relevanten Zielarten ist nicht gegeben. Aufgrund der vorgesehenen nicht störungs-
intensiven, wohnbaulichen Nutzung auf derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen und der 
ausreichenden Distanz zu dem VSG ist nicht davon auszugehen, dass die Rücknahme der Frei-
raumfestlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen zur Folge haben könnte, 
deren Erhaltung für die Erreichug der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des VSG von grundle-
gender Bedeutung ist.

-
kennbar. Zudem sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund 
der geplanten wohnbaulichen Nutzung nicht zu erwarten.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des VSG 6514-401 zu erwarten. Eine 
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vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Gebiets-
änderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusam-
menhang sollte auch der dann möglicherweise vorliegende Bewirtschaftungsplan zur weiteren 
Beurteilung herangezogen werden.
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Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 200 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6716-341 

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



320

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6716-341

Gebietsname Rheinniederung von Philippsburg bis Mannheim

Gebietsbeschreibung Rheinauenlandschaft in der Mäanderzone der Oberrheinniederung mit rezenter Hochwasserdynamik, 
standorttypischen Wäldern und Offenlandbiotopen.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 35 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche nährstoffreiche Seen
• 3270 - Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation
• 
• 6410 - Pfeifengraswiesen
• 
• 6440 - Brenndoldenwiesen 

• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
• 91F0 - Hartholzauenwälder 
• 9160 - Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Amphibien
• 
• 

Fische 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Käfer
• 
•  

• 
• 

Libellen
• 

Säugetiere
• 

Schmetterlinge
• 
• 
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling  

• Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling  

Weichtiere
• 
• 
• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

-

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung beinhaltet die Festlegung eines „Vorranggebietes für Industrie und 
Logistik“ i. V. m. der Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie eines „Vorbehaltsgebie-
tes für den vorbeugenden Hochwasserschutz“ nördlich der BASF-Kläranlage auf Gemarkung der 
Stadt Frankenthal. Die damit möglich werdende Industrie- und Logistiknutzung liegt in etwa 200 m 

eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit. Käme die gewerbliche Nutzung zum Tragen, würden 

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Zwischen dem 

-
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siv ackerbaulich genutzten Flächen des geplanten Vorranggebietes liegt der rheinland-pfälzische 
Teil des Rheins, das Deichvorland, der Deich sowie der landseitige Deichschutzstreifen. Insofern 
werden durch eine mögliche gewerbliche Flächennutzung bedingt durch die natürliche räumliche 
Zäsur des Rheins keine direkten Austauschbeziehungen bzw. Vernetzungsstrukturen beeinträch-
tigt. Es liegen keine Hinweise vor, die darauf schließen lassen, dass sich innerhalb der möglich 

-
cke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets von funktionaler Bedeutung wären.

Innerhalb des geplanten „Vorranggebietes für Industrie und Logistik“ wird die Ansiedlung von 
-

Lärm- und Lichtimmissionen kommen, die allerdings aufgrund der mit mehr als 300 m Entfernung 

-
anlagen der BASF vsl. keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungs-
ziele hervorrufen. Dies gilt bei Einhaltung der entsprechenden wasserwirtschaftlichen Vorgaben 
auch für etwaige Belastungen der wassergebundenen Arten des FFH-Gebietes.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

In Folge der Vorranggebietsfestlegung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutz-
zwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 6716-341 zu erwarten, können aber aufgrund der 
regionalplanerischen Maßstäblichkeit und der Tatsache, dass bau- und anlagenbedingte Wirkun-
gen auf dieser Planungsebene wegen der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzel-
nen abgeschätzt werden können, nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht des Verbands Region Rhein-Neckar eine vertiefende Na-
tura 2000-Verträglichkeitsprüfung für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im Rahmen 
der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich, sollte aber Gegenstand der 
nachgelagerten Verfahren sein. In diesem Zusammenhang sollte auch der dann möglicherweise 
fertiggestellte Managementplan zur weiteren Beurteilung herangezogen werden.
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Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 20 m Entfernung zu dem VSG 6616-402 und in ca. 140 m 
Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6715-301 
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6715-301

Gebietsname Modenbachniederung

Gebietsbeschreibung Die Niederungen von Modenbach, Triefenbach und Speyerbach verbinden den Pfälzerwald mit den 
Auen des Rheins. Ihnen kommt eine überregionale Biotopvernetzungsfunktion zu. Beginnend am 
Haardtrand zwischen Maikammer und Edesheim durchziehen die Bachläufe die Pfälzische Rheinebe-
ne, begleitet von einer Vielzahl an Gräben. Diese zeugen von der historischen Rieselwiesen-Bewirt-
schaftung des bachbegleitenden Grünlandes.

Das Niederungsgebiet repräsentiert einen typischen Teil der Kulturlandschaft des Vorderpfälzer Tief-
landes. Während ackerbauliche Intensivnutzung die Lössriedel prägt, werden die Schwemmfächer 
der Niederungsbäche, deren Standorte sich durch einen überwiegend hohen Grundwasserspiegel 
auszeichnen, als Grünland genutzt oder sind bewaldet.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• eines Mosaiks von auetypischen natürlichen Strukturen mit naturnahen Verlandungszonen,
• von Auen- und Eichen-Hainbuchenwäldern, auch als Lebnsraum für Fledermäuse,
• von artenreichen Auengewässern mit Flachwasser- und Verlandungsbereichen, auch als Lebensraum für autochthone  

Fischarten,
• von nicht intensiv genutztem artenreichem Mähgrünland, Magerrasen (auch als Lebensraum für den Schmetterling Gortyna 

• von naturnahen Ufer- und Sohlstrukturen als Laich- und Rasthabitate für Fischarten im Rhein,
• 

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 

Amphibien
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 
• 

Libellen
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

• 

• 

Bewirtschaftungsplan

BWP_2011_09_S
Für die nächstgelegenen Bereiche des FFH-Gebiets wurden folgende Ziele festgelegt:

Z320
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung: landwirtschaftlich genutztes Offenland, Gewässer
• Ziel-Lebensraumtypen: Flachland-Mähwiesen
• Ziel-Arten: Großer Feuerfalter, Neuntöter, Rohrweihe

Z105
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung:Flachland-Mähwiesen
• Ziel Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen
• Ziel Arten: Neuntöter
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6616-402

Gebietsname Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim und Hanhofen

Gebietsbeschreibung Das Gebiet beinhaltet ausgedehnte Niederungswälder mit Alteichenbeständen und, besonders im 
Osten, trockene Laub- und Kiefernwälder auf Dünenstandorten. Die Bäche sind von überwiegend 
grünlandwirtschaftlich genutzten Talzügen begleitet. Die seggen- und binsenreichen Wiesen bieten 
Brutmöglichkeiten für zahlreiche Wiesenvögel.

Die Artengarnitur der Wiesen entspricht etwa der der Queichniederung. Insbesondere Schwarz-
kehlchen und Raubwürger sind neben dem Wachtelkönig als Leitart erwähnenswert. Grau- und 
Mittelspecht dominieren in den Alteichenbeständen, während im Dünenwald große und besonders 
individuenreiche Bestände von Ziegenmelker, Wendehals u. a. wertgebend sind.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung der struktur- und artenreichen Grünlandgebiete der Bachniederungen, der artenreichen 

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Laro-Limikolen
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

BWP_2011_09_S
Für die nächstgelegenen Bereiche des VSG wurden folgende Ziele festgelegt:

Z366
• Maßnahmentyp: Erhaltung, kleinräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, herausragende Bedeutung
• 
• 

Z371
• Maßnahmentyp: Verbesserung, großräumige Betrachtungsebene, optionaler Sicherungsbedarf, mittlere Bedeutung
• 
• Ziel Lebensraumtyp: Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder, Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen, Erlen- und 

• -
moos, Wasserralle

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie 
-

erweiterung liegt in ca. 20 m Entfernung zu dem Vogelschutzgebiet VSG 6616-402 und in ca. 
140 m zu dem FFH-Gebiet 6715-301, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit er-

-
spruch genommen und somit dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb der Natura 2000-Gebiete einher, ebenso 
erfolgt keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Eine un-
mittelbare Betroffenheit von relevanten Lebensraumtypen bzw. Zielarten ist nicht gegeben. Die 

200 m entfernt. Im potenziell betroffenen Teilgebiet des VSG ist der Neuntöter als Zielart kartiert. 
Mit Blick auf die bestehende ackerbauliche Nutzung ohne verbindende Gehölz- oder Strauchbe-
stände ermöglicht die Rücknahme der Freiraumfestlegungen keine Beanspruchung von Flächen 
bzw. Strukturen, deren Erhaltung für die Natura 2000-Gebiete von grundlegender Bedeutung ist. 

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



326

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Schützenswerte Biotopkomplexe sind nicht betroffen. Weiterhin sind erhebliche Beeinträchtigun-
gen durch Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund der wohnbaulichen Nutzung und der geringen 
Gebietsgröße nicht zu erwarten. Momentan vorhandene Austauschbeziehungen zu den Flächen 
des FFH-Gebiets sind nicht erkennbar.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 
Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Ge-
bietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusam-
menhang sollte auch der Bewirtschaftungsplan zur weiteren Beurteilung herangezogen werden.
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Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 100 m Entfernung zu dem VSG 6616-402 und zu dem  
FFH-Gebiet 6715-301 
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6715-301

Gebietsname Modenbachnniederung

Gebietsbeschreibung Die Niederungen von Modenbach, Triefenbach und Speyerbach verbinden den Pfälzerwald mit den 
Auen des Rheins. Ihnen kommt eine überregionale Biotopvernetzungsfunktion zu. Beginnend am 
Haardtrand zwischen Maikammer und Edesheim durchziehen die Bachläufe die Pfälzische Rheinebe-
ne, begleitet von einer Vielzahl an Gräben. Diese zeugen von der historischen Rieselwiesen-Bewirt-
schaftung des bachbegleitenden Grünlandes.

Das Niederungsgebiet repräsentiert einen typischen Teil der Kulturlandschaft des Vorderpfälzer Tief-
landes. Während ackerbauliche Intensivnutzung die Lössriedel prägt, werden die Schwemmfächer 
der Niederungsbäche, deren Standorte sich durch einen überwiegend hohen Grundwasserspiegel 
auszeichnen, als Grünland genutzt oder sind bewaldet.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• eines Mosaiks von auetypischen natürlichen Strukturen mit naturnahen Verlandungszonen,
• von Auen- und Eichen-Hainbuchenwäldern, auch als Lebnsraum für Fledermäuse,
• von artenreichen Auengewässern mit Flachwasser- und Verlandungsbereichen, auch als Lebensraum für autochthone  

Fischarten,
• von nicht intensiv genutztem artenreichem Mähgrünland, Magerrasen (auch als Lebensraum für den Schmetterling Gortyna 

• von naturnahen Ufer- und Sohlstrukturen als Laich- und Rasthabitate für Fischarten im Rhein,
• 

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 

Amphibien
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 
• 

Libellen
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 

• 

Bewirtschaftungsplan

BWP_2011_09_S
Für die nächstgelegenen Bereiche des FFH-Gebiets wurden folgende Ziele festgelegt:

Z320
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung: landwirtschaftlich genutztes Offenland, Gewässer
• Ziel-Lebensraumtypen: Flachland-Mähwiesen
• Ziel-Arten: Großer Feuerfalter, Neuntöter, Rohrweihe

Z105
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung:Flachland-Mähwiesen
• Ziel Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen
• Ziel Arten: Neuntöter
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6616-402

Gebietsname Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim und Hanhofen

Gebietsbeschreibung Das Gebiet beinhaltet ausgedehnte Niederungswälder mit Alteichenbeständen und, besonders im 
Osten, trockene Laub- und Kiefernwälder auf Dünenstandorten. Die Bäche sind von überwiegend 
grünlandwirtschaftlich genutzten Talzügen begleitet. Die seggen- und binsenreichen Wiesen bieten 
Brutmöglichkeiten für zahlreiche Wiesenvögel.

Die Artengarnitur der Wiesen entspricht etwa der der Queichniederung. Insbesondere Schwarz-
kehlchen und Raubwürger sind neben dem Wachtelkönig als Leitart erwähnenswert. Grau- und 
Mittelspecht dominieren in den Alteichenbeständen, während im Dünenwald große und besonders 
individuenreiche Bestände von Ziegenmelker, Wendehals u. a. wertgebend sind.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung der struktur- und artenreichen Grünlandgebiete der Bachniederungen, der artenreichen 

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Laro-Limikolen
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

BWP_2011_09_S
Für die nächstgelegenen Bereiche des VSG wurden folgende Ziele festgelegt:

Z366
• Maßnahmentyp: Erhaltung, kleinräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, herausragende Bedeutung
• 
• 

Z371
• Maßnahmentyp: Verbesserung, großräumige Betrachtungsebene, optionaler Sicherungsbedarf, mittlere Bedeutung
• 
• Ziel Lebensraumtyp: Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder, Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen, Erlen- und Esche-

• -
moos, Wasserralle

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie 
eines „Vorranggebietes für die Landwirtschaft“ im Norden der Gemeinde Schwegenheim. Die 

-
gelschutzgebiet VSG 6616-402 und zu dem FFH-Gebiet 6715-301, so dass sich eine indirekte 
Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die wohnbauliche Nutzung zum Tragen, würden die vor-

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb der Natura 2000-Gebiete einher, ebenso 
erfolgt keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Eine un-
mittelbare Betroffenheit von relevanten Lebensraumtypen bzw. Zielarten ist nicht gegeben, die 
nächstgelegenen Lebensraumtypen sind mehr als 500 m entfernt. In den ca. 100 m entfernten 

sowie des Schwarz-, Mittel- und Grauspechtes kartiert. Mit Blick auf die bestehende ackerbau-
liche Nutzung ohne verbindende Gehölz- oder Strauchbestände ermöglicht die Rücknahme der 
Freiraumfestlegungen keine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen, deren Erhaltung für die 

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



330

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Natura 2000-Gebiete von grundlegender Bedeutung ist. Schützenswerte Biotopkomplexe sind 
nicht betroffen. Weiterhin sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen 
aufgrund der vorgesehenen wohnbaulichen Nutzung und der geringen Gebietsgröße nicht zu er-
warten. Momentan vorhandene Austauschbeziehungen zu den Flächen der Natura 2000-Gebiete 
sind nicht erkennbar.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 
Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Ge-
bietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



331

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in etwa 160 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6716-301 sowie 
dem VSG 6716-402
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6716-301

Gebietsname Rheinniederung Germersheim-Speyer

Gebietsbeschreibung In der dicht besiedelten und gewerblich genutzten Rheinniederung zwischen Germersheim und 

geblieben. Diese bildet eine funktionale Einheit mit den nördlich und südlich angrenzenden Auenbio-
topen der „Rheinniederung Speyer-Ludwigshafen“ und der „Hördter Rheinaue“. 

Die Flussaue mit ihren naturnahen Altrheinarmen und Verlandungszonen, Abgrabungsgewässern, 
Nass- und Feuchtwiesen, Röhrichten und großen Wäldern ist ein beliebtes Naherholungsziel. Wegen 

artenreichsten Ökosystemen Mitteleuropas.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• eines Mosaiks von auetypischen natürlichen Strukturen mit naturnahen Verlandungszonen,
• von Auen- und Eichen-Hainbuchenwäldern, auch als Lebnsraum für Fledermäuse,
• von artenreichen Auengewässern mit Flachwasser- und Verlandungsbereichen, auch als Lebensraum für autochthone  

Fischarten,
• von nicht intensiv genutztem artenreichem Mähgrünland, Magerrasen (auch als Lebensraum für den Schmetterling Gortyna 

• von naturnahen Ufer- und Sohlstrukturen als Laich- und Rasthabitate für Fischarten im Rhein,
• 

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 
• 3270 - Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p.
•  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 91F0 - Hartholz-Auenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia 

 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 

Amphibien
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 
• 
• 
• 

Käfer
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 

 
* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

BWP_2012_19_S
Für die nächstgelegenen Natura 2000-Flächen wurden folgende Ziele festgelegt:

Z003
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung: Gewässer
• 
• Ziel-Arten: Steinbeißer, Schwarzmilan, Eisvogel, Schwimmvögel
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6716-402

Gebietsname Berghausener und Lingenfelder Altrhein mit Insel Flotzgrün

Gebietsbeschreibung Teilweise ausgebaggerte Altrheine, Weich- und Hartholzauen sowie ein System röhrichtbewachsener 
Gräben und seggenreicher Wiesen kennzeichnen den Auenkomplex zwischen Germersheim und 
Speyer.

In mehrfacher Funktion erfüllt das Gebiet die Wertigkeit, die an ein Vogelschutzgebiet zu stellen ist. 
Zum einen erreichen die Bestände der röhricht- und baumbrütenden Zielarten beachtliche Größen, 

unverzichtbares Rast- und Durchzugsgebiet.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung einer strukturreichen Auenlandschaft mit einem natürlichen Mosaik aus Flachwasserzonen, 
Schlamm- und Kiesbänken, Röhricht, Weich- und Hartholzauenwäldern.

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• Laro-Limikolen
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• Schwimmvögel
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

BWP_2012_19_S
Für die nächstgelegenen Natura 2000-Flächen wurden folgende Ziele festgelegt:

Z003
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung: Gewässer
• 
• Ziel-Arten: Steinbeißer, Schwarzmilan, Eisvogel, Schwimmvögel

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“, einer 
„Grünzäsur“ sowie eines „Vorranggebietes für die Landwirtschaft“ im Norden der Gemeinde 

FFH-Gebiet 6716-301 sowie dem Vogelschutzgebiet VSG 6716-402 entfernt. Insofern ergibt sich 
eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit. Käme die wohnbauliche Nutzung zum Tragen, würden 

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb der Natura 2000-Gebiete einher, ebenso er-
folgt keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Gem. Natura 
2000-Kartenservice des LfU sind keine Lebensraumtypen direkt betroffen. Die nächstgelegenen 

200 m entfernt von dem vorgesehenen Änderungsbereich liegt.

Mit Blick auf die Lage des Änderungsbereichs auf einer ackerbaulich genutzten Fläche, die von 
den potenziell betroffenen Natura 2000-Gebieten durch die Bahnstrecke Germersheim-Speyer, 

-
reichenden Distanz, ermöglicht die Rücknahme der Freiraumfestlegungen keine Beanspruchung 
von Flächen bzw. Strukturen, deren Erhaltung für die Natura 2000-Gebiete von grundlegender 
Bedeutung ist. Schützenswerte Biotopkomplexe sind nicht betroffen. Weiterhin sind erhebliche 
Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund der vorgesehenen wohnbau-
lichen Nutzung und der geringen Gebietsgröße nicht zu erwarten. Momentan vorhandene Aus-
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tauschbeziehungen zu den Flächen der Natura 2000-Gebiete sind nicht erkennbar.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 
Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Ge-
bietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.
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Derzeitige Nutzung • 
• Gehölzstrukturen

Natura 2000-Betroffenheit • Direkte Betroffenheit: Lage innerhalb des FFH-Gebiets 6715-302
• Indirekte Betroffenheit: Lage angrenzend an das VSG 6715-401
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6715-302

Gebietsname Bellheimer Wald mit Queichtal

Gebietsbeschreibung
Schwemmkegel der Queich. Dies ist einer der Schwemmfächer der oberen Rheinniederung, die für 
die Vernetzung von Rheinauenbiotopen mit dem Pfälzerwald von besonderer Bedeutung sind. Kenn-
zeichen des Bellheimer Waldes sind die teils lichte Waldstruktur bis hin zum Halboffenland-Charakter 
und die enge, mosaikartige Verzahnung mit wechselfeuchten Grünland- und Fließgewässerbiotopen. 
Auch sind Bereiche vorhanden, die ruhig und weitgehend frei von Störungen sind. Ein breites Spekt-

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• von bodensauren Eichenwäldern und Eichen-Hainbuchenwäldern sowie Wäldern nasser und mooriger Standorte, auch als 

Habitat für holzbewohnende Käfer
• -

reichen Biotopmosaiken aus Feucht- und Nasswiesen, artenreichen Magerwiesen und Borstgraswiesen
• der Binnendünen
• der natürlichen Dynamik an den Gewässern vor allem als Lebensraum für Fische, Muscheln und Libellen
• der bestehenden Grabensysteme als Lebensraum des Fisches Schlammpeitzger

Lebensraum nach Anhang I

• 2310 - Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista
• 
• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 
• 4030 - Trockene europäische Heiden
•  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 
• 

Amphibien
• 

Fische und Rundmäuler
• 

Käfer
• 

Libellen
• 
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 
 
* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

BWP_2015_01_S
Für den innerhalb des FFH-Gebiets liegenden Änderungsbereich wurden folgende Ziele festgelegt:

Z001
• Maßnahmentyp: Verbesserung, großräumige Betrachtungsebene, optionaler Sicherungsbedarf, mittlere Bedeutung
• Zielrichtung: landwirtschaftlich genutztes Offenland
• Ziel-Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen, Pfeifengrasrasen, Brenndolden-Auenwiesen
• Ziel-Arten: Weißstorch, Bekassine
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6715-401

Gebietsname Offenbacher Wald, Bellheimer Wald und Queichwiesen

Gebietsbeschreibung Ausgedehnter, von Westen nach Osten sich verbreiternder Schwemmfächer der Queichniederung. 
Hervorzuhebende Lebensräume sind die feuchten Alteichenbestände und hochgelegenen trockenen 
Kiefernwälder auf Sandböden. Grünland tritt zum einen als Magergrünland mit Sandrasen bei Ger-
mersheim auf und zum anderen in Form ausgedehnter Feuchtwiesen im westlichen und mittleren 
Gebietsteil.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung der struktur- und artenreichen Grünlandgebiete der Bachniederungen, der artenreichen 

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

BWP_2015_01_S
Für die angrenzenden Bereiche wurden folgende Ziele festgelegt:

Z001
• Maßnahmentyp: Verbesserung, großräumige Betrachtungsebene, optionaler Sicherungsbedarf, mittlere Bedeutung
• Zielrichtung: landwirtschaftlich genutztes Offenland
• Ziel-Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen, Pfeifengrasrasen, Brenndolden-Auenwiesen
• Ziel-Arten: Weißstorch, Bekassine

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie 
eines „Vorranggebietes für die Landwirtschaft“ angrenzend an ein bestehendes Wohngebiet im 

FFH-Gebiets 6715-302 sowie angrenzend an das Vogelschutzgebiet VSG 6715-401. Insofern er-
gibt sich sowohl eine direkte als auch eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit. Käme die wohn-

nördlichen Gebietsrand in Anspruch genommen und somit dauerhaft verloren gehen.

Gem. Natura 2000-Kartenservice des LfU sind keine Lebensraumtypen direkt betroffen, ca. 

auf Sandebenen. Die VSG-Zielart Mittelspecht ist mit einem Vorkommen ca. 150 m entfernt eben-
falls im Bereich des angrenzenden Waldbereichs kartiert. Nach dem Bewirtschaftungsplan zu 

Fläche „mittlerer Bedeutung“ mit „optionalem Sicherungsbedarf“.

Mit Blick auf die bestehende ackerbauliche Nutzung sowie der Vorprägung durch das vorhande-

den Erhaltungszielen festgestellt wurden, ist auf der Ebene der Regionalplanung nicht davon aus-
zugehen, dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. 
Strukturen zur Folge haben könnte, deren Erhaltung für die Schutzzwecke und Erhaltungsziele 
des FFH-Gebiets und des angrenzenden VSG von grundlegender Bedeutung ist. Durch ein mög-
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-
biete in ihrer lokalen Population beeinträchtigt. Momentan vorhandene Austauschbeziehungen zu 
den Flächen der Natura 2000-Gebiete sind mit Blick auf die ackerbauliche Nutzung nicht erkenn-
bar, können aber aufgrund der Lage innerhalb des FFH-Gebiets nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. Weiterhin sind in Folge der vorgesehenen Wohnbaunutzung keine beeinträchtigenden 
Licht- und Lärmimmissionen anzunehmen.

Mögliche Summationswirkungen aufgrund sonstiger Vorhaben sind derzeit nicht absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete zu erwarten, 
können aber aufgrund der regionalplanerischen Maßstäblichkeit und der Tatsache, dass bau- und 
anlagenbedingte Wirkungen auf dieser Planungsebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung 
der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt werden können, nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. 

Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht des Verbands Region Rhein-Neckar eine vertiefende Natu-
ra 2000-Verträglichkeitsprüfung für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im Rahmen der 
1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich, sollte aber Gegenstand der nach-
gelagerten Verfahren sein. Dabei sind auch derzeit noch nicht absehbare mögliche erhebliche 
Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusammenhang sollten auch die Vorgaben und 
Hinweise des Bewirtschaftungsplans zur weiteren Beurteilung herangezogen werden.
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Derzeitige Nutzung • 
• Gehölzstrukturen

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in 280 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6715-302 sowie dem 
VSG 6715-401
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6715-302

Gebietsname Bellheimer Wald mit Queichtal

Gebietsbeschreibung
Schwemmkegel der Queich. Dies ist einer der Schwemmfächer der oberen Rheinniederung, die für 
die Vernetzung von Rheinauenbiotopen mit dem Pfälzerwald von besonderer Bedeutung sind. Kenn-
zeichen des Bellheimer Waldes sind die teils lichte Waldstruktur bis hin zum Halboffenland-Charakter 
und die enge, mosaikartige Verzahnung mit wechselfeuchten Grünland- und Fließgewässerbiotopen. 
Auch sind Bereiche vorhanden, die ruhig und weitgehend frei von Störungen sind. Ein breites Spekt-

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• von bodensauren Eichenwäldern und Eichen-Hainbuchenwäldern sowie Wäldern nasser und mooriger Standorte, auch als 

Habitat für holzbewohnende Käfer
• -

reichen Biotopmosaiken aus Feucht- und Nasswiesen, artenreichen Magerwiesen und Borstgraswiesen
• der Binnendünen
• der natürlichen Dynamik an den Gewässern vor allem als Lebensraum für Fische, Muscheln und Libellen
• der bestehenden Grabensysteme als Lebensraum des Fisches Schlammpeitzger

Lebensraum nach Anhang I

• 2310 - Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista
• 
• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 
• 4030 - Trockene europäische Heiden
•  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 
• 

Amphibien
• 

Fische und Rundmäuler
• 

Käfer
• 

Libellen
• 
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 
 
* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

BWP_2015_01_S
Für die nächstgelegenen Bereiche des FFH-Gebiets wurden folgende Ziele festgelegt:

Z001
• Maßnahmentyp: Verbesserung, großräumige Betrachtungsebene, optionaler Sicherungsbedarf, mittlere Bedeutung
• Zielrichtung: landwirtschaftlich genutztes Offenland
• Ziel-Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen, Pfeifengrasrasen, Brenndolden-Auenwiesen
• Ziel-Arten: Weißstorch, Bekassine

Z105
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung:Flachland-Mähwiesen
• Ziel Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen
• Ziel Arten: Neuntöter
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6715-401

Gebietsname Offenbacher Wald, Bellheimer Wald und Queichwiesen

Gebietsbeschreibung Ausgedehnter, von Westen nach Osten sich verbreiternder Schwemmfächer der Queichniederung. 
Hervorzuhebende Lebensräume sind die feuchten Alteichenbestände und hochgelegenen trockenen 
Kiefernwälder auf Sandböden. Grünland tritt zum einen als Magergrünland mit Sandrasen bei Ger-
mersheim auf und zum anderen in Form ausgedehnter Feuchtwiesen im westlichen und mittleren 
Gebietsteil.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung der struktur- und artenreichen Grünlandgebiete der Bachniederungen, der artenreichen 

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

BWP_2015_01_S

Für die nächstgelegenen Natura 2000-Flächen wurden folgende Ziele festgelegt:

Z001
• Maßnahmentyp: Verbesserung, großräumige Betrachtungsebene, optionaler Sicherungsbedarf, mittlere Bedeutung
• Zielrichtung: landwirtschaftlich genutztes Offenland
• Ziel-Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen, Pfeifengrasrasen, Brenndolden-Auenwiesen
• Ziel-Arten: Weißstorch, Bekassine

Z040
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung: Landwirtschaftlich genutztes Offenland
• Ziel Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen, Eutrophe Stillgewässer
• Ziel Arten: Neuntöter, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Kamm-Molch

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme einer „Grünzäur“ sowie eines „Vorrang-
gebietes für die Landwirtschaft“ am westlichen Ortsrand von Ottersheim. Die damit möglich 

Vogelschutzgebiet VSG 6715-401 entfernt. Insofern ergibt sich eine indirekte Natura 2000-Be-

sowie Gehölzstrukturen in Anspruch genommen und somit dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb der Natura 2000-Gebiete einher, ebenso 
erfolgt keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Eine un-
mittelbare Betroffenheit von relevanten Lebensraumtypen bzw. Zielarten ist nicht gegeben. Mit 
Blick auf die Lage des Änderungsbereichs in mehr als ausreichender Entfernung zu den Natura 
2000-Gebieten und der räumlichen Trennung durch weitere angrenzende Wohngebiete ermög-
licht die Rücknahme der Freiraumfestlegungen keine Beanspruchung von Flächen bzw. Struktu-
ren, deren Erhaltung für die Natura 2000-Gebiete von grundlegender Bedeutung ist. Schützens-
werte Biotopkomplexe sind nicht betroffen. Weiterhin sind erhebliche Beeinträchtigungen durch 
Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund der vorgesehenen wohnbaulichen Nutzung nicht zu er-
warten. Momentan vorhandene Austauschbeziehungen zu den Flächen der Natura 2000-Gebiete 
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sind nicht erkennbar.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 
Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Ge-
bietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.
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Derzeitige Nutzung • 
• Gehölzstrukturen

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: ca. 100 m Entfernung zum Erlenbach, der zu dem  
FFH-Gebiet 6814-302 gehört
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6814-302

Gebietsname Erlenbach und Klingbach

Gebietsbeschreibung Die breiten Auen und Niederungen rund um den Erlenbach und Klingbach südlich der Stadt Landau 
sind mit ihren zahlreichen Gräben und Seitengewässern wichtige Verbindungselemente zwischen 
dem Pfälzerwald und Bienwald einerseits sowie dem Bellheimer Wald mit Queichtal und der Hördter 
Rheinaue.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung einer naturnahen Fließgewässerdynamik vor allem als Lebensraum für eine artenreiche 
Fisch- und Libellenfauna, mit bachbegleitendem Erlen-Eschen-Auenwald und angrenzendem Eichenhainbuchenwald sowie 
nicht intensiv genutzten, artenreichen Mähwiesen auch als Lebenstraum für Schmetterlinge (insbesondere Maculinea ssp. und 

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 
•  

• 
• 
• 
• 
• 
 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Fische und Rundmäuler
• 
• 
• 

Libellen
• 

Schmetterlinge
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

BWP_2011_10_S
Für die nächstgelegenen Natura-Flächen wurden folgende Ziele festgelegt:

Z108
• Maßnahmentyp: Verbesserung, großräumige Betrachtungsebene, optionaler Sicherungsbedarf, mittlere Bedeutung
• Ziel-Arten: Großer Feuerfalter, Neuntöter, Rohrweihe

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme einer „Grünzäsur“ sowie eines „Vorbe-

-
sentliches Element des FFH-Gebiets 6814-302 darstellt. Käme die wohnbauliche Nutzung zum 

Anspruch genommen und somit dauerhaft verloren gehen.

Gem. Natura 2000-Kartenservice des LfU ist der Erlenbach durch einen Vorkommensbereich des 
Bitterlings und einem potenziellen Habitat der Helm-Azurjungfer gekennzeichnet. Beeinträchti-

da zwischen der geplanten Gebietsänderung und dem Bach eine räumliche Trennung durch die 
Kreisstraße K 6 sowie weiteren ackerbaulichen Flächen vorhanden ist.
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Mit Blick auf die bestehende ackerbauliche Nutzung ohne verbindende Gehölz- oder Strauchbe-
stände ermöglicht die Rücknahme der Freiraumfestlegungen keine Beanspruchung von Flächen 
bzw. Strukturen, deren Erhaltung für die Natura 2000-Gebiete von grundlegender Bedeutung ist.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben können aufgrund der vor-
gesehenen Ansiedlung eines Einzelhandelsmarktes am Rand des Gebiets nicht ausgeschlossen 
werden.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 6814-302 (Erlen-

vorgesehenen Ansiedlung eines Einzelhandelsmarktes nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht des Verbands Region Rhein-Neckar eine vertiefende Natu-
ra 2000-Verträglichkeitsprüfung für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im Rahmen der 
1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich, sollte aber Gegenstand der nach-
gelagerten Verfahren sein. Dabei sind auch derzeit noch nicht absehbare mögliche erhebliche 
Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusammenhang sollten auch die Vorgaben und 
Hinweise des Bewirtschaftungsplans zur weiteren Beurteilung herangezogen werden.

Anmerkung: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt (vgl. Steckbrief, S. 94).
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Derzeitige Nutzung • 
• Grünland
• Gehölzstrukturen

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 30 m Entfernung zum Otterbach, der zu dem FFH-Gebiet 
6914-301 gehört und in ca. 200 m Entfernung zu dem VSG 6815-401 und dem FFH-Gebiet 
6816-301
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6914-301

Gebietsname Bienwaldschwemmfächer

Gebietsbeschreibung Der Bienwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet im rheinland-pfälzischen Teil der Ober-
rheinischen Tiefebene. Er liegt in der Südpfalz zwischen der Bruchbach-Otterbach-Niederung im 
Norden und dem Tal der Lauter, das ihn im Süden zu Frankreich hin begrenzt.

Die zahlreichen zum Rhein entwässernden Bäche der pfälzischen Rheinebene bildeten durch die Ab-
lagerung eiszeitlicher Sedimente die charakteristischen Schwemmkegel oder -fächer dieser Region. 
Der Bienwald stockt auf dem Schwemmfächer der Lauter und ist als Teil der Schwemmfächerland-
schaft ein funktionales Bindeglied zwischen dem Pfälzerwald und den Rheinauen.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• von bodensauren Eichenwäldern und Eichen-Hainbuchenwäldern sowie Wäldern nasser und mooriger Standorte, auch als 

Habitat für holzbewohnende Käfer
• -

reichen Biotopmosaiken aus Feucht- und Nasswiesen, artenreichen Magerwiesen und Borstgraswiesen
• der Binnendünen
• der natürlichen Dynamik an den Gewässern vor allem als Lebensraum für Fische, Muscheln und Libellen
• der bestehenden Grabensysteme als Lebensraum des Fisches Schlammpeitzger

Lebensraum nach Anhang I

• 
• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 
•  

• 
• 
• 
• 
• 7140 - Übergangs- und Schwingrasenmoore
• 
• 
• 9190 - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
• 91D0* - Moorwälder
• 
 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 
• 
• 

Amphibien
• 
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 
• 
• 

Käfer
• 
• 
• 
 
* = Prioritäre Art

Libellen
• 
• 
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 

Weichtiere
• 
 

• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6815-401

Gebietsname Neupotzer Altrhein

Gebietsbeschreibung Zentrum des Gebietes ist die verlandende Altrheinschlinge mit reicher submerser und Schwimm-

Flach- und Steilufern.

Der Gewässerkomplex bietet aufgrund seiner Ausdehnung einer Vielzahl seltener und gefährdeter 
röhrichtbewohnender Vogelarten Lebensraum. Die Vorkommen von Beutelmeise und Zwergdommel 
zählen zu den größten im Land. An den Baggerseen nisten Flussregenpfeifer und große Kolonien der 

-
platz.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von Verlandungszonen mit Röhricht und von kleinstrukturreichen Übergängen zu Flachwas-
serzonen im Bereich des nicht ausgekiesten Altrheins, Renaturierung von Kiesseen und Erhaltung oder Wiederherstellung von 
Auenwald. 

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

BWP 2011_07_S

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6816-301

Gebietsname Hördter Rheinaue

Gebietsbeschreibung -
zenden Gebieten „Rheinniederung Germersheim-Speyer“ und „Rheinniederung Neuburg-Wörth“ 
eine funktionale Einheit bildet.

Eine große Standortvielfalt in kleinräumigem Wechsel zeichnet das Gebiet aus. Die Mannigfaltigkeit 
der Lebensraumtypen, ihre enge Verzahnung und vielgestaltigen Übergänge bedingen ein besonders 

Zwergdommel, Drosselrohrsänger, Eisvogel, Schwarzmilan sowie Schwarz- und Mittelspecht brüten 
in der Hördter Rheinaue, manche davon, beispielsweise Eisvogel und Schwarzmilan in hoher Individu-
endichte. Auch die Populationen von Mittelspecht und Graureiher sind individuenstark.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von Verlandungszonen mit Röhricht und von kleinstrukturreichen Übergängen zu Flachwas-
serzonen im Bereich des nicht ausgekiesten Altrheins, Renaturierung von Kiesseen und Erhaltung oder Wiederherstellung von 
Auenwald. 

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 
• 3270 - Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p.
•  

• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 91F0 - Hartholz-Auenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia 

 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 

Amphibien
• 
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Käfer
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 

Weichtiere
• 
• 
• 
 
* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

BWP 2011_07_S

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Vorbehaltsgebietes für den Hoch-

Otterbach entfernt, der einen Lebensraumtyp des FFH-Gebiets 6914-301 darstellt (3260 „Fliess-

etwa 200 m von dem Vogelschutzgebiet VSG 6815-401 und dem FFH-Gebiet 6816-301 entfernt. 
Insgesamt ergibt sich damit eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit. Käme die wohnbauliche 

-
hölzbestände in Anspruch genommen und somit dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb der Natura 2000-Gebiete einher, ebenso 
erfolgt keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Gem. Na-
tura 2000-Kartenservice des LfU sind keine Lebensraumtypen bzw. Zielarten direkt betroffen. 

zu erwarten, da zwischen der geplanten Gebietsänderung und dem Bach die Landesstraße 549 
sowie Gehölzstrukturen als räumliche Zäsuren liegen. Zu den beiden anderen potenziell betrof-
fenen Natura 2000-Gebieten besteht ein ausreichender räumlicher Abstand. Aufgrund der da-

Landesstraße L 549 bestehen keine räumlichen Verbindungen bzw. Austauschbeziehungen zu 
der geplanten Gebietsänderung.

Mit Blick auf die bestehende ackerbauliche Nutzung ohne verbindende Gehölz- oder Strauch-
bestände wird durch die vorgesehene Wohnbebauung keine Beanspruchung von Flächen bzw. 
Strukturen hervorgerufen, deren Erhaltung für die Natura 2000-Gebiete von grundlegender Be-
deutung ist. Momentan vorhandene Austauschbeziehungen zu den Flächen der Natura 2000-Ge-
biete sind nicht erkennbar. Weiterhin sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Licht-
immissionen aufgrund der vorgesehenen wohnbaulichen Nutzung und der Vorbelastung nicht zu 
erwarten. Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit 
nicht bekannt bzw. absehbar.
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Fazit

-
nung keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 
2000-Gebiete zu erwarten. Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für 
eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regio-
nalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.
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Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: angrenzend an das VSG 6914-401 und in ca. 230 m Entfernung zu 
dem FFH-Gebiet 6914-301 
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6914-401

Gebietsname Bienwald und Viehstrichwiesen

Gebietsbeschreibung Größter Niederungswald in Rheinland-Pfalz mit ausgedehnten Feucht- und Trockenwäldern auf 

im Osten von der Randsenke des ehemaligen Hochgestades des Rheins begrenzt. In den Tälern und 
Senken herrscht Grünlandnutzung vor. Daneben existieren Sandmagerrasen und Streuobstbestände 

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von arten- und strukturreichen Feucht- und Nasswiesen, von Magerwiesen, Halbtrocken-
rasen und Streuobstwiesen, auch als Nahrungshabitat, sowie von alt- und totholzreichen, teilweise lichten Laub-Mischwäldern, 
auch als Brutplatz.

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6914-301

Gebietsname Bienwaldschwemmfächer

Gebietsbeschreibung Der Bienwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet im rheinland-pfälzischen Teil der Ober-
rheinischen Tiefebene. Er liegt in der Südpfalz zwischen der Bruchbach-Otterbach-Niederung im 
Norden und dem Tal der Lauter, das ihn im Süden zu Frankreich hin begrenzt.

Die zahlreichen zum Rhein entwässernden Bäche der pfälzischen Rheinebene bildeten durch die Ab-
lagerung eiszeitlicher Sedimente die charakteristischen Schwemmkegel oder -fächer dieser Region. 
Der Bienwald stockt auf dem Schwemmfächer der Lauter und ist als Teil der Schwemmfächerland-
schaft ein funktionales Bindeglied zwischen dem Pfälzerwald und den Rheinauen.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• von bodensauren Eichenwäldern und Eichen-Hainbuchenwäldern sowie Wäldern nasser und mooriger Standorte, auch als 

Habitat für holzbewohnende Käfer
• -

reichen Biotopmosaiken aus Feucht- und Nasswiesen, artenreichen Magerwiesen und Borstgraswiesen
• der Binnendünen
• der natürlichen Dynamik an den Gewässern vor allem als Lebensraum für Fische, Muscheln und Libellen
• der bestehenden Grabensysteme als Lebensraum des Fisches Schlammpeitzger

Lebensraum nach Anhang I

• 
• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 
•  

• 
• 
• 
• 
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• 7140 - Übergangs- und Schwingrasenmoore
• 
• 
• 9190 - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
• 91D0* - Moorwälder
• 
 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 
• 
• 

Amphibien
• 
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 
• 
• 

Käfer
• 
• 
• 
 
* = Prioritäre Art

Libellen
• 
• 
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 

Weichtiere
• 
 

• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie 
eines „Vorranggebietes für die Landwirtschaft“ am nordöstlichen Rand von Jockgrim. Die damit 

eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die wohnbauliche Nutzung zum Tragen, 
-

nommen und somit dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb der Natura 2000-Gebiete einher, ebenso 
erfolgt keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung der Natura 2000-Flächen. Allerdings 

ein FFH- Lebensraumtyp innerhalb des Änderungsbereichs. Die Wiese ist Bestandteil des ins-
gesamt 20 Flächen umfassenden Biotoptyps „Streuobstwiese östlich Römerbadschule Rhein-

-
gemeinschaften“. Der Lebensraumtyp ist charakteristisch für den Teilbereich des angrenzenden 
VSG. Die FFH-Art Weißstorch ist in einer Entfernung von ca. 80 m, der Wendehals und die Be-

-

Der größte Teil der geplanten Gebietsänderung ist Bestandteil des Biotopkomplexes „Randsenke 
zwischen Rheinzabern und Jockgrim“.

Aufgrund dieser unmittelbaren Betroffenheit eines relevanten Lebensraumtyps kann nicht aus-
geschlossen werden, dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine Beanspruchung von 
Flächen bzw. Strukturen zur Folge hat, deren Erhaltung für das unmittelbar angrenzende Vogel-
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schutzgebiet von grundlegender Bedeutung ist. Mit negativen Auswirkungen auf das 230 m ent-
fernte FFH-Gebiet ist aufgrund der ausreichenden Entfernung und der bereits vorhandenen da-
zwischen liegenden Bebauung nicht zu rechnen. 

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich werden-
-

trächtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des VSG 6914-401 nicht ausgeschlossen werden. 
Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Ge-
bietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans erforderlich.

Anmerkung: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt (vgl. Steckbrief, S. 96).
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Derzeitige Nutzung • Gehölzstrukturen
• Strauchbestände
• Pioniervegetation

Natura 2000-Betroffenheit Direkte Betroffenheit: Lage innerhalb des FFH-Gebiets 6914-301 und innerhalb des VSG 
6914-401
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6914-301

Gebietsname Bienwaldschwemmfächer

Gebietsbeschreibung Der Bienwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet im rheinland-pfälzischen Teil der Ober-
rheinischen Tiefebene. Er liegt in der Südpfalz zwischen der Bruchbach-Otterbach-Niederung im 
Norden und dem Tal der Lauter, das ihn im Süden zu Frankreich hin begrenzt.

Die zahlreichen zum Rhein entwässernden Bäche der pfälzischen Rheinebene bildeten durch die Ab-
lagerung eiszeitlicher Sedimente die charakteristischen Schwemmkegel oder -fächer dieser Region. 
Der Bienwald stockt auf dem Schwemmfächer der Lauter und ist als Teil der Schwemmfächerland-
schaft ein funktionales Bindeglied zwischen dem Pfälzerwald und den Rheinauen.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• von bodensauren Eichenwäldern und Eichen-Hainbuchenwäldern sowie Wäldern nasser und mooriger Standorte, auch als 

Habitat für holzbewohnende Käfer
• -

reichen Biotopmosaiken aus Feucht- und Nasswiesen, artenreichen Magerwiesen und Borstgraswiesen
• der Binnendünen
• der natürlichen Dynamik an den Gewässern vor allem als Lebensraum für Fische, Muscheln und Libellen
• der bestehenden Grabensysteme als Lebensraum des Fisches Schlammpeitzger

Lebensraum nach Anhang I

• 
• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 
•  

• 
• 
• 
• 
• 7140 - Übergangs- und Schwingrasenmoore
• 
• 
• 9190 - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
• 91D0* - Moorwälder
• 
 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 
• 
• 

Amphibien
• 
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 
• 
• 

Käfer
• 
• 
• 
 
* = Prioritäre Art

Libellen
• 
• 
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 

Weichtiere
• 
 

• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6914-401

Gebietsname Bienwald und Viehstrichwiesen

Gebietsbeschreibung Größter Niederungswald in Rheinland-Pfalz mit ausgedehnten Feucht- und Trockenwäldern auf 

im Osten von der Randsenke des ehemaligen Hochgestades des Rheins begrenzt. In den Tälern und 
Senken herrscht Grünlandnutzung vor. Daneben existieren Sandmagerrasen und Streuobstbestände 

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von arten- und strukturreichen Feucht- und Nasswiesen, von Magerwiesen, Halbtrocken-
rasen und Streuobstwiesen, auch als Nahrungshabitat, sowie von alt- und totholzreichen, teilweise lichten Laub-Mischwäldern, 
auch als Brutplatz.

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ im Süden 
von Jockgrim im Bereich eines bestehenden Gewerbegebietes. Die damit möglich werdende Ge-

-
schutzgebietes VSG 6914-401, so dass sich eine direkte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme 
die gewerbliche Nutzung zum Tragen, würden die vorhandenen Gehölzstrukturen- und Wiesen-

Gem. Natura 2000-Kartenservice des LfU sind keine Lebensraumtypen direkt betroffen, nördlich 
-

wiesen“. Die VSG-Zielart Wendehals ist mit einem Vorkommen im Bereich der Gebietsänderung 
-

terungsbereich ist als Vorkommensbereich des Wiedehopfs kartiert. Südwestlich angrenzend be-

Fazit

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Folgen der Nutzungs- bzw. Standortänderung, dem 
Verlust von schützenswerten Offenland- und Gehölzbereichen sowie möglichen Störungen der 
kartierten Arten der Vogelschutzrichtlinie sowie des benachbarten Naturschutzgebietes können 
auf der Ebene der Regionalplanung erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungs-
ziele des FFH-Gebietes 6914-301 sowie des Vogelschutzgebietes 6914-401 bei Rücknahme der 
freiraumplanerischen Gebietsfestlegung nicht ausgeschlossen werden. 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im 
Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans erforderlich.

Anmerkung: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt (vgl. Steckbrief, S. 97).
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Derzeitige Nutzung • Grünland
• Streuobstbestände

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: Lage in ca. 100 m Entfernung zum VSG 6914-401
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6914-401

Gebietsname Bienwald und Viehstrichwiesen

Gebietsbeschreibung Größter Niederungswald in Rheinland-Pfalz mit ausgedehnten Feucht- und Trockenwäldern auf 

im Osten von der Randsenke des ehemaligen Hochgestades des Rheins begrenzt. In den Tälern und 
Senken herrscht Grünlandnutzung vor. Daneben existieren Sandmagerrasen und Streuobstbestände 

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von arten- und strukturreichen Feucht- und Nasswiesen, von Magerwiesen, Halbtrocken-
rasen und Streuobstwiesen, auch als Nahrungshabitat, sowie von alt- und totholzreichen, teilweise lichten Laub-Mischwäldern, 
auch als Brutplatz.

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme einer „Grünzäsur“, eines „Regionalen 
Grünzuges“ sowie eines „Vorranggebietes für die Landwirtschaft“ am westlichen Rand von Min-

-
gelschutzgebiet VSG 6914-401 entfernt, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit 

sowie Streuobstbestände in Anspruch genommen und somit dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des VSG einher, ebenso erfolgt keine Flä-
chenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Gem. Natura 2000-Karten-

mehr als 250 m entfernt. Diese gehören zu dem Biotopkomplex „Bruchbach-Otterbachniederung 
-

-
tung von Lebensgemeinschaften“. FFH-Arten sowie Zielarten der VSG-Richtlinie sind in der Um-
gebung der geplanten Gebietsänderung nicht vorhanden.

Mit Blick auf die vorhandene landwirtschaftliche Nutzung ist nicht davon auszugehen, dass die 
Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen zur Fol-
ge hat, deren Erhaltung für das Vogelschutzgebiet von grundlegender Bedeutung ist. Weiterhin 
sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund der vorgesehe-
nen wohnbaulichen Nutzung und der geringen Gebietsgröße nicht zu erwarten. Momentan vor-
handene Austauschbeziehungen zu den Flächen der Natura 2000-Gebiete sind nicht erkennbar.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar. 
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Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des VSG 6914-401 zu erwarten. Eine 
vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Gebiets-
änderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.
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Derzeitige Nutzung • 
• Gehölzstrukturen

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 120 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6914-301 und dem 
VSG 6914-401
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6914-301

Gebietsname Bienwaldschwemmfächer

Gebietsbeschreibung Der Bienwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet im rheinland-pfälzischen Teil der Ober-
rheinischen Tiefebene. Er liegt in der Südpfalz zwischen der Bruchbach-Otterbach-Niederung im 
Norden und dem Tal der Lauter, das ihn im Süden zu Frankreich hin begrenzt.

Die zahlreichen zum Rhein entwässernden Bäche der pfälzischen Rheinebene bildeten durch die Ab-
lagerung eiszeitlicher Sedimente die charakteristischen Schwemmkegel oder -fächer dieser Region. 
Der Bienwald stockt auf dem Schwemmfächer der Lauter und ist als Teil der Schwemmfächerland-
schaft ein funktionales Bindeglied zwischen dem Pfälzerwald und den Rheinauen.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• von bodensauren Eichenwäldern und Eichen-Hainbuchenwäldern sowie Wäldern nasser und mooriger Standorte, auch als 

Habitat für holzbewohnende Käfer
• -

reichen Biotopmosaiken aus Feucht- und Nasswiesen, artenreichen Magerwiesen und Borstgraswiesen
• der Binnendünen
• der natürlichen Dynamik an den Gewässern vor allem als Lebensraum für Fische, Muscheln und Libellen
• der bestehenden Grabensysteme als Lebensraum des Fisches Schlammpeitzger

Lebensraum nach Anhang I

• 
• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 
•  

• 
• 
• 
• 
• 7140 - Übergangs- und Schwingrasenmoore
• 
• 
• 9190 - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur
• 91D0* - Moorwälder
• 
 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 
• 
• 

Amphibien
• 
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 
• 
• 

Käfer
• 
• 
• 
 
* = Prioritäre Art

Libellen
• 
• 
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 

Weichtiere
• 
 

• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



367

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6914-401

Gebietsname Bienwald und Viehstrichwiesen

Gebietsbeschreibung Größter Niederungswald in Rheinland-Pfalz mit ausgedehnten Feucht- und Trockenwäldern auf 

im Osten von der Randsenke des ehemaligen Hochgestades des Rheins begrenzt. In den Tälern und 
Senken herrscht Grünlandnutzung vor. Daneben existieren Sandmagerrasen und Streuobstbestände 

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von arten- und strukturreichen Feucht- und Nasswiesen, von Magerwiesen, Halbtrocken-
rasen und Streuobstwiesen, auch als Nahrungshabitat, sowie von alt- und totholzreichen, teilweise lichten Laub-Mischwäldern, 
auch als Brutplatz.

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie 
eines „Vorbehaltsgebietes für den Hochwasserschutz“ in Wörth. Die damit möglich werdende 

6914-401 entfernt. Daraus ergibt sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit. Käme die wohn-
-

stände in Anspruch genommen und somit dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Gem. Natura 
2000-Kartenservice des LfU sind keine Lebensraumtypen direkt betroffen. Mit Blick auf die be-
stehende ackerbauliche Nutzung ermöglicht die Rücknahme der Freiraumfestlegungen keine 
Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen, deren Erhaltung für die Natura 2000-Gebiete von 
grundlegender Bedeutung ist. Schützenswerte Biotopkomplexe sind nicht betroffen. Weiterhin 
sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund der vorgesehe-
nen wohnbaulichen Nutzung und der geringen Gebietsgröße nicht zu erwarten. Momentan vor-
handene Austauschbeziehungen zu den Flächen der Natura 2000-Gebiete sind nicht erkennbar.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.
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Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 
Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Ge-
bietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.
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Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: angrenzend an das FFH-Gebiet 6716-301 und an das  
VSG 6716-402
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6716-301

Gebietsname Rheinniederung Germersheim-Speyer

Gebietsbeschreibung In der dicht besiedelten und gewerblich genutzten Rheinniederung zwischen Germersheim und 

geblieben. Diese bildet eine funktionale Einheit mit den nördlich und südlich angrenzenden Auenbio-
topen der „Rheinniederung Speyer-Ludwigshafen“ und der „Hördter Rheinaue“. 

Die Flussaue mit ihren naturnahen Altrheinarmen und Verlandungszonen, Abgrabungsgewässern, 
Nass- und Feuchtwiesen, Röhrichten und großen Wäldern ist ein beliebtes Naherholungsziel. Wegen 

artenreichsten Ökosystemen Mitteleuropas.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• eines Mosaiks von auetypischen natürlichen Strukturen mit naturnahen Verlandungszonen,
• von Auen- und Eichen-Hainbuchenwäldern, auch als Lebnsraum für Fledermäuse,
• von artenreichen Auengewässern mit Flachwasser- und Verlandungsbereichen, auch als Lebensraum für autochthone  

Fischarten,
• von nicht intensiv genutztem artenreichem Mähgrünland, Magerrasen (auch als Lebensraum für den Schmetterling Gortyna 

• von naturnahen Ufer- und Sohlstrukturen als Laich- und Rasthabitate für Fischarten im Rhein,
• 

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 
• 3270 - Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p.
•  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 91F0 - Hartholz-Auenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia 

 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 

Amphibien
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 
• 
• 
• 

Käfer
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 

 
* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

BWP_2012_19_S
Für die nächstgelegenen Natura 2000-Flächen wurden folgende Ziele festgelegt:

Z003
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung: Gewässer
• 
• Ziel-Arten: Steinbeißer, Schwarzmilan, Eisvogel, Schwimmvögel
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6716-402

Gebietsname Berghausener und Lingenfelder Altrhein mit Insel Flotzgrün

Gebietsbeschreibung Teilweise ausgebaggerte Altrheine, Weich- und Hartholzauen sowie ein System röhrichtbewachsener 
Gräben und seggenreicher Wiesen kennzeichnen den Auenkomplex zwischen Germersheim und 
Speyer.

In mehrfacher Funktion erfüllt das Gebiet die Wertigkeit, die an ein Vogelschutzgebiet zu stellen ist. 
Zum einen erreichen die Bestände der röhricht- und baumbrütenden Zielarten beachtliche Größen, 

unverzichtbares Rast- und Durchzugsgebiet.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung einer strukturreichen Auenlandschaft mit einem natürlichen Mosaik aus Flachwasserzonen, 
Schlamm- und Kiesbänken, Röhricht, Weich- und Hartholzauenwäldern.

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• Laro-Limikolen
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• Schwimmvögel
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

BWP_2012_19_S
Für die nächstgelegenen Natura 2000-Flächen wurden folgende Ziele festgelegt:

Z003
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung: Gewässer
• 
• Ziel-Arten: Steinbeißer, Schwarzmilan, Eisvogel, Schwimmvögel

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Gewerbe, Dienstleistung und Logistik“ in Germersheim soll im Rahmen der 1. Änderung des ERP 

Vorhaben geht keine Rücknahme von freiraumbezogenen regionalplanerischen Gebietsfestlegun-
gen einher.

Aufgrund der geänderten Gebietsbezeichnung ergeben sich auch keine sich ggf. negativ aus-
wirkenden Änderungen in der Nutzungsstruktur des Gewerbegebiets, die nicht bereits vorher 
zulässig waren.

Fazit

In Folge der Umbenennung des Vorranggebietes werden aus regionalplanerischer Sicht keine 
erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete 
hervorgerufen.

Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für eine Weiterverfolgung des umbe-
nannten Vorranggebietes im Rahmen der 1. Änderung des ERP nicht erforderlich.

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



373

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: nach Gebietsverkleinerung in ca. 90 m Entfernung zu dem VSG 
6816-402 sowie in ca. 130 m Entfernung zu dem VSG 6915-402 und zu dem FFH-Gebiet 
6915-301
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6816-402

Gebietsname Hördter Rheinaue inklusive Kahnbusch und Oberscherpfer Wald

Gebietsbeschreibung Ausgedehnte waldbetonte Rheinauenlandschaft mit Altrhein und Schluten. Das Gebiet beinhaltet die 

Alle vier wertgebenden Vogelarten kommen in sehr hoher Dichte und in bedeutenden Populationen 
vor.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung der vielfältigen Auengewässer mit natürlichen Verlandungsbereichen, der alt- und totholzrei-
chen Hartholz- und Weichholzauenwälder.

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  

Bewirtschaftungsplan

BWP_2011_07_S
Für die nächstgelegenen Natura 2000-Flächen wurden folgende Ziele festgelegt:

Z109
• 
• Zielrichtung: Gewässer
• Ziel-Arten: Eisvogel

Z108
• 
• 
• 
• Ziel-Arten: Mittelspecht, Schwarzspecht, Schwarzmilan

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6915-402

Gebietsname Wörther Altrhein und Wörther Rheinhafen

Gebietsbeschreibung Flacher, von Röhrichten umgebener Altrhein sowie eines der größten durch Kiesabbau entstandenen 
Gewässer in der Rheinaue. Die Rastbestände nutzen je nach Wasserstand, Vereisungsgrad und Stör-

Die Flächen zählen zu den landesweit bedeutsamsten für Tauch- und Schwimmenten. Zeitweilig wird 
der Rheinhafen von bis zu vier Möwenarten mit beträchtlicher Individuenzahl als Schlafplatz genutzt.

Am Altrhein nisten neben seltenen Röhrichtbrütern gefährdete Entenarten wie Krickente und Schnat-
terente.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von störungsfreien Gewässerabschnitten und Uferbereichen.

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



375

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• Schwimmvögel 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

BWP_2011_07_S
Für die nächstgelegenen Natura 2000-Flächen wurden folgende Ziele festgelegt:

Z152
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung: Gewässer
• Ziel-Lebensraumtypen: –
• Ziel-Arten: Drosselrohrsänger, Wasserralle

Z147
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung: Gewässer
• Ziel-Lebensraumtypen: –
• Ziel-Arten: Wasserralle, Purpurreiher, Zwergdommel

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6915-301

Gebietsname Rheinniederung Neuburg-Wörth

Gebietsbeschreibung In der südlich an die Hördter Rheinaue anschließenden und mit dieser eine funktionale Einheit bilden-
den Rheinniederung Neuburg-Wörth sind aquatische, amphibische und terrestrische Lebensräume 
eng verzahnt. Die Vielfalt der Habitate ist maßgeblich für den großen Artenreichtum im Gebiet.

Kennzeichnende Vegetation der Altrheine und ihrer Verlandungszonen wie auch der Schlute bezie-

Der Wörther Altrhein ist das einzige Auengewässer am rheinland-pfälzischen Oberrhein, in dem 

gemeinsam vorkommen. Im stark verlandeten Altrhein leben seltene Tierarten, zum Beispiel die 

Hydrometra gracilenta und auch der Steinbeißer, der im Gebiet sowie in den Niederungsbächen der 
Rheinaue seinen Verbreitungsschwerpunkt in Rheinland-Pfalz hat.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung 
• eines Mosaiks aus auetypischen natürlichen Strukturen mit naturnahen Verlandungszonen
• von Auen- und Eichen-Hainbuchenwäldern
• von artenreichen Auengewässern mit Flachwasser- und Verlandungsbereichen
• von nicht intensiv genutzten artenreichen Grünland mit Stromtalwiesen, Mager-, Feucht- und Nasswiesen, auch als Lebens-

• von naturnahen Ufer- und Sohlstrukturen im Rhein als Laich- und Rasthabitate für Fischarten, der Durchgängigkeit des Was-

• von Gewässern als Lebensraum des Fisches Schlammpeitzger

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 
• 3270 - Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p.
•  

• 
• 
• 
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• 
• 91F0 - Hartholz-Auenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia 

 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Amphibien
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Käfer
• 
•  

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 

Weichtiere
• 

• 

Bewirtschaftungsplan

BWP_2011_08_S 
Für die nächstgelegenen Natura 2000-Flächen wurden folgende Ziele festgelegt:

Z148
• Maßnahmentyp: Erhaltung, kleinräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, herausragende Bedeutung 
• 
• Ziel-Lebensraumtypen: Eutrophe Stillgewässer
• Ziel-Arten: Purpurreiher, Schwarzmilan 

Z006
• Maßnahmentyp: Erhaltung, kleinräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, herausragende Bedeutung
• 
• 

• Ziel-Lebensraumtypen: Eutrophe Stillgewässer
• Ziel-Arten: –

Weitere Maßnahmen des BWP konzentrieren sich auf Bereiche westlich der B9 

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung beinhaltet die Festlegung eines „Vorranggebietes für Industrie und 
Logistik“ i. V. m. der Rücknahme eines „Vorbehaltsgebietes für den vorbeugenden Hochwasser-
schutz“ im Norden der Stadt Wörth am Rhein. Die damit möglich werdende Industrie- und Lo-
gistiknutzung liegt nach Gebietsverkleinerung in ca. 90 m Entfernung zu dem Vogelschutzgebiet 
VSG 6816-402 sowie in ca. 130 m Entfernung zu dem VSG 6915-402 und zu dem FFH-Gebiet 
6915-301. Insofern ergibt sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit. Käme die gewerbliche 

dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb der Natura 2000-Gebiete einher, eben-
so erfolgt keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Gem. 
Natura 2000-Kartenservice des LfU sind keine Lebensraumtypen direkt betroffen. In ca. 120 m 

-
-
-

Zielart Eisvogel ist in ca. 350 m Entfernung und die Zielart Mittelspecht in ca. 300 m Entfernung 
kartiert. In Richtung Norden sind Wasserralle, Schilfrohrsänger sowie Purpurreiher in mehr als 
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230 m Entfernung kartiert. Zwischen dem etwa 200 m entfernten Lebensraumtyp 3150 Eutrophe 

Mit Blick auf die bestehende ackerbauliche Nutzung und dem nach Gebietsanpassung ausrei-
chenden Abstand ist nicht davon auszugehen, dass die Festlegung des gewerblichen Vorrang-
gebiets eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen zur Folge hat, deren Erhaltung für die 
Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete von grundlegender Bedeutung ist. 
Negative Auswirkungen auf die Gewässer und Gehölzstrukturen der Natura 2000-Gebiete sind 
nicht zu erwarten. Innerhalb des geplanten „Vorranggebietes für Industrie und Logistik“ wird die 
Ansiedlung von störenden, stark emittierenden Gewerbe- und Industriebetrieben sowie groß-

zu nutzungsbedingten Lärm- und Lichtimmissionen kommen, die sich jedoch aufgrund des aus-
reichenden Abstands vsl. nicht negativ auf die schutzwürdigen Natura 2000-Flächen auswirken 

nicht erkennbar, können aber nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Potenzielle Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Festlegung des geplanten „Vorranggebiets für Industrie und Logistik“ GER-VRG02-G und der 
dadurch möglich werdenden gewerblichen Flächenansiedlung sind auf der Ebene der Regional-
planung keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 
2000-Gebiete zu erwarten, können aber aufgrund der regionalplanerischen Maßstäblichkeit und 
der Tatsache, dass bau- und anlagenbedingte Wirkungen auf dieser Planungsebene aufgrund der 
fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt werden können, nicht voll-
ständig ausgeschlossen werden.

Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht des Verbands Region Rhein-Neckar eine vertiefende Na-
tura 2000-Verträglichkeitsprüfung für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im Rahmen 
der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich, sollte aber Gegenstand der 
nachgelagerten Verfahren sein. Dabei sind auch derzeit noch nicht absehbare mögliche erheb-
liche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusammenhang sollten auch die jeweiligen 
Bewirtschaftungspläne zur weiteren Beurteilung herangezogen werden.
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Derzeitige Nutzung • 
• Einzelgehölze

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 280 m Entfernung zu dem VSG 6816-402
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6816-402

Gebietsname Hördter Rheinaue inklusive Kahnbusch und Oberscherpfer Wald

Gebietsbeschreibung Ausgedehnte waldbetonte Rheinauenlandschaft mit Altrhein und Schluten. Das Gebiet beinhaltet die 

Alle vier wertgebenden Vogelarten kommen in sehr hoher Dichte und in bedeutenden Populationen 
vor.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung der vielfältigen Auengewässer mit natürlichen Verlandungsbereichen, der alt- und totholzrei-
chen Hartholz- und Weichholzauenwälder.

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  

Bewirtschaftungsplan

BWP_2011_07_S
In den nächstgelegenen Flächen des VSG ist folgendes Ziel benannt:

Z103
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• 
• Maßnahmen: Vögel, Schutz ausgewählter Habitatbäume, Altholzanteile erhöhen
• Ziel-Lebensraumtypen: –
• Ziel-Arten: Mittelspecht, Grauspecht

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung beinhaltet die Festlegung eines „Vorranggebietes für Gewerbe 
und Dienstleistung“ i. V. m. der Rücknahme eines „Regionalen Grünzugs“ sowie eines „Vorbe-
haltsgebietes für den vorbeugenden Hochwasserschutz“ westlich von Wörth-Maximiliansau. 
Die damit möglich werdende gewerbliche Nutzung liegt in ca. 280 m Entfernung zu dem VSG 
6816-402. Insofern ergibt sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit. Käme die gewerbliche 

dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des VSG einher, ebenso erfolgt keine Flä-
chenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Gem. Natura 2000-Karten-
service des LfU sind keine Lebensraumtypen sowie Zielarten direkt betroffen. Im Wörther Alt-
rhein, der Teil des o. g. VSG ist, sind in mehr als 300 m Entfernung Vorkommen des Mittelspechts 

B9 sowie zwei Bahnstrecken als deutliche räumliche Zäsur.

Mit Blick auf die ausreichende Distanz sowie der räumlichen Zäsur durch die Verkehrstrassen ist 
nicht davon auszugehen, dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine Beanspruchung 
von Flächen bzw. Strukturen zur Folge hat, deren Erhaltung für VSG von grundlegender Bedeu-
tung ist. Zusätzliche erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen sind auf-
grund der vorhandenen Verkehrstrassen nicht zu erwarten.
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Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Festlegung des geplanten „Vorranggebiets für Gewerbe und Dienstleistung“ GER-VRG03-G 
i. V. m. mit der dadurch notwendigen Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen 
sind auf der Ebene der Regionalplanung keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutz- und 
Erhaltungsziele des VSG 6816-402 zu erwarten. Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeits-
prüfung ist für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Ein-
heitlichen Regionalplans nicht erforderlich.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. In nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.
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Derzeitige Nutzung • 
• Einzelgehölze

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 230 m Entfernung zu dem VSG 6217-404
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6217-404

Gebietsname Jägersburger Wald und Gernsheimer Wald

Gebietsbeschreibung Zusammenhängendes Laubwaldgebiet im nördlichen Oberrheingraben mit Resten naturnaher  
Stieleichen-Hainbuchenwälder.

Erhaltungsziele

Die Erhaltungsziele für das VSG „Jägersburger Wald und Gernsheimer Wald“ sind in der Verordnung über die Natura 2000- 

Arten nach Anhang I

Brutvögel
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Arten nach Artikel 4, Absatz 2

Brutvögel
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

Bewirtschaftungsplan für das FFH-Gebiet 6217-308 „Jägersburger und Gernsheimer Wald“ und das Vogelschutzgebiet 6217-
404 „Jägersburger / Gernsheimer Wald“

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Vorranggebietes für die Landwirt-
-

Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die wohnbauliche Nutzung zum Tragen, würden die vor-

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des VSG einher, ebenso erfolgt keine Flä-
chenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Aufgrund der vorgesehe-
nen, nicht störungsintensiven wohnbaulichen Nutzung auf derzeit landwirtschaftlich genutzten 
Flächen und der mit mehr als 200 m ausreichenden Distanz zu dem VSG ist nicht davon auszu-
gehen, dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. 
Strukturen zur Folge haben könnte, deren Erhaltung für die Erreichung der Schutzzwecke und 
Erhaltungsziele des VSG von grundlegender Bedeutung ist.

-
-

liche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund der geplanten wohnbau-
lichen Nutzung nicht zu erwarten.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.
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Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich werden-
-

einträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des VSG 6217-404 zu erwarten. Eine vertiefen-
de Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung 
im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zu-
sammenhang sollte auch der o. g. Bewirtschaftungsplan zur weiteren Beurteilung herangezogen 
werden.
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Derzeitige Nutzung • 
• Gehölzstrukturen

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 50 m Entfernung zu dem VSG 6217-403

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



388

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6217-403

Gebietsname Hessische Altneckarschlingen

Gebietsbeschreibung Mehr oder weniger durchgängiges Band von Feuchtgebietskomplexen im Verlauf des verlandeten 

und Bruchwäldern.

Erhaltungsziele

Die Erhaltungsziele für das VSG „Hessische Altneckarschlingen“ sind in der Verordnung über die Natura 2000-Gebiete im 

Arten nach Anhang I

Brutvögel
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Zug- und Rastvögel
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Arten nach Artikel 4, Absatz 2

Brutvögel
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Zug- und Rastvögel
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



389

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme einer „Grünzäsur“ sowie eines „Vorrang-
gebietes für die Landwirtschaft“ am nordwestlichen Rand von Heppenheim. Die damit mög-

6217-403, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die wohnbauliche 

genommen und somit dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des VSG einher, ebenso erfolgt keine Flä-
chenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Aufgrund der vorgesehe-
nen, nicht störungsintensiven wohnbaulichen Nutzung auf derzeit landwirtschaftlich genutzten 
Flächen und der mit etwa 50 m ausreichenden Distanz zu dem VSG ist nicht davon auszugehen, 
dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen 
zur Folge haben könnte, deren Erhaltung für die  Erreichung der Schutzzwecke und Erhaltungs-
ziele des VSG von grundlegender Bedeutung ist.

-
-

liche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund der geplanten wohnbau-
lichen Nutzung nicht zu erwarten.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich werden-
-

einträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des VSG 6217-403 zu erwarten. Eine vertiefen-
de Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung 
im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 
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Derzeitige Nutzung • 
• Einzelgehölze

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 70 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6318-307
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6318-307

Gebietsname Oberlauf der Weschnitz und Nebenbäche

Gebietsbeschreibung

Erhaltungsziele

Die Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet „Oberlauf der Weschnitz und Nebenbäche“ sind in der Verordnung über die Natura 

Lebensraum nach Anhang I

• 
• 

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Fische
• 
• 

Krebse
• 

* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

Grunddatenerfassung zu Monitoring und Management von FFH-Gebieten 2007

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme einer „Grünzäsur“, eines „Vorrangge-
bietes für den Grundwasserschutz“ sowie eines „Vorranggebiets für die Landwirtschaft“ am 

-

Münchbach sowie Weschnitz, die Bestandteile des FFH-Gebietes 6318-307 sind, so dass sich 
eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die gewerbliche Nutzung zum Tragen, 

dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Die geplante Ge-
bietsänderung stellt eine Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes dar. Zwischen der ge-

Kreisel, die L 3409, eine weitere Erschließungsstraße sowie weiter westlich der B 38 die Bahn-
station Zotzenbach. Vor diesem Hintergrund besteht eine klare räumliche Trennung zwischen 

-
von auszugehen, dass die Rücknahme der Freiraumfestlegung eine Beanspruchung von Flächen 
bzw. Strukturen zur Folge haben könnte, deren Erhaltung für die Erreichung der Schutzzwecke 
und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes von grundlegender Bedeutung ist. Die wassergebunde-
nen Arten sowie die Fließgewässer einschl. der begleitenden Vegetationsstrukturen werden auf 
Grund des Abstandes und der räumlichen Zäsur nicht beeinträchtigt.

-
handenen Austauschbeziehungen zu den potenziell betroffenen Fließgewässerabschnitten des 
FFH-Gebietes erkennbar. 

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.
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Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegung sind auf der Ebene der Regional-
planung keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 
6318-307 zu erwarten. Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine 
Weiterverfolgung der Gebietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regional-
plans nicht erforderlich.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 
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Derzeitige Nutzung • 
• Einzelgehölze

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 240 m Entfernung zu dem VSG 6417-450
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6417-450

Gebietsname Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene

Gebietsbeschreibung Großes zusammenhängendes Waldgebiet in der südlichen hessischen Rheinebene, umfasst Binnen-

Sandtrockenrasen sowie Hainsimsen-Buchenwäldern.

Erhaltungsziele

Die Erhaltungsziele für das VSG „Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene“ sind in der Verordnung über die Natura 

Arten nach Anhang I der VSG-Richtlinie

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Arten nach Artikel 4, Absatz 2 der VSG-Richtlinie

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Vorranggebietes für die Landwirt-
schaft“ sowie eines „Regionalen Grünzuges“ am nordwestlichen Rand von Viernheim. Die damit 

VSG 6417-450, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die wohn-

Anspruch genommen und somit dauerhaft verloren gehen. 

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des VSG einher, ebenso erfolgt keine Flä-
chenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Aufgrund der vorgesehe-
nen, nicht störungsintensiven wohnbaulichen Nutzung auf derzeit landwirtschaftlich genutzten 
Flächen und der mit etwa 240 m ausreichenden Distanz zu dem VSG ist nicht davon auszugehen, 
dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen 
zur Folge haben könnte, deren Erhaltung für die Erreichung der Schutzzwecke und Erhaltungsziele 

eine deutliche räumliche Trennung.

-
einträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund der geplanten wohnbaulichen Nut-
zung nicht zu erwarten.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.
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Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich werden-
-

einträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des VSG 6417-450 zu erwarten. Eine vertiefen-
de Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung 
im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • 
• Grünland
• Gehölzstrukturen

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: ca. 220 m von dem FFH-Gebiet 6715-302 sowie von dem VSG 
6715-401 entfernt
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6715-302

Gebietsname Bellheimer Wald mit Queichtal

Gebietsbeschreibung
Schwemmkegel der Queich. Dies ist einer der Schwemmfächer der oberen Rheinniederung, die für 
die Vernetzung von Rheinauenbiotopen mit dem Pfälzerwald von besonderer Bedeutung sind. Kenn-
zeichen des Bellheimer Waldes sind die teils lichte Waldstruktur bis hin zum Halboffenland-Charakter 
und die enge, mosaikartige Verzahnung mit wechselfeuchten Grünland- und Fließgewässerbiotopen. 
Auch sind Bereiche vorhanden, die ruhig und weitgehend frei von Störungen sind. Ein breites Spekt-

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• von bodensauren Eichenwäldern und Eichen-Hainbuchenwäldern sowie Wäldern nasser und mooriger Standorte, auch als 

Habitat für holzbewohnende Käfer
• -

reichen Biotopmosaiken aus Feucht- und Nasswiesen, artenreichen Magerwiesen und Borstgraswiesen
• der Binnendünen
• der natürlichen Dynamik an den Gewässern vor allem als Lebensraum für Fische, Muscheln und Libellen
• der bestehenden Grabensysteme als Lebensraum des Fisches Schlammpeitzger

Lebensraum nach Anhang I

• 2310 - Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista
• 
• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 
• 4030 - Trockene europäische Heiden
•  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 
• 

Amphibien
• 

Fische und Rundmäuler
• 

Käfer
• 

Libellen
• 
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 
 
* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

BWP_2015_01_S
Für die angrenzenden Bereiche wurden folgende Ziele festgelegt:

Z001
• Maßnahmentyp: Verbesserung, großräumige Betrachtungsebene, optionaler Sicherungsbedarf, mittlere Bedeutung
• Zielrichtung: landwirtschaftlich genutztes Offenland
• Ziel-Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen, Pfeifengrasrasen, Brenndolden-Auenwiesen
• Ziel-Arten: Weißstorch, Bekassine

Z105
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung:Flachland-Mähwiesen
• Ziel Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen
• Ziel Arten: Neuntöter

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



401

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6715-401

Gebietsname Offenbacher Wald, Bellheimer Wald und Queichwiesen

Gebietsbeschreibung Ausgedehnter, von Westen nach Osten sich verbreiternder Schwemmfächer der Queichniederung. 
Hervorzuhebende Lebensräume sind die feuchten Alteichenbestände und hochgelegenen trockenen 
Kiefernwälder auf Sandböden. Grünland tritt zum einen als Magergrünland mit Sandrasen bei Ger-
mersheim auf und zum anderen in Form ausgedehnter Feuchtwiesen im westlichen und mittleren 
Gebietsteil.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung der struktur- und artenreichen Grünlandgebiete der Bachniederungen, der artenreichen 

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

BWP_2015_01_S
Für die nächstgelegenen Bereiche wurden folgende Ziele festgelegt:

Z001
• Maßnahmentyp: Verbesserung, großräumige Betrachtungsebene, optionaler Sicherungsbedarf, mittlere Bedeutung
• Zielrichtung: landwirtschaftlich genutztes Offenland
• Ziel-Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen, Pfeifengrasrasen, Brenndolden-Auenwiesen
• Ziel-Arten: Weißstorch, Bekassine

Z105
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung:Flachland-Mähwiesen
• Ziel Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen
• Ziel Arten: Neuntöter

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme einer „Grünzäsur“ sowie eines „Vorrang-
gebietes für die Landwirtschaft“ zwischen Mörlheim und der Anschlussstelle Landau-Zentrum. 

6715-302 sowie dem Vogelschutzgebiet VSG 6715-401 entfernt. Insofern ergibt sich eine indirek-
te Natura 2000-Betroffenheit. Käme die gewerbliche Nutzung zum Tragen, würden die vorhan-

Gem. Natura 2000-Kartenservice des LfU sind keine Lebensraumtypen direkt betroffen, inner-

FFH-Arten sowie Zielarten der VSG-Richtlinie. 

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb der Natura 2000-Gebiete einher, ebenso 
erfolgt keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Mit Blick 
auf die Lage der Gebietsänderung in einem zum größten Teil ackerbaulich genutzten Gebiet, das 
von der L 509 begrenzt wird und des Sachverhalts, dass zwischen den schützenswerten Berei-
chen der Natura 2000-Gebiete die L 509 sowie weitere Siedlungsbereiche liegen, ermöglicht die 
Rücknahme der Freiraumfestlegungen keine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen, deren 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Erhaltung für die Erreichung der Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete von 
grundlegender Bedeutung ist. Momentan vorhandene Austauschbeziehungen zu den Flächen der 
Natura 2000-Gebiete sind nicht erkennbar.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete zu erwarten. 
Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Ge-
bietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: ca. 70 m entfernt von dem FFH-Gebiet 6814-301
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6814-301

Gebietsname Standortübungsplatz Landau

Gebietsbeschreibung Der ehemalige militärische Standortübungsplatz umschließt das Naturschutzgebiet Ebenberg. Der 
Ausschluss intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, das Schaffen offener Bodenstellen sowie eine 
extensive Schafbeweidung förderten die Ausbildung einer lückigen, xerothermen Vegetation. Ex-
tensiv genutztes Grünland dehnt sich auf einer zusammenhängenden Fläche von über 100 ha aus. 

-
ckenrasen und Sandrasen charakterisiert. Weite Bereiche werden durch Gehölzsukzessionsstadien 
gegliedert, die den hohen Strukturreichtum des Gebietes ausmachen. Das Vorhandensein von Löss 
führt zur Ausbildung von Hohlwegen und Lösssteinwänden, denen unter anderem als Lebensraum 
von Bienen und Wespen potenziell eine hohe Bedeutung zukommt.

Neben der Größe des Gebietes und der Ausprägung der Vegetation ist auch von besonderer Be-
deutung, dass es sich um ein einzigartiges Rückzugsgebiet für seltene und gefährdete Tier- und 

Standortübungsplatz beherbergt etwa 30 bis 50% aller für die Gegend von Landau zu erwartenden 

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung 
• der strukturreichen Grünlandgebiete der Bachniederungen mit nicht intensiv genutzten Mähwiesen und Magerrasen, auch 

als Lebensraum für Schmetterlinge,
• einer naturnahen Fließgewässerdynamik vor allem als Lebensraum für eine artenreiche Fisch- und Libellenfauna,
• von Buchen- und Eichen-Hainbuchenwäldern sowie bachbegleitenden Auenwaldstreifen auf den mittleren und feuchten 

auf den Dünen und Flugsandfeldern, 
• von Laichgewässern für den Kammmolch 

Lebensraum nach Anhang I

•  

• 

* = Prioritärer Lebensraumtyp 

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 

Schmetterlinge
• 
 
* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Gewerbe, Dienstleistung und Logistik“ in Landau soll im Rahmen der 1. Änderung des ERP in ein 

Bereich erweitert werden. Aufgrund der Gebietserweiterung muss eine „Grünzäsur“ zurückge-
nommen werden. Die vorgesehene Gebietsrücknahme liegt deutlich außerhalb des 300 m Puf-
ferbereichs um das FFH-Gebiet und damit in einer ausreichenden Distanz zu den geschützten 
Natura 2000-Flächen.

Darüber hinaus ergeben sich in Folge der geänderten Gebietsbezeichnung keine sich ggf. negativ 
auswirkenden Änderungen in der Nutzungsstruktur des Gewerbegebiets, die nicht bereits vorher 
zulässig waren. Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind der-
zeit nicht bekannt bzw. absehbar.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Fazit

In Folge der Umbenennung des Vorranggebietes und der Erweiterung im nördlichen Bereich wer-
den aus regionalplanerischer Sicht keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und 
Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 6814-301 hervorgerufen.

Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für eine Weiterverfolgung des umbe-
nannten bzw. in der Abgrenzung geänderten Vorranggebietes im Rahmen der 1. Änderung des 
ERP daher nicht erforderlich.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung Gewerbe

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: angrenzend an FFH-Gebiet 6617-341
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6617-341

Gebietsname Sandgebiete zwischen Mannheim und Sandhausen

Gebietsbeschreibung Binnendünen und Flugsandfelder mit ausgedehnten Kiefernwäldern.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 37 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 2310 Binnendünen mit Heiden
• 2330 Binnendünen mit Magerrasen
• 6120* Blauschillergrasrasen 
• 6510 Magere Flachland-Mähwiesen
• 91U0 Kiefernwälder der sarmatischen Steppe
• 9110 Hainsimsen-Buchenwald

• 9130 Waldmeister-Buchenwald 
• 9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder
• 9190 Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Amphibien
• 
• 

• 

Käfer
• 
• 

Libellen
• 

Säugetiere
• 

Schmetterlinge
• 
• 
* = Prioritäre Art

Managementplan

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Gewerbe, Dienstleistung und Logistik“ in Mannheim-Friedrichsfeld soll im Rahmen der 1. Ände-

werden. Mit dem Vorhaben geht keine Rücknahme von freiraumbezogenen regionalplanerischen 
Gebietsfestlegungen einher. Das geplante Vorranggebiet MA-VRG01-G ist innerhalb der bisher 

Aufgrund der geänderten Gebietsbezeichnung ergeben sich auch keine sich ggf. negativ aus-
wirkenden Änderungen in der Nutzungsstruktur des Gewerbegebiets, die nicht bereits vorher 
zulässig waren. 

Fazit

In Folge der Umbenennung des Vorranggebietes werden aus regionalplanerischer Sicht keine 
erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 6617-
341 hervorgerufen.

Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für eine Weiterverfolgung des umbe-
nannten Vorranggebietes im Rahmen der 1. Änderung des ERP nicht erforderlich.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 240 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6322-341
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6322-341

Gebietsname Odenwald und Bauland Hardheim

Gebietsbeschreibung Mittelgebirgsbach der Erfa, in großem Buchenwaldgebiet mit Fledermausvorkommen, schafbewei-
dete Muschelkalkhänge mit Wacholderheiden, Kalkmagerrasen, Frischwiesen, Wäldchen, offener 
Auenbereich. LRT 6210: 50% orchideenreich.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 28 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 
• 5130 - Wacholderheiden 
• 6110* - Kalk-Pionierrasen 
• 6210* - Kalk-Magerrasen  

• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

• 7220* - Kalktuffquellen
• 8150 - Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen  

Mitteleuropas
• 9110 - Hainsimsen-Buchenwald
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Fische
• 

Moose
• 
• 

Säugetiere
• 
• 
• 

Schmetterlinge
• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

Managementplan für das FFH-Gebiet 6322-341
Teilgebiet 1: Fertiggestellt, noch nicht veröffentlicht

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Vorranggebietes für die Land-
wirtschaft“ am nördlichen Rand der Ortslage Rütschdorf. Die damit möglich werdende Wohn-

dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die wohnbauliche Nutzung zum 
-

loren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Aufgrund der vor-
gesehenen, nicht störungsintensiven wohnbaulichen Nutzung auf derzeit landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen und der ausreichenden Distanz zu dem FFH-Gebiet ist nicht davon auszugehen, 
dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen 
zur Folge haben könnte, deren Erhaltung für die Erreichung der Schutzzwecke und Erhaltungsziele 
des FFH-Gebiets von grundlegender Bedeutung ist.

-

Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund der geplanten wohnbaulichen 
Nutzung nicht zu erwarten.

Potenzielle Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegung und der dadurch möglich werden-
-

einträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebiets zu erwarten. Eine 
vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Gebiets-
änderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusam-
menhang sollte auch der bereits fertiggestellte, jedoch noch nicht veröffentlichte Management-
plan zur weiteren Beurteilung herangezogen werden.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 200 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6322-341
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6322-341

Gebietsname Odenwald und Bauland Hardheim

Gebietsbeschreibung Mittelgebirgsbach der Erfa, in großem Buchenwaldgebiet mit Fledermausvorkommen, schafbewei-
dete Muschelkalkhänge mit Wacholderheiden, Kalkmagerrasen, Frischwiesen, Wäldchen, offener 
Auenbereich. LRT 6210: 50% orchideenreich.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 28 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 
• 5130 - Wacholderheiden 
• 6110* - Kalk-Pionierrasen 
• 6210* - Kalk-Magerrasen (einschl. orchideenreiche Be-

• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

• 7220* - Kalktuffquellen
• 8150 - Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mittel-

europas
• 9110 - Hainsimsen-Buchenwald
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Fische
• 

Moose
• 
• 

Säugetiere
• 
• 
• 

Schmetterlinge
• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

Managementplan für das FFH-Gebiet 6322-341
Teilgebiet 1: Fertiggestellt, noch nicht veröffentlicht

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie 

zu dem FFH-Gebiet 6322-341 so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme 
-

nommen und somit dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Aufgrund der vor-
gesehenen, nicht störungsintensiven wohnbaulichen Nutzung auf derzeit landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen und der ausreichenden Distanz zu dem FFH-Gebiet ist nicht davon auszugehen, 
dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen 
zur Folge haben könnte, deren Erhaltung für die Erreichung der Schutzzwecke und Erhaltungsziele 
des FFH-Gebiets von grundlegender Bedeutung ist.

-

Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund der geplanten wohnbaulichen 
Nutzung nicht zu erwarten.

Potenzielle Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.
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Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebiets zu erwarten. Eine 
vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Gebiets-
änderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusam-
menhang sollte auch der bereits fertiggestellte, jedoch noch nicht veröffentlichte Management-
plan zur weiteren Beurteilung herangezogen werden.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 200 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6322-341
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6322-341

Gebietsname Odenwald und Bauland Hardheim

Gebietsbeschreibung Mittelgebirgsbach der Erfa, in großem Buchenwaldgebiet mit Fledermausvorkommen, schafbewei-
dete Muschelkalkhänge mit Wacholderheiden, Kalkmagerrasen, Frischwiesen, Wäldchen, offener 
Auenbereich. LRT 6210: 50% orchideenreich.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 28 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 
• 5130 - Wacholderheiden 
• 6110* - Kalk-Pionierrasen 
• 6210* - Kalk-Magerrasen (einschl. orchideenreiche Be-

• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 91E0*- Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

• 7220* - Kalktuffquellen
• 8150 - Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen  

Mitteleuropas
• 9110 - Hainsimsen-Buchenwald
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Fische
• 

Moose
• 
• 

Säugetiere
• 
• 
• 

Schmetterlinge
• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

Managementplan für das FFH-Gebiet 6322-341
Teilgebiet 1: Fertiggestellt, noch nicht veröffentlicht

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzugs“ sowie 
„Vorranggebietes für die Landwirtschaft“ am südlichen Rand der Ortslage Dornberg. Die damit 

FFH-Gebiet 6322-341 so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die 
-

men und somit dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Aufgrund der vor-
gesehenen, nicht störungsintensiven wohnbaulichen Nutzung auf derzeitigen landwirtschaftlich 

des FFH-Gebietes ist nicht davon auszugehen, dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen 
eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen zur Folge hat, deren Erhaltung für die Errei-
chung der Erhaltungsziele und Schutzzwecke des FFH-Gebiets von grundlegender Bedeutung ist.

Bereiche betroffen. Austauschbeziehungen zu den Natura 2000-Flächen sind nicht erkennbar. 
Darüber hinaus sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund 
der geplanten wohnbaulichen Nutzung nicht zu erwarten.

Potenzielle Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebiets zu erwarten. Eine 
vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Gebiets-
änderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusam-
menhang sollte auch der bereits fertiggestellte, jedoch noch nicht veröffentlichte Management-
plan zur weiteren Beurteilung herangezogen werden.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • 
• Gehölzstrukturen

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 50 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6620-341 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6620-341

Gebietsname Bauland Mosbach

Gebietsbeschreibung Ausgedehntes Waldgebiet mit naturnahen Buchenwäldern, Unterlauf der Elz mit Erlenauenwald und 
Hochstaudensaum, landschaftsprägende Kalksteilhänge mit Halbtrockenrasen (LRT 6210:40% orchi-

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 28 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche nähstoffreiche Seen 
• 
• 5130 - Wacholderheiden
• 6110* - Kalk-Pionierrasen
• 
• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 7220 - Kalktuffquellen
• 8160* - Kalkschutthalden

• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald
• 9150 - Orchideen-Buchenwälder
• 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Amphibien
• 

Fische
• 
• 
• 

Käfer
• 

Krebse
• 

Moose
• 

Säugetiere
• 
• 

Schmetterlinge
• 
• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

Managementplan für FFH-Gebiet 6620-341 „Bauland Mosbach“ 

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme einer „Regionalen Grünzäsur“, eines „Re-
gionalen Grünzugs“, eines „Vorbehaltsgebietes für die Landwirtschaft“ sowie eines „Vorrangge-

FFH-Gebiet 6620-341, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die 
-

ren in Anspruch genommen und somit dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Eine unmittelbare 
Betroffenheit von Lebensraumtypen und relevanten FFH-Arten ist nicht gegeben. Aufgrund der 
vorgesehenen, nicht störungsintensiven wohnbaulichen Nutzung auf derzeit landwirtschaftlich 
genutzten Flächen und der ausreichenden Distanz zu dem FFH-Gebiet ist nicht davon auszu-
gehen, dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. 
Strukturen zur Folge haben könnte, deren Erhaltung für die Erreichung der Schutzzwecke und 
Erhaltungsziele des FFH-Gebiets von grundlegender Bedeutung ist.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Im westlichen Bereich der geplanten Gebietsänderung ist das Biotop Nr. 166202250102 „Gehölze 
-
-

chen Flächen des FFH-Gebiets (Elz mit einhergehenden Grünbereichen: Biotop Nr. 166202250103 
-
-

Erhebliche Beeinträchtigungen des Biotopverbunds sind nicht zu erwarten. 

Zudem sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund der ge-
planten wohnbaulichen Nutzung nicht zu erwarten.

Potenzielle Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 6620-341 zu erwar-
ten. Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der 
Gebietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zu-
sammenhang sollte auch der Managementplan zur weiteren Beurteilung herangezogen werden.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • 
• Gehölzstrukturen

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: angrenzend an FFH-Gebiet 6620-341
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6620-341

Gebietsname Bauland Mosbach

Gebietsbeschreibung Ausgedehntes Waldgebiet mit naturnahen Buchenwäldern, Unterlauf der Elz mit Erlenauenwald und 
Hochstaudensaum, landschaftsprägende Kalksteilhänge mit Halbtrockenrasen (LRT 6210:40% orchi-

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 28 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum

• 3150 - Natürliche nähstoffreiche Seen 
• 
• 5130 - Wacholderheiden
• 6110* - Kalk-Pionierrasen
• 
• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 7220 - Kalktuffquellen
• 8160* - Kalkschutthalden

• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald
• 9150 - Orchideen-Buchenwälder
• 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Amphibien
• 

Fische
• 
• 
• 

Käfer
• 

Krebse
• 

Moose
• 

Säugetiere
• 
• 

Schmetterlinge
• 
• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

Managementplan für FFH-Gebiet 6620-341 „Bauland Mosbach“ 

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme einer „Grünzäsur“ sowie eines „Vorrang-

6620-341, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die wohnbauliche 

genommen und somit dauerhaft verloren gehen. 

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Eine unmittelbare 
Betroffenheit von Lebensraumtypen und relevanten FFH-Arten ist nicht gegeben. 

Im nördlichen Bereich der geplanten Gebietsänderung ist das Biotop Nr. 166212250017 „Feldhe-
-

erweiterung einbezogen werden. Momentan vorhandene Austauschbeziehungen zu den angren-
zenden Flächen des FFH-Gebiets (u. a. Biotop Nr. 66212250024 „Trockenhang im NSG-Dallauer 

teilweise im regionalen Biotopverbund.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Potenzielle Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-
-

einträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 6620-341 nicht aus-
geschlossen werden. 

Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht des Verbands Region Rhein-Neckar eine vertiefende Natu-
ra 2000-Verträglichkeitsprüfung für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im Rahmen der 
1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans erforderlich. 

Anmerkung: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt (vgl. Steckbrief, S. 193). 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 180 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6620-342 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6620-342

Gebietsname Neckartal und Wald Obrigheim

Gebietsbeschreibung
Weinberge mit Kalkmagerrasen, Neckarwiesen mit auentypischem Mikrorelief, Neckarprallhang mit 
Schluchtwald. LRT 6210: 60% orchideenreich.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 21 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 8160* - Kalkschutthalden 
• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

• 91E0* - Auenwälder mit Esche, Erle, Weide
• 9110 - Hainsimsen-Buchenwald
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald
• 9180* - Schlucht- und Hangmischwälder

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Moose
• 

Säugetiere
• 
• 
• 

Schmetterlinge
• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie 
-
-

det sich in ca. 180 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6620-342, so dass sich eine indirekte Natura 
2000-Betroffenheit ergibt. Käme die wohnbauliche Nutzung zum Tragen, würden die vorhande-

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Eine unmittelbare 
Betroffenheit von Lebensraumtypen und relevanten FFH-Arten ist nicht gegeben. Aufgrund der 
vorgesehenen, nicht störungsintensiven wohnbaulichen Nutzung auf derzeit landwirtschaftlich 
genutzten Flächen und der ausreichenden Distanz zu dem FFH-Gebiet ist nicht davon auszu-
gehen, dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. 
Strukturen zur Folge haben könnte, deren Erhaltung für die Erreichung der Schutzzwecke und 
Erhaltungsziele des FFH-Gebiets von grundlegender Bedeutung ist.

-
chen des FFH-Gebiets sind nicht erkennbar. Die geplante Gebietsänderung liegt im regionalen 
Biotopverbund. Aufgrund der geringen Größe der geplanten Gebietsänderung ergeben sich je-
doch keine erheblichen Beeinträchtigungen des Biotopverbunds.

Zudem sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund der ge-
planten wohnbaulichen Nutzung nicht zu erwarten.

Potenzielle Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 6620-342 zu erwar-
ten. Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der 
Gebietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zu-
sammenhang sollte auch der Managementplan zur weiteren Beurteilung herangezogen werden.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • Gewerbe
• 
• Gehölzstrukturen

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 10 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6620-342
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6620-342

Gebietsname Neckartal und Wald Obrigheim

Gebietsbeschreibung
Weinberge mit Kalkmagerrasen, Neckarwiesen mit auentypischem Mikrorelief, Neckarprallhang mit 
Schluchtwald. LRT 6210: 60% orchideenreich.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 21 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 8160* - Kalkschutthalden 
• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

• 91E0* - Auenwälder mit Esche, Erle, Weide
• 9110 - Hainsimsen-Buchenwald
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald
• 9180* - Schlucht- und Hangmischwälder

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Moose
• 

Säugetiere
• 
• 
• 

Schmetterlinge
• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

-
leistung und Logistik“ östlich von Obrigheim soll im Rahmen der 1. Änderung des ERP in ein 

Umbenennung geht keine Änderung der Gebietsabgrenzung einher, so dass keine Rücknahme 
von freiraumbezogenen regionalplanerischen Gebietsfestlegungen erfolgt. Das Vorranggebiet 

Aufgrund der geänderten Gebietsbezeichnung ergeben sich auch keine sich ggf. negativ aus-
wirkenden Änderungen in der Nutzungsstruktur des Gewerbegebiets, die nicht bereits vorher 
zulässig waren. 

Fazit

In Folge der Umbenennung des Vorranggebietes werden aus regionalplanerischer Sicht keine 
erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 6620-
342 hervorgerufen.

Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für eine Weiterverfolgung des umbe-
nannten Vorranggebietes im Rahmen der 1. Änderung des ERP nicht erforderlich.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • Gewerbe
• 

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: angrenzend an FFH-Gebiet 6522-311
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6522-311

Gebietsname

Gebietsbeschreibung Großes Buchenwaldgebiet als Lebensraum von Fledermäusen, Hirschkäfer und Dicranum viride, 
laubholzreicher Kiefern-Mischwald. Offene Wiesentäler, mäandrierende naturnahe Bachläufe mit-
krautreichem Auenwald, Quellsümpfe, Tropfsteinhöhle, Ackergebiete.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 7 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 
• 
• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen

• 8310 - Höhlen
• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald 

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Amphibien
• 
• 

Fische
• 

• 
• 

Käfer
• 

Krebse
• 

Moose
• 
• 

Säugetiere
• 
• 
• 

Schmetterlinge
• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

-
leistung und Logistik“ in Osterburken soll im Rahmen der 1. Änderung des ERP in ein „Vorrang-

restriktionsfrei gestellte Fläche geringfügig erweitert werden. Das Vorranggebiet NOK-VRG04-G 
ist teilweise bereits bebaut.

Mit der Umbenennung sowie der Gebietserweiterung geht keine Rücknahme von freiraumbezo-

-

die für die Erreichung der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets von funktionaler 
Bedeutung wären.

Aufgrund der geänderten Gebietsbezeichnung ergeben sich zudem keine sich ggf. negativ aus-
wirkenden Änderungen in der Nutzungsstruktur des Gewerbegebiets, die nicht bereits vorher 
zulässig waren.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Fazit

In Folge der Umbenennung und geringfügigen Erweiterung des Vorranggebietes werden aus re-
gionalplanerischer Sicht keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungs-
ziele des FFH-Gebietes 6522-311 hervorgerufen.

Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für eine Weiterverfolgung des umbe-
nannten Vorranggebietes im Rahmen der 1. Änderung des ERP nicht erforderlich.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 210 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6417-341
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6417-341

Gebietsname Weschnitz, Bergstraße und Odenwald bei Weinheim

Gebietsbeschreibung Bewaldeter Westrand des Odenwaldes mit eingestreuten Grünlandinseln unterschiedlicher Größe, 

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 45 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 
• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 8150 - Silikatschutthalden der kollinen bis montanen Stufe
• 9180 - Schlucht- und Hangmischwälder
• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

• 9110 - Hainsimsen-Buchenwald
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald
• 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Amphibien
• 
• 

Fische
• 
• 

Käfer
• 

Libellen
• 

Säugetiere
• 
• 
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

Natura 2000-Managementplan für das FFH-Gebiet „Weschnitz, Bergstraße und Odenwald bei Weinheim“ und das  
Vogelschutzgebiet „Wachenberg bei Weinheim“: Noch nicht veröffentlicht

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme einer „Grünzäsur“, eines „Vorranggebie-
tes für die Landwirtschaft“ sowie eines „Vorbehaltsgebietes für den vorbeugenden Hochwasser-

Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die wohnbauliche Nutzung zum Tragen, würden die vor-

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Aufgrund der vor-
gesehenen, nicht störungsintensiven wohnbaulichen Nutzung auf derzeit landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen und der ausreichenden Distanz zu dem FFH-Gebiet ist nicht davon auszugehen, 
dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen 
zur Folge haben könnte, deren Erhaltung für die Erreichung der Schutzzwecke und Erhaltungsziele 
des FFH-Gebiets von grundlegender Bedeutung ist.

sind nicht erkennbar bzw. werden durch die mit der B3 einhergehenden räumlichen Zäsur ein-
geschränkt. Zudem sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen auf-
grund der geplanten wohnbaulichen Nutzung nicht zu erwarten.
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Potenzielle Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebiets zu erwar-
ten. Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der 
Gebietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch der-
zeit noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem 
Zusammenhang sollte auch der dann momentan noch nicht veröffentlichte Managementplan zur 
weiteren Beurteilung herangezogen werden.
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Derzeitige Nutzung • 
• Grünland

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: angrenzend an FFH-Gebiet 6518-311

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



444

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6518-311

Gebietsname Steinachtal und Kleiner Odenwald

Gebietsbeschreibung Wiesental im Sandsteinodenwald mit naturnahem Bachlauf und Wiesen, bewaldete Hänge und 
Berge. Ausgedehntes Laubwaldgebiet im Kleinen Odenwald mit Felsen- und Blockmeeren, aufgelas-
senen Steinbrüchen sowie 3 Höhlen.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 38 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 6110 - Kalk-Pionierrasen
• 
• 6230* - Artenreiche Borstgrasrasen
• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

• 8310 - Höhlen
• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
• 9110 - Hainsimsen-Buchenwald
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald
• 9180 - Schlucht- und Hangmischwälder

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Amphibien
• 
• 

Fische
• 
• 

• 

Käfer
• 

Krebse
• 

Libellen
• 

Moose
• 
• 

Säugetiere
• 
• 
• 
• 

Schmetterlinge
• 
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling 
• 
• Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling 

* = Prioritäre Art

Managementplan

in Bearbeitung

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“, eines 

„Vorbehaltsgebiets für Wald und Forstwirtschaft“ und einer „Grünzäsur“ am nordöstlichen Rand 

das FFH-Gebiet 6518-311, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme 

Anspruch genommen und somit dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Die geplante 
Gebietsänderung liegt vollständig in dem Landschaftsschutzgebiet LSG Nr. 2.26.041 „Oden-

Nr. 165182260210 „Nasswiese nordöstlich Heiligkreuzsteinach-Hellenäcker“.

Aufgrund der vorgesehenen nicht störungsintensiven wohnbaulichen Nutzung auf derzeit land-
wirtschaftlich genutzten Flächen ist nicht davon auszugehen, dass die Rücknahme der Freiraum-

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



445

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

festlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen zur Folge hat, deren Erhaltung für 
das FFH-Gebiet von grundlegender Bedeutung ist. Erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm- 
und Lichtimmissionen sind aufgrund der geplanten wohnbaulichen Nutzung nicht zu erwarten.

-
tertals sind nicht erkennbar, können aber nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Potenzielle Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich werden-
-

einträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebiets zu erwarten, 
können aber aufgrund der regionalplanerischen Maßstäblichkeit und der Tatsache, dass bau- und 
anlagenbedingte Wirkungen auf dieser Planungsebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung 
der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt werden können, nicht vollständig ausgeschlossen 
werden.

Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht des Verbands Region Rhein-Neckar eine vertiefende Natu-
ra 2000-Verträglichkeitsprüfung für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im Rahmen der 
1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich, sollte aber Gegenstand der nach-
gelagerten Verfahren sein. Dabei sind auch derzeit noch nicht absehbare mögliche erhebliche 
Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusammenhang sollte auch der dann möglicher-
weise fertiggestellte Managementplan zur weiteren Beurteilung herangezogen werden.

Bei Weiterverfolgung des Gebietes sollte eine räumliche Begrenzung der Bebauung bis zum 
Emigtalweg angestrebt werden. Unabhängig von der Herstellung der Natura 2000-Verträglichkeit 

Gebietskulisse des LSG erforderlich.

Anmerkung: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt (vgl. Steckbrief, S. 211).

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



447

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: ca. 140 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6518-311
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6518-311

Gebietsname Steinachtal und Kleiner Odenwald

Gebietsbeschreibung Wiesental im Sandsteinodenwald mit naturnahem Bachlauf und Wiesen, bewaldete Hänge und 
Berge. Ausgedehntes Laubwaldgebiet im Kleinen Odenwald mit Felsen- und Blockmeeren, aufgelas-
senen Steinbrüchen sowie 3 Höhlen.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 38 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 6110 - Kalk-Pionierrasen
• 
• 6230* - Artenreiche Borstgrasrasen
• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

• 8310 - Höhlen
• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
• 9110 - Hainsimsen-Buchenwald
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald
• 9180 - Schlucht- und Hangmischwälder

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Amphibien
• 
• 

Fische
• 
• 

• 

Käfer
• 

Krebse
• 

Libellen
• 

Moose
• 
• 

Säugetiere
• 
• 
• 
• 

Schmetterlinge
• 
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling 
• 
• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

in Bearbeitung

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“, eines 
„Vorbehaltsgebietes für die Landwirtschaft“ sowie eines „Vorbehaltsgebietes für den Grundwas-

-

eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die wohnbauliche Nutzung zum Tragen, 

gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Aufgrund der vor-
gesehenen, nicht störungsintensiven wohnbaulichen Nutzung auf derzeit landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen und der ausreichenden Distanz zu dem FFH-Gebiet ist nicht davon auszugehen, 
dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen 
zur Folge haben könnte, deren Erhaltung für die Erreichung der Schutzzwecke und Erhaltungsziele 
des FFH-Gebiets von grundlegender Bedeutung ist. 
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nicht erkennbar bzw. werden durch die mit der Wiesenbacher Straße einhergehenden räumlichen 
Zäsur eingeschränkt. Zudem sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissio-
nen aufgrund der geplanten wohnbaulichen Nutzung nicht zu erwarten.

Potenzielle Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebiets zu erwar-
ten. Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der 
Gebietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zu-
sammenhang sollte auch der dann möglicherweise fertiggestellte Managementplan zur weiteren 
Beurteilung herangezogen werden.
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Derzeitige Nutzung • 
• Einzelgehölze
• Einzelbebauung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: ca. 40 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6518-311
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6518-311

Gebietsname Steinachtal und Kleiner Odenwald

Gebietsbeschreibung Wiesental im Sandsteinodenwald mit naturnahem Bachlauf und Wiesen, bewaldete Hänge und 
Berge. Ausgedehntes Laubwaldgebiet im Kleinen Odenwald mit Felsen- und Blockmeeren, aufgelas-
senen Steinbrüchen sowie 3 Höhlen.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 38 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 6110 - Kalk-Pionierrasen
• 
• 6230* - Artenreiche Borstgrasrasen
• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

• 8310 - Höhlen
• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
• 9110 - Hainsimsen-Buchenwald
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald
• 9180 - Schlucht- und Hangmischwälder

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Amphibien
• 
• 

Fische
• 
• 

• 

Käfer
• 

Krebse
• 

Libellen
• 

Moose
• 
• 

Säugetiere
• 
• 
• 
• 

Schmetterlinge
• 
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling 
• 
• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

in Bearbeitung

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“, eines 

den Grundwasserschutz“ am nordöstlichen Rand von Wiesenbach. Die damit möglich werdende 

so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die wohnbauliche Nutzung 
-

men und somit dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Die geschützten 
Feldhecken des Seeklingengrabens und die zum FFH-Gebiet gehörige Schlehen-Feldhecke wer-
den nicht in Anspruch genommen bzw. beeinträchtigt. Aufgrund der vorgesehenen nicht stö-
rungsintensiven, wohnbaulichen Nutzung auf derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen und 
der ausreichenden Distanz zu dem FFH-Gebiet ist nicht davon auszugehen, dass die Rücknahme 
der Freiraumfestlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen zur Folge haben 
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könnte, deren Erhaltung für die Erreichung der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Ge-
biets von grundlegender Bedeutung ist.

erkennbar. Zudem sind erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen auf-
grund der geplanten wohnbaulichen Nutzung nicht zu erwarten.

Potenzielle Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebiets zu erwar-
ten. Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der 
Gebietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zu-
sammenhang sollte auch der dann möglicherweise fertiggestellte Managementplan zur weiteren 
Beurteilung herangezogen werden.
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Derzeitige Nutzung • 
• Gehölzstrukturen

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 100 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6417-341
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6417-341

Gebietsname Weschnitz, Bergstraße und Odenwald bei Weinheim

Gebietsbeschreibung Bewaldeter Westrand des Odenwaldes mit eingestreuten Grünlandinseln unterschiedlicher Größe, 

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 45 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 
• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 8150 - Silikatschutthalden der kollinen bis montanen Stufe
• 9180 - Schlucht- und Hangmischwälder
• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

• 9110 - Hainsimsen-Buchenwald
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald
• 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Amphibien
• 
• 

Fische
• 
• 

Käfer
• 

Libellen
• 

Säugetiere
• 
• 
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

Managementplan für FFH-Gebiet 6718-311 „Nördlicher Kraichgau“

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme einer „Grünzäsur“ sowie eines „Vorrang-

6417-341, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die wohnbauliche 

dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Eine unmittelbare 
Betroffenheit von Lebensraumtypen und relevanten FFH-Arten ist nicht gegeben. Aufgrund der 
geringen Gebietsgröße und der teilweise bereits vorhandenen Bebauung ist nicht davon auszu-
gehen, dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. 
Strukturen zur Folge haben könnte, deren Erhaltung für die Erreichung der Schutzzwecke und 
Erhaltungsziele des FFH-Gebiets von grundlegender Bedeutung ist.

Momentan vorhandene Austauschbeziehungen zu den Flächen des FFH-Gebiets sind nicht er-

ca. 100 m entfernt.

Potenzielle Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.
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Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 6417-341 zu erwar-
ten. Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der 
Gebietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusam-

herangezogen werden.
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Derzeitige Nutzung • 
• Grünland

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 10 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6519-341
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6519-341

Gebietsname Odenwald-Brombachtal

Gebietsbeschreibung Wiesentäler des Sandsteinodenwaldes und bewaldete Hänge und Berge.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 26 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 
• 6230* - Artenreiche Borstgrasrasen
• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen

• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
• 9110 - Hainsimsen-Buchenwald
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II 

Fische 
• 
• 

Moose
• 
• 

Säugetiere
• 
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

Managementplan für das FFH-Gebiet 6519-341 „Odenwald Brombachtal“: Endfassung 2017
Keine Ziele und Maßnahmenempfehlungen in den nächstgelegenen Natura 2000-Flächen

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie 
-

in ca. 10 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6519-341, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Be-
troffenheit ergibt. Käme die wohnbauliche Nutzung zum Tragen, würden die vorhandenen Acker- 

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Eine unmittelbare 
Betroffenheit von Lebensraumtypen und relevanten FFH-Arten ist nicht gegeben. Aufgrund der 
vorherrschenden landwirtschaftlichen Nutzung und der vorhandenen Zäsur durch die Verkehr-
strasse ist nicht davon auszugehen, dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine Be-
anspruchung von Flächen bzw. Strukturen zur Folge haben könnte, deren Erhaltung für die Errei-
chung der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets von grundlegender Bedeutung ist.

Momentan vorhandene Austauschbeziehungen zu den durch auf der anderen Seite der Haupt-

die nächstgelegenen Flächen keine Ziele und Maßnahmen formuliert.

Das Biotop Nr. 165182260369 „Ulfenbach östlich Heddesbach - Kandelwiese, Kerzwiese, 

geplante Gebietsänderung im Biotopverbund (Biotopverbund mittlere Standorte BW (1000 m 
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Potenzielle Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 6519-341 zu erwar-
ten. Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der 
Gebietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusam-
menhang sollte auch der fertiggestellte Managementplan zur weiteren Beurteilung herangezogen 
werden.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • 
• Einzelgehölze

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 220 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6718-311
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6718-311

Gebietsname Nördlicher Kraichgau

Gebietsbeschreibung Abwechslungsreiche Kulturlandschaft in der feuchten Kinzig-Murg-Rinne und des Kraichgaus mit na-
turnahen Laubwäldern, Wiesenauen, naturnahen Fließgewässern und Steinbrüchen, mit orchideen-
reichen Magerrasen, große zusammenhängende Flachland-Mähwiesen, Hohlwegen.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 22 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche nährstoffreiche Seen 
• 
• 
• 6510- Magere Flachland-Mähwiesen
• 7220 - Kalktuffquellen
• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
• 9110 - Hainsimsen-Buchenwald
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald
• 9160 - Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald
• 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II 

Amphibien
• 
• 

Fische 
• 
• 

Käfer
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 

* = Prioritäre Art

Säugetiere
• 
• 

Weichtiere
• 
• 

• 

Managementplan

Managementplan für FFH-Gebiet 6718-311 „Nördlicher Kraichgau“ 

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“, eines 
„Vorranggebietes für den Grundwasserschutz“ sowie eines „Vorranggebietes für Naturschutz 

-
det sich in ca. 220 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6718-311, so dass sich eine indirekte Natura 
2000-Betroffenheit ergibt. Käme die gewerbliche Nutzung zum Tragen, würden die vorhandenen 

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Eine unmittelba-
re Betroffenheit von Lebensraumtypen und relevanten FFH-Arten ist nicht gegeben. Aufgrund 
der ausreichenden Distanz zu dem FFH-Gebiet und der dazwischen liegenden räumlichen Zäsur 
durch den Lobbach ist nicht davon auszugehen, dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen 
eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen zur Folge haben könnte, deren Erhaltung für 
die Erreichung der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets von grundlegender Be-
deutung ist.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

des FFH-Gebiets sind nicht erkennbar.

-
naher Bachabschnitt südl. Waldwimmersbach - Lobbach“. Teilweise liegt die geplante Gebietsän-
derung im regionalen Biotopverbund (Landesweiter Biotopverbund: mittlere Standorte BW (Kern-

Potenzielle Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 6718-311 zu erwar-
ten. Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der 
Gebietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusam-

herangezogen werden.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 50 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6718-311 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6718-311

Gebietsname Nördlicher Kraichgau

Gebietsbeschreibung Abwechslungsreiche Kulturlandschaft in der feuchten Kinzig-Murg-Rinne und des Kraichgaus mit na-
turnahen Laubwäldern, Wiesenauen, naturnahen Fließgewässern und Steinbrüchen, mit orchideen-
reichen Magerrasen, große zusammenhängende Flachland-Mähwiesen, Hohlwegen.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 22 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche nährstoffreiche Seen 
• 
• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 7220 - Kalktuffquellen
• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
• 9110 - Hainsimsen-Buchenwald
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald
• 9160 - Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald
• 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II 

Amphibien
• 
• 

Fische 
• 
• 

Käfer
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 

* = Prioritäre Art

Säugetiere
• 
• 

Weichtiere
• 
• 

• 

Managementplan

Managementplan für FFH-Gebiet 6718-311 „Nördlicher Kraichgau“

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ am west-

ca. 50 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6718-311, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Be-
-

che in Anspruch genommen und somit dauerhaft verloren gehen. 

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Eine unmittelbare 
Betroffenheit von Lebensraumtypen und relevanten FFH-Arten ist nicht gegeben. Aufgrund der 
geringen Gebietsgröße, der ausreichenden Entfernung und der vorherrschenden landwirtschaft-
lichen Nutzung ist nicht davon auszugehen, dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine 
Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen zur Folge haben könnte, deren Erhaltung für die Er-
reichung der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets von grundlegender Bedeutung 
ist. 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Momentan vorhandene Austauschbeziehungen zu den Flächen des FFH-Gebiets sind nicht er-

ca. 50 m entfernt.

Potenzielle Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegung und der dadurch möglich werden-
-

einträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 6718-311 zu erwarten. 
Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Ge-
bietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusam-

herangezogen werden.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • 
• Wiese
• Gehölzstrukturen
• Einzelgebäude

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: angrenzend an das FFH-Gebiet 6718-311 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6718-311

Gebietsname Nördlicher Kraichgau

Gebietsbeschreibung Abwechslungsreiche Kulturlandschaft in der feuchten Kinzig-Murg-Rinne und des Kraichgaus mit na-
turnahen Laubwäldern, Wiesenauen, naturnahen Fließgewässern und Steinbrüchen, mit orchideen-
reichen Magerrasen, große zusammenhängende Flachland-Mähwiesen, Hohlwegen.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 22 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche nährstoffreiche Seen 
• 
• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 7220 - Kalktuffquellen
• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
• 9110 - Hainsimsen-Buchenwald
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald
• 9160 - Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald
• 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II 

Amphibien
• 
• 

Fische 
• 
• 

Käfer
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 

* = Prioritäre Art

Säugetiere
• 
• 

Weichtiere
• 
• 

• 

Managementplan

Managementplan für FFH-Gebiet 6718-311 „Nördlicher Kraichgau“

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie 
-

an, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die wohnbauliche Nutzung 
zum Tragen, würden die vorhandenen Wiesen bzw. Gehölzstrukturen in Anspruch genommen 
und somit dauerhaft verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Eine unmittelbare 
Betroffenheit von Lebensraumtypen und relevanten FFH-Arten ist nicht gegeben. Aufgrund der 
teilweise bereits vorhandenen Bebauung ist nicht davon auszugehen, dass die Rücknahme der 
Freiraumfestlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen zur Folge haben könnte, 
deren Erhaltung für die Schutzzwecke und Erhaltungsziele des angrenzenden FFH-Gebiets von 
grundlegender Bedeutung ist.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Momentan vorhandene Austauschbeziehungen zu den Flächen des FFH-Gebiets sind nicht er-
kennbar, können aber nicht vollständig ausgeschlossen werden. Das Biotop Nr. 16719226066 

vorgesehenen Gebietsänderung nicht berührt.

Potenzielle Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich werden-
-

einträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 6718-311 zu erwarten, 
können aber aufgrund der regionalplanerischen Maßstäblichkeit und der Tatsache, dass bau- und 
anlagenbedingte Wirkungen auf dieser Planungsebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung 
der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt werden können, nicht vollständig ausgeschlossen 
werden.

Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht des Verbands Region Rhein-Neckar eine vertiefende Natu-
ra 2000-Verträglichkeitsprüfung für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im Rahmen der 
1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich, sollte aber Gegenstand der nach-
gelagerten Verfahren sein. Dabei sind auch derzeit noch nicht absehbare mögliche erhebliche 
Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusammenhang sollte auch der dann möglicher-
weise fertiggestellte Managementplan zur weiteren Beurteilung herangezogen werden. 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung Gewerbe

Natura 2000-Betroffenheit
Gebiet 6417-341 gehören, liegen in dem Vorranggebiet
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6417-341

Gebietsname Weschnitz, Bergstraße und Odenwald bei Weinheim

Gebietsbeschreibung Bewaldeter Westrand des Odenwaldes mit eingestreuten Grünlandinseln unterschiedlicher Größe, 

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 45 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 
• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 8150 - Silikatschutthalden der kollinen bis montanen Stufe
• 9180 - Schlucht- und Hangmischwälder
• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

• 9110 - Hainsimsen-Buchenwald
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald
• 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Amphibien
• 
• 

Fische
• 
• 

Käfer
• 

Libellen
• 

Säugetiere
• 
• 
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

Natura 2000-Managementplan für das FFH-Gebiet „Weschnitz, Bergstraße und Odenwald bei Weinheim“ und das Vogel-
schutzgebiet „Wachenberg bei Weinheim“: Noch nicht veröffentlicht

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

-
dustrie, Gewerbe, Dienstleistung und Logistik“ in Weinheim soll im Rahmen der 1. Änderung des 

Mit der Umbenennung geht keine Vergrößerung der Gebietsabgrenzung einher, so dass keine 
Rücknahme von freiraumbezogenen regionalplanerischen Gebietsfestlegungen erfolgt. Das ge-
plante Vorranggebiet RNK-VRG01-G ist bereits bebaut.

Aufgrund der geänderten Gebietsbezeichnung ergeben sich zudem keine sich ggf. negativ aus-
wirkenden Änderungen in der Nutzungsstruktur des Gewerbegebiets, die nicht bereits vorher 
zulässig waren.

Fazit

In Folge der Umbenennung des Vorranggebietes werden aus regionalplanerischer Sicht keine 
erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 6417-
341 hervorgerufen.

Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für eine Weiterverfolgung des umbe-
nannten Vorranggebietes im Rahmen der 1. Änderung des ERP nicht erforderlich.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • Gewerbe
• 

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 70 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6517-341
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6517-341

Gebietsname Unterer Neckar Heidelberg-Mannheim

Gebietsbeschreibung Unterer Neckar zwischen Heidelberg und Mannheim mit Auen und Vorländern.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 41 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 Natürliche nährstoffreiche Seen
• 
• 3270 Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation
• 

• 6510 Magere Flachland-Mähwiesen
• 91E0* Auenwälder mit Erle, Esche, Weide

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Fische 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Säugetiere
• 

Managementplan

Managementplan für das FFH-Gebiet 6517-341 „Unterer Neckar Heidelberg - Mannheim“

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Gewerbe, Dienstleistung und Logistik“ in Ladenburg-Ilvesheim soll im Rahmen der 1. Änderung 

geringfügig erweitert werden. Mit der Umbenennung sowie der Gebietserweiterung geht keine 
Rücknahme von freiraumbezogenen regionalplanerischen Gebietsfestlegungen einher. Das ge-
plante Vorranggebiet RNK-VRG04-G ist bereits überwiegend bebaut.

Distanz zu dem FFH-Gebiet. Es liegen keine Hinweise vor, die darauf schließen lassen, dass sich 
-

reichung der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets von funktionaler Bedeutung 
wären.

Der zum FFH-Gebiet nächstgelegene Teilbereich des künftigen Vorranggebietes ist bereits im 
derzeit gültigen ERP als Vorranggebiet enthalten, so dass keine neuen Beeinträchtigungen ent-
stehen. 

Fazit

In Folge der Umbenennung des Vorranggebietes und der Erweiterung um die bereits als „Sied-

Sicht keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Ge-
bietes 6517-341 hervorgerufen.

Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für eine Weiterverfolgung des umbe-
nannten Vorranggebietes im Rahmen der 1. Änderung des ERP nicht erforderlich.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung Gewerbe

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: angrenzend an das FFH-Gebiet 6716-341 und an das  
VSG 6616-441
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6716-341

Gebietsname Rheinniederung von Philippsburg bis Mannheim

Gebietsbeschreibung Rheinauenlandschaft in der Mäanderzone der Oberrheinniederung mit rezenter Hochwasserdynamik, 
standorttypischen Wäldern und Offenlandbiotopen.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 35 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche nährstoffreiche Seen
• 3270 - Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation
• 
• 6410 - Pfeifengraswiesen
• 
• 6440 - Brenndoldenwiesen 

• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
• 91F0 - Hartholzauenwälder 
• 9160 - Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Amphibien
• 
• 

Fische 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Käfer
• 
•  

• 
• 

Libellen
• 

Säugetiere
• 

Schmetterlinge
• 
• 
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling  

• Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling  

Weichtiere
• 
• 
• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

-

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6616-441

Gebietsname Rheinniederung Altlußheim-Mannheim

Gebietsbeschreibung Rheinniederungslandschaft mit Altrheinen, Altrheininseln mit bedeutenden Auwaldbeständen, ausge-

Ziegeleigruben, Feldgehölzen und Hecken.

Erhaltungsziele

Gem. Anlage 1 der Verordnung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum zur Festlegung von Europäischen Vogel-

Gebiet Nr. 49
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Managementplan

-

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

-
dustrie, Gewerbe, Dienstleistung und Logistik“ bei Hockenheim soll im Rahmen der 1. Änderung 
des ERP in ein „Vorranggebiet für Industrie und Logistik“ RNK-VRG07-G sowie in ein „Vorrang-
gebiet für Gewerbe und Dienstleitung“ RNK-VRG08-G aufgeteilt werden. Mit der Umbenennung 
geht eine geringfügige Vergrößerung des Gebiets RNK-VRG07-G einher. Die gewerblichen Vor-

dass sich keine neuen Beeinträchtigungen für die Natura 2000-Gebiete ergeben.

In Folge der geänderten Gebietsbezeichnungen ergeben sich keine sich ggf. negativ auswirken-
den Änderungen in der Nutzungsstruktur der Gewerbegebiete, die nicht vorher bereits vorher 
zulässig waren. 

Fazit

Sowohl hinsichtlich des Vorranggebietes RNK-VRG07-G als auch in Bezug auf das Vorranggebiet 
RNK-VRG08-G werden aus regionalplanerischer Sicht keine erheblichen Beeinträchtigungen der 
Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete hervorgerufen. 

Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für eine Weiterverfolgung des umbe-
nannten Vorranggebietes im Rahmen der 1. Änderung des ERP nicht erforderlich.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung Gewerbe

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: angrenzend an das FFH-Gebiet 6716-341 und an das  
VSG 6616-441
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6716-341

Gebietsname Rheinniederung von Philippsburg bis Mannheim

Gebietsbeschreibung Rheinauenlandschaft in der Mäanderzone der Oberrheinniederung mit rezenter Hochwasserdynamik, 
standorttypischen Wäldern und Offenlandbiotopen.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 35 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche nährstoffreiche Seen
• 3270 - Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation
• 
• 6410 - Pfeifengraswiesen
• 
• 6440 - Brenndoldenwiesen 

• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 91E0* - Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
• 91F0 - Hartholzauenwälder 
• 9160 - Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Amphibien
• 
• 

Fische 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Käfer
• 
•  

• 
• 

Libellen
• 

Säugetiere
• 

Schmetterlinge
• 
• 
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling  

• Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling  

Weichtiere
• 
• 
• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

-

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6616-441

Gebietsname Rheinniederung Altlußheim-Mannheim

Gebietsbeschreibung Rheinniederungslandschaft mit Altrheinen, Altrheininseln mit bedeutenden Auwaldbeständen, ausge-

Ziegeleigruben, Feldgehölzen und Hecken.

Erhaltungsziele

Gem. Anlage 1 der Verordnung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum zur Festlegung von Europäischen Vogel-

Gebiet Nr. 49
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Managementplan

-

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

-
dustrie, Gewerbe, Dienstleistung und Logistik“ bei Hockenheim soll im Rahmen der 1. Änderung 
des ERP in ein „Vorranggebiet für Industrie und Logistik“ RNK-VRG07-G sowie in ein „Vorrang-
gebiet für Gewerbe und Dienstleitung“ RNK-VRG08-G aufgeteilt werden. Mit der Umbenennung 
geht eine geringfügige Vergrößerung des Gebiets RNK-VRG07-G einher. Die gewerblichen Vor-

dass sich keine neuen Beeinträchtigungen für die Natura 2000-Gebiete ergeben. 

In Folge der geänderten Gebietsbezeichnungen ergeben sich keine sich ggf. negativ auswirken-
den Änderungen in der Nutzungsstruktur der Gewerbegebiete, die nicht vorher bereits vorher 
zulässig waren.

Fazit

Sowohl hinsichtlich des Vorranggebietes RNK-VRG07-G als auch in Bezug auf das Vorranggebiet 
RNK-VRG08-G werden aus regionalplanerischer Sicht keine erheblichen Beeinträchtigungen der 
Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete hervorgerufen.

Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für eine Weiterverfolgung des umbe-
nannten Vorranggebietes im Rahmen der 1. Änderung des ERP nicht erforderlich.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 210 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6717-341 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6717-341

Gebietsname Lußhardt zwischen Reilingen und Karlsdorf

Gebietsbeschreibung
Lußhardt sowie überwiegend aus Ackerbrachen hervorgegangene Sandrasen auf Flugsanddecke.  
An den Bächen z. T. schmale Wiesenzüge, außerdem ein kleiner Baggersee.

Erhaltungsziele

Vgl. gebietsbezogene Erhaltungsziele zum Gebiet Nr. 18 gemäß Anlage 1 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

Lebensraum nach Anhang I

• 2330 - Binnendünen mit Magerrasen
• 3150 - Natürliche nährstoffreiche Seen
• 
• 
• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen
• 91E0* - Auenwälder mit Erle,-Esche, Weide

• 9110 - Hainsimsen-Buchenwald
• 9130 - Waldmeister-Buchenwald
• 9160 - Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald
• 9190 - Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Amphibien
• 

Fische 
• 
• 

Käfer
• 
• 

Libellen
• 

Moose 
• 

Säugetiere
• 
• 

Schmetterlinge
• 
• 
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

Weichtiere
• 

* = Prioritäre Art

Managementplan

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Industrie, Gewerbe, Dienstleistung und Logistik“ zwischen Neulußheim und Reilingen soll im 
Rahmen der 1. Änderung des ERP in ein „Vorranggebiet für Gewerbe und Dienstleistung“ (RNK-

Mit der Umbenennung geht keine Änderung der Gebietsabgrenzung einher, so dass keine Rück-
nahme von freiraumbezogenen regionalplanerischen Gebietsfestlegungen erfolgt. Aufgrund der 
geänderten Gebietsbezeichnung ergeben sich zudem keine sich ggf. negativ auswirkenden Än-
derungen in der Nutzungsstruktur des Gewerbegebiets, die nicht bereits vorher zulässig waren. 

Fazit

In Folge der Umbenennung des Vorranggebietes werden aus regionalplanerischer Sicht keine er-
heblichen Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes 
6717-341 hervorgerufen.

Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für eine Weiterverfolgung des umbe-
nannten Vorranggebietes im Rahmen der 1. Änderung des ERP daher nicht erforderlich.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: ca. 80 m von dem VSG 6514-401 entfernt
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6514-401

Gebietsname Haardtrand

Gebietsbeschreibung Ostabfall des Pfälzerwaldes einschließlich vorgelagerter Sandgebiete mit lokal obstbaulicher Nut-
zung. Hinzu kommen lokal Mager- u. Feuchtwiesen, z. B. im Bad Dürkheimer Bruch.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von Sonderkulturen mit hohen Grenzlinienanteilen (insbesondere mit Sandrasen, artenrei-

sowie Buchen- und Eichenwäldern.

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie 
eines „Vorranggebietes für die Landwirtschaft“ am westlichen Ortsrand von Lambsheim. Die 

-
fernt. Daraus ergibt sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit. Käme die wohnbauliche Nut-

dauerhaft verloren gehen. 

Gem. Natura 2000-Kartenservice des LfU sind keine Zielarten des VSG direkt betroffen. Mit dem 
Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des VSG einher, ebenso erfolgt keine Flächenum-
wandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Sonstige Beeinträchtigungen des 

-
des und der derzeitigen ackerbaulichen Nutzung des Änderungsbereichs nicht zu erwarten. In 
Folge der vorgesehenen Wohnbaunutzung sind keine beeinträchtigenden Licht- und Lärmimmis-
sionen anzunehmen.

Weiterhin ist nicht davon auszugehen, dass die Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine Bean-
spruchung von Flächen bzw. Strukturen zur Folge haben könnte, deren Erhaltung für die Schutz-
zwecke und Erhaltungsziele des VSG von grundlegender Bedeutung ist. Momentan vorhandene 
Austauschbeziehungen zu den Flächen des VSG sind nicht erkennbar.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des VSG 6514-401 zu erwarten. Eine 
vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Gebiets-
änderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • 
• Pioniervegetation
• Strauchbestände
• 

Natura 2000-Betroffenheit Direkte Betroffenheit: Lage innerhalb des FFH-Gebiets 6515-301 und innerhalb des  
VSG 6514-401
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6515-301

Gebietsname Dürkheimer Bruch

Gebietsbeschreibung Wiesenlandschaft auf Schwemmkegel der Isenach

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• eines Systems nicht intensiv genutzter und artenreicher Mähwiesen, vor allem als Lebensraum für Schmetterlinge
• von nassen Rieden oder Wiesen für die Schmale Windelschnecke

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 4030 - Trockene europäische Heiden
• 
• 

Arten nach Anhang II

• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

• Keine Lebensraumtypen direkt betroffen; Pfeifengraswiesen, Flachland-Mähwiesen in der Nähe
• 

Z 041: Erhaltung, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung: Landwirtschaftlich genutztes Offenland
• Ziel Lebensraumtypen: Silbergrasrasen auf Binnendünen
• Ziel-Arten: Heidelerche, Neuntöter, Wendehals

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6514-401

Gebietsname Haardtrand

Gebietsbeschreibung Ostabfall des Pfälzerwaldes einschließlich vorgelagerter Sandgebiete mit lokal obstbaulicher Nut-
zung. Hinzu kommen lokal Mager- u. Feuchtwiesen, z. B. im Bad Dürkheimer Bruch.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von Sonderkulturen mit hohen Grenzlinienanteilen (insbesondere mit Sandrasen, artenrei-

sowie Buchen- und Eichenwäldern.

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie 
eines „Vorbehaltsgebietes für die Landwirtschaft“ am östlichen Ortsrand von Birkenheide. Die 

-
biets 6515-301 sowie innerhalb des Vogelschutzgebietes VSG 6514-401, so dass sich eine direkte 
Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die Wohnnutzung zum Tragen, würden die vorhandenen 
landschaftsgliedernden Gehölzstrukturen bzw. Strukturelemente sowie ackerbauliche Flächen in 
Anspruch genommen und somit dauerhaft verloren gehen. 

Gem. Bewirtschaftungsplan sind keine Lebensraumtypen direkt betroffen, in räumlicher Nähe 

Gem. Maßnahme Z 041 soll das Gebiet des Änderungsbereichs aufgrund seiner hohen Bedeu-
tung und eines hohen Sicherungsbedarfs erhalten bleiben. Der überwiegende Teil der vorgese-
henen Gebietsänderung liegt in einem Kernraum des Wiedehopfs.

Fazit

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Folgen der Nutzungs- bzw. Standortänderung, dem 
Verlust von schützenswerten Offenland- und Gehölzbereichen sowie möglichen Störungen be-
nachbarter Strukturen können auf der Ebene der Regionalplanung erhebliche Beeinträchtigun-
gen der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 6515-301 sowie des Vogelschutzgebietes 
6514-401 bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen nicht ausgeschlossen 
werden. 

Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im 
Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans erforderlich.

Anmerkung: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt (vgl. Steckbrief, S. 258).
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • 
• Wald
• Strauchbestände
• 
• 

Natura 2000-Betroffenheit Direkte Betroffenheit: Lage innerhalb des VSG 6514-401
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6514-401

Gebietsname Haardtrand

Gebietsbeschreibung Ostabfall des Pfälzerwaldes einschließlich vorgelagerter Sandgebiete mit lokal obstbaulicher Nut-
zung. Hinzu kommen lokal Mager- u. Feuchtwiesen, z. B. im Bad Dürkheimer Bruch.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von Sonderkulturen mit hohen Grenzlinienanteilen (insbesondere mit Sandrasen, artenrei-

sowie Buchen- und Eichenwäldern.

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“, eines 
„Vorranggebietes für Wald und Forstwirtschaft“ sowie eines „Vorbehaltsgebietes für die Land-

-
erweiterung liegt innerhalb des Vogelschutzgebietes VSG 6514-401, so dass sich eine direkte 
Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die Wohnnutzung zum Tragen, würden die vorhandenen 

-
loren gehen bzw. in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. 

verlorengehen. Im Norden der vorgesehenen Gebietserweiterung ist die VSG-Zielart Neuntöter 
kartiert. Etwa die Hälfte des Änderungsbereichs ist ein Kernraum des Wiedehopfs. 

Fazit

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Folgen der Nutzungs- bzw. Standortänderung, dem Ver-
lust von Biotopen und schützenswerten Offenland- und Gehölzbereichen sowie möglichen Stö-
rungen benachbarter erhaltenswerter Strukturen können auf der Ebene der Regionalplanung er-
hebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes 6514-401 
bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im 
Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans erforderlich.

Anmerkung: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt (vgl. Steckbrief, S. 259). 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 170 m Entfernung zu dem VSG 6514-401
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6514-401

Gebietsname Haardtrand

Gebietsbeschreibung Ostabfall des Pfälzerwaldes einschließlich vorgelagerter Sandgebiete mit lokal obstbaulicher Nut-
zung. Hinzu kommen lokal Mager- u. Feuchtwiesen, z. B. im Bad Dürkheimer Bruch.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von Sonderkulturen mit hohen Grenzlinienanteilen (insbesondere mit Sandrasen, artenrei-

sowie Buchen- und Eichenwäldern.

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie 
-

entwicklung liegt in ca. 170 m Entfernung zu dem Vogelschutzgebiet VSG 6514-401, so dass sich 
eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die gewerbliche Nutzung zum Tragen, wür-

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des VSG einher, ebenso erfolgt keine Flä-
chenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Eine unmittelbare Betrof-
fenheit von relevanten Lebensraumtypen bzw. Zielarten ist nicht gegeben. Das potenziell be-

Trennung zu der geplanten Gebietsänderung. Momentan vorhandene Austauschbeziehungen zu 
den Flächen des VSG sind nicht erkennbar. Weiterhin sind erhebliche Beeinträchtigungen durch 
Lärm- und Lichtimmissionen aufgrund der bestehenden Vorbelastung durch die Autobahn und 

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht bekannt bzw. 
absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des VSG 6514-401 zu erwarten. Eine 
vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Gebiets-
änderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • 
• Einzelgehölze

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 80 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6616-304 und dem 
VSG 6516-401
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6616-304

Gebietsname Rheinniederung Speyer-Ludwigshafen

Gebietsbeschreibung Die Altrheinarme des Otterstädter und Angelhofer Altrheins mit ihren ausgedehnten Verlandungszo-
nen, temporäre Gewässer, Auenwälder, Stromtalwiesenfragmente, nassfeuchte Wiesen mit Schluten 

Raum prägen den Charakter des Gebietes.

ihren landesweiten Verbreitungsschwerpunkt in der Oberrheinniederung haben oder überhaupt nur 

seltene und gefährdete Arten.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung 
• eines Mosaiks von auetypischen natürlichen Strukturen mit naturnahen Verlandungszonen,
• von Auen- und Eichen-Hainbuchenwäldern, auch als Lebnsraum für Fledermäuse,
• von artenreichen Auengewässern mit Flachwasser- und Verlandungsbereichen, auch als Lebensraum für autochthone  

Fischarten,
• von nicht intensiv genutztem artenreichem Mähgrünland, Magerrasen (auch als Lebensraum für den Schmetterling Gortyna 

• von naturnahen Ufer- und Sohlstrukturen als Laich- und Rasthabitate für Fischarten im Rhein,
• 

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 3270 - Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p.
•  

• 
• 
• 
• 
• 
• 91F0 - Hartholz-Auenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia 

 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 

• Amphibien
• 
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Käfer
• 
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 

Weichtiere
• 

• 
 
* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

BWP_2011_04_S
Für die angrenzenden Bereiche wurden folgende Ziele festgelegt:

Z001
• Maßnahmentyp: Verbesserung, großräumige Betrachtungsebene, optionaler Sicherungsbedarf, mittlere Bedeutung
• Zielrichtung: landwirtschaftlich genutztes Offenland
• Ziel-Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen, Pfeifengrasrasen, Brenndolden-Auenwiesen
• Ziel-Arten: Weißstorch, Bekassine
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Z105
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung: Flachland-Mähwiesen
• Ziel Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen
• Ziel Arten: Neuntöter

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6516-401

Gebietsname Neuhofener Altrhein mit Prinz-Karl-Wörth

Gebietsbeschreibung Rheinauenlandschaft mit Kiesgruben, Altwasser, Röhrichtbeständen und Weichholzauen.

Erhaltungsziele

Die o. g. Lebensraumvielfalt bedingt die Bedeutung des Gebietes für eine Reihe seltener und gefährdeter Vogelarten, die in 
Rheinland-Pfalz ausschließlich oder doch mindestens schwerpunktmäßig in den Auen des Oberrheins leben

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• Schwimmvögel
• 
•  

Bewirtschaftungsplan

BWP_2011_04_S
Für die angrenzenden Bereiche wurden folgende Ziele festgelegt:

Z034
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• 
• Ziel-Lebensraumtypen: Hartholzauenwälder
• Ziel-Arten: Grauspecht

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Vorbehaltsgebietes für den vor-
beugenden Hochwasserschutz“ am nördlichen Ortsrand von Altrip. Die vorgesehene Wohnbau-

entfernt. Daraus ergibt sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit. Käme die wohnbauliche 

genommen und somit dauerhaft verloren gehen.

Gem. Natura 2000-Kartenservice des LfU RLP sind keine Lebensraumtypen direkt betroffen. 

Silbersee, dem Lebensraumtyp eutrophes Stillgewässer beträgt ca. 200 m. Eisvogel, Grau- und 
Mittelspecht sind in mehr als 300 m Entfernung kartiert. Der östliche Teil der geplanten Gebiets-

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb der Natura 2000-Gebiete einher, ebenso 
erfolgt keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Sonstige 

-
zung aufgrund des ausreichenden Abstandes und der innerhalb der geplanten Gebietsänderung 
derzeit bestehenden ackerbaulichen Nutzung ohne verbindende Gehölz- bzw. Strauchbestände 
zu dem FFH-Gebiet nicht zu erwarten. In Folge der Wohnbaunutzung sind keine beeinträchtigen-
den Licht- und Lärmimmissionen anzunehmen. Momentan vorhandene Austauschbeziehungen 
zu den Flächen der Natura 2000-Gebiete sind nicht erkennbar.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegung sind auf der Ebene der Regional-
planung keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 
2000-Gebiete zu erwarten. Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für 
eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regio-
nalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen. Die Streuobstbe-

berücksichtigt werden
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 20 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6616-304

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



506

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6616-304

Gebietsname Rheinniederung Speyer-Ludwigshafen

Gebietsbeschreibung Die Altrheinarme des Otterstädter und Angelhofer Altrheins mit ihren ausgedehnten Verlandungszo-
nen, temporäre Gewässer, Auenwälder, Stromtalwiesenfragmente, nassfeuchte Wiesen mit Schluten 

Raum prägen den Charakter des Gebietes.

ihren landesweiten Verbreitungsschwerpunkt in der Oberrheinniederung haben oder überhaupt nur 

seltene und gefährdete Arten.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung 
• eines Mosaiks von auetypischen natürlichen Strukturen mit naturnahen Verlandungszonen,
• von Auen- und Eichen-Hainbuchenwäldern, auch als Lebnsraum für Fledermäuse,
• von artenreichen Auengewässern mit Flachwasser- und Verlandungsbereichen, auch als Lebensraum für autochthone  

Fischarten,
• von nicht intensiv genutztem artenreichem Mähgrünland, Magerrasen (auch als Lebensraum für den Schmetterling Gortyna 

• von naturnahen Ufer- und Sohlstrukturen als Laich- und Rasthabitate für Fischarten im Rhein,
• 

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 3270 - Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p.
•  

• 
• 
• 
• 
• 
• 91F0 - Hartholz-Auenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia 

 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 

• Amphibien
• 
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Käfer
• 
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 

Weichtiere
• 

• 
 
* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

BWP_2011_04_S
Für die angrenzenden Bereiche wurden folgende Ziele festgelegt:

Z047
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• 
• Ziel-Lebensraumtypen: Hartholzauenwälder
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Z048
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• 
• Ziel Lebensraumtyp: Hartholzauenwälder

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzugs“ sowie 
eines „Vorbehaltsgebietes für den vorbeugenden Hochwasserschutz“ am südlichen Ortsrand 

– etwa 20 m von dem FFH-Gebiet 6616-304 entfernt. Daraus ergibt sich eine indirekte Natu-
ra 2000-Betroffenheit. Käme die wohnbauliche Nutzung zum Tragen, würden die vorhandenen 

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebiets einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Gem. Natura 
2000-Kartenservice des LfU sind keine Lebensraumtypen direkt betroffen. Der Lebensraumtyp 

-

-
nutzung, aufgrund der Trennung durch die Deichanlage und der derzeit innerhalb der geplanten 
Gebietsänderung bestehenden ackerbaulichen Nutzung ohne Verbindungsstrukturen zu dem 
FFH-Gebiet nicht zu erwarten. In Folge der vorgesehenen Wohnbaunutzung sind keine beein-
trächtigenden Licht- und Lärmimmissionen anzunehmen. Momentan vorhandene Austauschbe-
ziehungen zu den Flächen des FFH-Gebiets sind nicht erkennbar, können jedoch nicht vollständig 
ausgeschlossen werden.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen sind auf der Ebene der Regional-
planung keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-
Gebiets 6616-304 zu erwarten, können aber aufgrund der regionalplanerischen Maßstäblichkeit 
und der Tatsache, dass bau- und anlagenbedingte Wirkungen auf dieser Planungsebene aufgrund 
der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt werden können, nicht 
vollständig ausgeschlossen werden.

Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht des Verbands Region Rhein-Neckar eine vertiefende Natu-
ra 2000-Verträglichkeitsprüfung für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im Rahmen der 
1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich, sollte aber Gegenstand der nach-
gelagerten Verfahren sein. Dabei sind auch derzeit noch nicht absehbare mögliche erhebliche 
Beeinträchtigungen auszuschließen. 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 300 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6715-301
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6715-301

Gebietsname Modenbachniederung

Gebietsbeschreibung Die Niederungen von Modenbach, Triefenbach und Speyerbach verbinden den Pfälzerwald mit den 
Auen des Rheins. Ihnen kommt eine überregionale Biotopvernetzungsfunktion zu. Beginnend am 
Haardtrand zwischen Maikammer und Edesheim durchziehen die Bachläufe die Pfälzische Rheinebe-
ne, begleitet von einer Vielzahl an Gräben. Diese zeugen von der historischen Rieselwiesen-Bewirt-
schaftung des bachbegleitenden Grünlandes.

Das Niederungsgebiet repräsentiert einen typischen Teil der Kulturlandschaft des Vorderpfälzer Tief-
landes. Während ackerbauliche Intensivnutzung die Lössriedel prägt, werden die Schwemmfächer 
der Niederungsbäche, deren Standorte sich durch einen überwiegend hohen Grundwasserspiegel 
auszeichnen, als Grünland genutzt oder sind bewaldet.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• eines Mosaiks von auetypischen natürlichen Strukturen mit naturnahen Verlandungszonen,
• von Auen- und Eichen-Hainbuchenwäldern, auch als Lebnsraum für Fledermäuse,
• von artenreichen Auengewässern mit Flachwasser- und Verlandungsbereichen, auch als Lebensraum für autochthone  

Fischarten,
• von nicht intensiv genutztem artenreichem Mähgrünland, Magerrasen (auch als Lebensraum für den Schmetterling Gortyna 

• von naturnahen Ufer- und Sohlstrukturen als Laich- und Rasthabitate für Fischarten im Rhein,
• 

Lebensraum nach Anhang I

• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 

Amphibien
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 
• 

Libellen
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea  

• 

• 

Bewirtschaftungsplan

BWP_2011_09_S
Für die angrenzenden Bereiche wurden folgende Ziele festgelegt:

Z320
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung: landwirtschaftlich genutztes Offenland, Gewässer
• Ziel-Lebensraumtypen: Flachland-Mähwiesen
• Ziel-Arten: Großer Feuerfalter, Neuntöter, Rohrweihe

Z105
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung: Flachland-Mähwiesen
• Ziel Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen
• Ziel Arten: Neuntöter
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Vorranggebietes für die Landwirt-

Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6715-301, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit 
-

spruch genommen und somit dauerhaft verloren gehen. 

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebiets einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Eine unmittelba-
re Betroffenheit von relevanten Lebensraumtypen bzw. Zielarten ist nicht gegeben. Das poten-
ziell betroffene Teilgebiet des FFH-Gebiets ist ca. 300 m entfernt und durch dazwischenliegende 
Wohngebiete von dem Änderungsbereich getrennt. 

Mit Blick auf die ausreichende Distanz und den vorherrschenden räumlichen Gegebenheiten 
ermöglicht die Rücknahme der Freiraumfestlegungen keine Beanspruchung von Flächen bzw. 
Strukturen, deren Erhaltung für die Erreichung der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-
Gebiets von grundlegender Bedeutung ist. Momentan vorhandene Austauschbeziehungen zu 
den Flächen der Natura 2000-Gebiete sind nicht erkennbar.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets zu erwarten. Eine 
vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Gebiets-
änderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



513

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • Wiesen und Weiden mittlerer Standorte
• Streuobst
• 

Natura 2000-Betroffenheit Direkte Betroffenheit: zwei Fließgewässer, die zur Flächenkulisse des FFH-Gebiets  
6812-301 gehören, liegen innerhalb der geplanten Siedlungserweiterung
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6812-301

Gebietsname Biosphärenreservat Pfälzerwald

Gebietsbeschreibung Wichtige Teilbereiche des Pfälzerwaldes mit großen zusammenhängenden Waldbereichen sowie 
kleineren Waldbeständen und Wiesentälern

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• 
• der natürlichen Gewässser- und Uferdynamik und der Gewässerqualität der Quellen und Fließgewässer, auch als Lebens-

raum für eine artenreiche Fisch- und Libellenfauna und den Steinkrebs
• 

sowie angrenzenden, moorigen Lebensräumen
• von nicht intensiv genutzten Mähwiesensystemen, u. a. mit Pfeifengraswiesen und Borstgrasrasen, auch als Lebensraum 

• von möglichst unbeeinträchtigten Felslebensräumen, darunter auch ungestörte beschattete und feuchte Felsen sowie steile 
Bachtäler mit Schluchtwäldern für den Prächtigen Hautfarn

• von möglichst ungestörten Fledermausquartieren
• 

Haardtrand

Lebensraum nach Anhang I

• 3130 - Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit 

Nanojuncetea
• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 

Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 3160 - Dystrophe Seen und Teiche
• 3260 - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit  

Batrachion
• 4030 - Trockene europäische Heiden
• 6110* - Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen  

• 6210* - Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren  
 

• 6230* - Artenreiche montane Borstgrasrasen (und sub-

• 6240* - Subpannonische Steppen-Trockenrasen
• 

•  
montanen bis alpinen Stufe

• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen  

• 7140 - Übergangs- und Schwingrasenmoore
• 
• 8150 - Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen  

Mitteleuropas
• 8160* - Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen 

Stufe Mitteleuropas
• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8230 - Silikatfelsen mit ihrer Pioniervegetation  

• 8310 - Nicht touristisch erschlossene Höhlen
• 
• 9160 - Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichen-

• 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald  

• 
• 91E0* - Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Amphibien
• 
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 

Käfer
• 
• 

Libellen
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 

Krebse
• 

• 
• 
• 

* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie ei-

zwei Fließgewässer, die zur Flächenkulisse des FFH-Gebietes 6812-301 gehören, so dass sich 
eine direkte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die Wohnnutzung zum Tragen, würden die 

Auswirkungen auf die Fließgewässer und deren Uferstrukturen sind anzunehmen. Der Eußerbach 
würde seine Funktion als natürliche Ortsbegrenzung ggf. verlieren.

Für das FFH-Gebiet 6812-301 liegt noch kein Bewirtschaftungsplan vor. Es ist aber davon auszu-
gehen, dass die vorhandenen Fließgewässer aufgrund ihrer Einbeziehung in die FFH-Gebietsku-
lisse erhalten und geschützt werden sollen.

Fazit

In Folge der mit der Gebietsänderung einhergehenden Nutzungsänderung, des Verlusts von 
schützenswerten Offenland- und Gehölzbereichen sowie möglicher Störungen benachbarter 
Strukturen können auf der Ebene der Regionalplanung erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz- 
und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 6812-301 nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im 
Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans erforderlich.

Anmerkung: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt (vgl. Steckbrief, S. 278). 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung Wald

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: die kürzeste Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6812-301 beträgt ca. 
130 m und zu dem VSG 6514-401 ca. 180 m
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6812-301

Gebietsname Biosphärenreservat Pfälzerwald

Gebietsbeschreibung Wichtige Teilbereiche des Pfälzerwaldes mit großen zusammenhängenden Waldbereichen sowie 
kleineren Waldbeständen und Wiesentälern

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• 
• der natürlichen Gewässser- und Uferdynamik und der Gewässerqualität der Quellen und Fließgewässer, auch als Lebens-

raum für eine artenreiche Fisch- und Libellenfauna und den Steinkrebs
• 

sowie angrenzenden, moorigen Lebensräumen
• von nicht intensiv genutzten Mähwiesensystemen, u. a. mit Pfeifengraswiesen und Borstgrasrasen, auch als Lebensraum 

• von möglichst unbeeinträchtigten Felslebensräumen, darunter auch ungestörte beschattete und feuchte Felsen sowie steile 
Bachtäler mit Schluchtwäldern für den Prächtigen Hautfarn

• von möglichst ungestörten Fledermausquartieren
• 

Haardtrand

Lebensraum nach Anhang I

• 3130 - Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit 

Nanojuncetea
• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 

Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 3160 - Dystrophe Seen und Teiche
• 3260 - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit  

Batrachion
• 4030 - Trockene europäische Heiden
• 6110* - Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen  

• 6210* - Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren  
 

• 6230* - Artenreiche montane Borstgrasrasen (und sub-

• 6240* - Subpannonische Steppen-Trockenrasen
• 

•  
montanen bis alpinen Stufe

• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen  

• 7140 - Übergangs- und Schwingrasenmoore
• 
• 8150 - Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen  

Mitteleuropas
• 8160* - Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen 

Stufe Mitteleuropas
• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8230 - Silikatfelsen mit ihrer Pioniervegetation  

• 8310 - Nicht touristisch erschlossene Höhlen
• 
• 9160 - Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichen-

• 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald  

• 
• 91E0* - Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Amphibien
• 
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 

Käfer
• 
• 

Libellen
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 

Krebse
• 

• 
• 
• 

* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6514-401

Gebietsname Haardtrand

Gebietsbeschreibung Ostabfall des Pfälzerwaldes einschließlich vorgelagerter Sandgebiete mit lokal obstbaulicher Nut-
zung. Hinzu kommen lokal Mager- u. Feuchtwiesen, z. B. im Bad Dürkheimer Bruch.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von Sonderkulturen mit hohen Grenzlinienanteilen (insbesondere mit Sandrasen, artenrei-

sowie Buchen- und Eichenwäldern.

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzugs“ sowie ei-

und in etwa 180 m Entfernung zu dem VSG 6514-401. Insofern ergibt sich eine indirekte Natu-
ra 2000-Betroffenheit. Käme die wohnbauliche Nutzung zum Tragen, würden die vorhandenen 

Für die beiden Natura 2000-Gebiete liegt noch kein Bewirtschaftungsplan vor. Mit dem Vorhaben 
geht kein Flächenverlust innerhalb der Natura 2000-Gebiete einher, ebenso erfolgt keine Flächen-
umwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Zwischen den potenziell betrof-
fenen Natura 2000-Gebieten und dem Änderungsbereich liegt bereits Wohnbebauung sowie die 
L 506. Erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen sind aufgrund der vor-
gesehenen wohnbaulichen Nutzung nicht zu erwarten.

Schützenswerte Biotopkomplexe sind nicht betroffen, allerdings liegt der Änderungsbereich in 
-

zuhalten ist. Ferner liegt der vorgesehene Änderungsbereich im regionalen Biotopverbund. Mo-
mentan vorhandene Austauschbeziehungen zu den Flächen der Natura 2000-Gebiete sind nicht 
erkennbar, können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete zu erwarten, 
können aber aufgrund der regionalplanerischen Maßstäblichkeit und der Tatsache, dass bau- und 
anlagenbedingte Wirkungen auf dieser Planungsebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung 
der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt werden können, nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. 

Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Ge-
bietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich, 
sollte aber Gegenstand der nachgelagerten Verfahren sein. Dabei sind auch derzeit noch nicht 
absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.

Anmerkung: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt (vgl. Steckbrief, S. 280).
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung Wald

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 50 m Entfernung zur Queich, die Bestandteil des  
FFH-Gebiets 6812-301 ist
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6812-301

Gebietsname Biosphärenreservat Pfälzerwald

Gebietsbeschreibung Wichtige Teilbereiche des Pfälzerwaldes mit großen zusammenhängenden Waldbereichen sowie 
kleineren Waldbeständen und Wiesentälern

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• 
• der natürlichen Gewässser- und Uferdynamik und der Gewässerqualität der Quellen und Fließgewässer, auch als Lebens-

raum für eine artenreiche Fisch- und Libellenfauna und den Steinkrebs
• 

sowie angrenzenden, moorigen Lebensräumen
• von nicht intensiv genutzten Mähwiesensystemen, u. a. mit Pfeifengraswiesen und Borstgrasrasen, auch als Lebensraum 

• von möglichst unbeeinträchtigten Felslebensräumen, darunter auch ungestörte beschattete und feuchte Felsen sowie steile 
Bachtäler mit Schluchtwäldern für den Prächtigen Hautfarn

• von möglichst ungestörten Fledermausquartieren
• 

Haardtrand

Lebensraum nach Anhang I

• 3130 - Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit 

Nanojuncetea
• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 

Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 3160 - Dystrophe Seen und Teiche
• 3260 - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit  

Batrachion
• 4030 - Trockene europäische Heiden
• 6110* - Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen  

• 6210* - Naturnahe KalkTrockenrasen und deren Verbus-
 

• 6230* - Artenreiche montane Borstgrasrasen (und sub-

• 6240* - Subpannonische Steppen-Trockenrasen
• 

•  
montanen bis alpinen Stufe

• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen  

• 7140 - Übergangs- und Schwingrasenmoore
• 
• 8150 - Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen  

Mitteleuropas
• 8160* - Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen 

Stufe Mitteleuropas
• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8230 - Silikatfelsen mit ihrer Pioniervegetation  

• 8310 - Nicht touristisch erschlossene Höhlen
• 
• 9160 - Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichen-

• 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald  

• 
• 91E0* - Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Amphibien
• 
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 

Käfer
• 
• 

Libellen
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 

Krebse
• 

• 
• 
• 

* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie 
-

-
getation“ eingestuft ist. Insofern ergibt sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit. Käme die 

-
funktionen in Anspruch genommen und dauerhaft verloren gehen.

Für das FFH-Gebiet 6812-301 liegt noch kein Bewirtschaftungsplan vor. Mit dem Vorhaben geht 
kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt keine Flächenumwand-
lung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Zwischen der Queich als dem potenziell 
betroffenen Teilbereich des FFH-Gebiets und der geplanten Gebietsänderung liegt bereits Wohn-
bebauung. Vor diesem Hintergrund ermöglicht die Rücknahme der Freiraumfestlegungen keine 
Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen, deren Erhaltung für das FFH-Gebiet von grundle-
gender Bedeutung ist.

Der Änderungsbereich liegt im regionalen Biotopverbund, so dass mögliche Austauschbeziehun-
gen zu dem FFH-Gebiet nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Ferner würde eine 

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 6812-301 zu erwar-
ten. Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der 
Gebietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich, 
sollte aber Gegenstand des nachgelagerten Verfahrens sein.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.

Anmerkung: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt (vgl. Steckbrief, S. 281).
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • 
• Wiesen
• Einzelgehölze

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: angrenzend an FFH-Gebiet 6812-301
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6812-301

Gebietsname Biosphärenreservat Pfälzerwald

Gebietsbeschreibung Wichtige Teilbereiche des Pfälzerwaldes mit großen zusammenhängenden Waldbereichen sowie 
kleineren Waldbeständen und Wiesentälern

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• 
• der natürlichen Gewässser- und Uferdynamik und der Gewässerqualität der Quellen und Fließgewässer, auch als Lebens-

raum für eine artenreiche Fisch- und Libellenfauna und den Steinkrebs
• 

sowie angrenzenden, moorigen Lebensräumen
• von nicht intensiv genutzten Mähwiesensystemen, u. a. mit Pfeifengraswiesen und Borstgrasrasen, auch als Lebensraum 

• von möglichst unbeeinträchtigten Felslebensräumen, darunter auch ungestörte beschattete und feuchte Felsen sowie steile 
Bachtäler mit Schluchtwäldern für den Prächtigen Hautfarn

• von möglichst ungestörten Fledermausquartieren
• 

Haardtrand

Lebensraum nach Anhang I

• 3130 - Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit 

Nanojuncetea
• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 

Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 3160 - Dystrophe Seen und Teiche
• 3260 - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit  

Batrachion
• 4030 - Trockene europäische Heiden
• 6110* - Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen  

• 6210* - Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbus-
 

• 6230* - Artenreiche montane Borstgrasrasen (und sub-

• 6240* - Subpannonische Steppen-Trockenrasen
• 

•  
montanen bis alpinen Stufe

• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen  

• 7140 - Übergangs- und Schwingrasenmoore
• 
• 8150 - Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen  

Mitteleuropas
• 8160* - Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen 

Stufe Mitteleuropas
• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8230 - Silikatfelsen mit ihrer Pioniervegetation  

• 8310 - Nicht touristisch erschlossene Höhlen
• 
• 9160 - Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichen-

• 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald  

• 
• 91E0* - Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Amphibien
• 
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 

Käfer
• 
• 

Libellen
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 

Krebse
• 

• 
• 
• 

* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme einer „Grünzäsur“ sowie eines „Vorbe-
haltsgebietes für die Landwirtschaft“ am östlichen Ortsrand von Annweiler. Die damit möglich 
werdende Gewerbegebietserweiterung grenzt an das FFH-Gebiet 6812-301, so dass sich eine 
indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die Gewerbenutzung zum Tragen, würden die 

dauerhaft verloren gehen. 

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt 
keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung der Natura 2000-Flächen. Für das FFH-Ge-
biet 6812-301 liegt noch kein Bewirtschaftungsplan vor. Südwestlich der geplanten Gebietsände-

-

Lebensraumtyp handelt es sich zudem um das gesetzlich geschützte Biotop „Weiden-Auenwald 

BK-6713-0026-2013 gehört.

Mit Blick auf die derzeitige überwiegend landwirtschaftliche Nutzung des Gebietes und der be-
stehenden Vorbelastung ist nicht davon auszugehen, dass die Rücknahme der Freiraumfestle-
gungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen zur Folge hat, deren Erhaltung für das 
unmittelbar angrenzende FFH-Gebiet von grundlegender Bedeutung ist. Zusätzliche erhebliche 
Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen sind aufgrund der angrenzenden Landes-

aber auch nicht vollständig auszuschließen. Mögliche vorhandene Austauschbeziehungen zu den 
-

ständig ausgeschlossen werden. 

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich werden-
-

einträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 6812-301 zu erwarten, 
können aber aufgrund der regionalplanerischen Maßstäblichkeit und der Tatsache, dass bau- und 
anlagenbedingte Wirkungen auf dieser Planungsebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung 
der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt werden können, nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. 

Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht des Verbands Region Rhein-Neckar eine vertiefende Natu-
ra 2000-Verträglichkeitsprüfung für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im Rahmen der 
1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich, sollte aber Gegenstand der nach-
gelagerten Verfahren sein. Dabei sind auch derzeit noch nicht absehbare mögliche erhebliche 
Beeinträchtigungen auszuschließen. 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: die kürzeste Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6812-301 beträgt ca. 
170 m
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6812-301

Gebietsname Biosphärenreservat Pfälzerwald

Gebietsbeschreibung Wichtige Teilbereiche des Pfälzerwaldes mit großen zusammenhängenden Waldbereichen sowie 
kleineren Waldbeständen und Wiesentälern

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• 
• der natürlichen Gewässser- und Uferdynamik und der Gewässerqualität der Quellen und Fließgewässer, auch als Lebens-

raum für eine artenreiche Fisch- und Libellenfauna und den Steinkrebs
• 

sowie angrenzenden, moorigen Lebensräumen
• von nicht intensiv genutzten Mähwiesensystemen, u. a. mit Pfeifengraswiesen und Borstgrasrasen, auch als Lebensraum 

• von möglichst unbeeinträchtigten Felslebensräumen, darunter auch ungestörte beschattete und feuchte Felsen sowie steile 
Bachtäler mit Schluchtwäldern für den Prächtigen Hautfarn

• von möglichst ungestörten Fledermausquartieren
• 

Haardtrand

Lebensraum nach Anhang I

• 3130 - Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit 

Nanojuncetea
• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 

Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 3160 - Dystrophe Seen und Teiche
• 3260 - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit  

Batrachion
• 4030 - Trockene europäische Heiden
• 6110* - Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen  

• 6210* - Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbus-
 

• 6230* - Artenreiche montane Borstgrasrasen (und sub-

• 6240* - Subpannonische Steppen-Trockenrasen
• 

•  
montanen bis alpinen Stufe

• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen  

• 7140 - Übergangs- und Schwingrasenmoore
• 
• 8150 - Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen  

Mitteleuropas
• 8160* - Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen 

Stufe Mitteleuropas
• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8230 - Silikatfelsen mit ihrer Pioniervegetation  

• 8310 - Nicht touristisch erschlossene Höhlen
• 
• 9160 - Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichen-

• 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald  

• 
• 91E0* - Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Amphibien
• 
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 

Käfer
• 
• 

Libellen
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 

Krebse
• 

• 
• 
• 

* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzugs“ sowie 

von dem FFH-Gebiet 6812-301 entfernt, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit 

sowie Gehölzstrukturen in Anspruch genommen und dauerhaft verloren gehen. 

Für das FFH-Gebiet 6812-301 liegt noch kein Bewirtschaftungsplan vor. Mit dem Vorhaben geht 
kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt keine Flächenumwand-
lung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Zwischen dem potenziell betroffenen 
Teilbereich des FFH-Gebiets liegt ein Bereich mit Wohnbebauung sowie die Landesstraße L490. 
Mit Blick auf die ausreichende Distanz ist insofern davon auszugehen, dass die Rücknahme der 
Freiraumfestlegungen keine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen ermöglicht, deren Er-
haltung für das FFH-Gebiet von grundlegender Bedeutung ist, auch wenn der Änderungsbereich 
im regionalen Biotopverbund liegt.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 6812-301 zu erwar-
ten. Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der 
Gebietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich. 

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 210 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6812-301
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6812-301

Gebietsname Biosphärenreservat Pfälzerwald

Gebietsbeschreibung Wichtige Teilbereiche des Pfälzerwaldes mit großen zusammenhängenden Waldbereichen sowie 
kleineren Waldbeständen und Wiesentälern

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• 
• der natürlichen Gewässser- und Uferdynamik und der Gewässerqualität der Quellen und Fließgewässer, auch als Lebens-

raum für eine artenreiche Fisch- und Libellenfauna und den Steinkrebs
• 

sowie angrenzenden, moorigen Lebensräumen
• von nicht intensiv genutzten Mähwiesensystemen, u. a. mit Pfeifengraswiesen und Borstgrasrasen, auch als Lebensraum 

• von möglichst unbeeinträchtigten Felslebensräumen, darunter auch ungestörte beschattete und feuchte Felsen sowie steile 
Bachtäler mit Schluchtwäldern für den Prächtigen Hautfarn

• von möglichst ungestörten Fledermausquartieren
• 

Haardtrand

Lebensraum nach Anhang I

• 3130 - Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit 

Nanojuncetea
• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 

Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 3160 - Dystrophe Seen und Teiche
• 3260 - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit  

Batrachion
• 4030 - Trockene europäische Heiden
• 6110* - Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen  

• 6210* - Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbus-
 

• 6230* - Artenreiche montane Borstgrasrasen (und sub-

• 6240* - Subpannonische Steppen-Trockenrasen
• 

•  
montanen bis alpinen Stufe

• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen  

• 7140 - Übergangs- und Schwingrasenmoore
• 
• 8150 - Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen  

Mitteleuropas
• 8160* - Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen 

Stufe Mitteleuropas
• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8230 - Silikatfelsen mit ihrer Pioniervegetation  

• 8310 - Nicht touristisch erschlossene Höhlen
• 
• 9160 - Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichen-

• 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald  

• 
• 91E0* - Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Amphibien
• 
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 

Käfer
• 
• 

Libellen
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 

Krebse
• 

• 
• 
• 

* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzugs“ sowie ei-
nes „Vorranggebiets für die Landwirtschaft“ in Albersweiler. Die damit möglich werdende Wohn-

eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die wohnbauliche Nutzung zum Tragen, 

Für das FFH-Gebiet 6812-301 liegt noch kein Bewirtschaftungsplan vor. Mit dem Vorhaben geht 
kein Flächenverlust innerhalb des FFH-Gebietes einher, ebenso erfolgt keine Flächenumwand-
lung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Zwischen dem potenziell betroffenen 
Teilbereich des FFH-Gebiets liegt ein Wohngebiet. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die 
Distanz ermöglicht die Rücknahme der Freiraumfestlegungen keine Beanspruchung von Flächen 
bzw. Strukturen, deren Erhaltung für das FFH-Gebiet von grundlegender Bedeutung ist.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 6812-301 zu erwar-
ten. Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der 
Gebietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • 
• Streuobst
• Gehölzstrukturen

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 110 m Entfernung zu dem FFH-Gebiet 6812-301 und in ca. 
120 m Entfernung zu dem VSG 6812-401
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6812-301

Gebietsname Biosphärenreservat Pfälzerwald

Gebietsbeschreibung Wichtige Teilbereiche des Pfälzerwaldes mit großen zusammenhängenden Waldbereichen sowie 
kleineren Waldbeständen und Wiesentälern

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• 
• der natürlichen Gewässser- und Uferdynamik und der Gewässerqualität der Quellen und Fließgewässer, auch als Lebens-

raum für eine artenreiche Fisch- und Libellenfauna und den Steinkrebs
• 

sowie angrenzenden, moorigen Lebensräumen
• von nicht intensiv genutzten Mähwiesensystemen, u. a. mit Pfeifengraswiesen und Borstgrasrasen, auch als Lebensraum 

• von möglichst unbeeinträchtigten Felslebensräumen, darunter auch ungestörte beschattete und feuchte Felsen sowie steile 
Bachtäler mit Schluchtwäldern für den Prächtigen Hautfarn

• von möglichst ungestörten Fledermausquartieren
• 

Haardtrand

Lebensraum nach Anhang I

• 3130 - Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit 

Nanojuncetea
• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 

Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 3160 - Dystrophe Seen und Teiche
• 3260 - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit  

Batrachion
• 4030 - Trockene europäische Heiden
• 6110* - Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen  

• 6210* - Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbus-
 

• 6230* - Artenreiche montane Borstgrasrasen (und sub-

• 6240* - Subpannonische Steppen-Trockenrasen
• 

•  
montanen bis alpinen Stufe

• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen  

• 7140 - Übergangs- und Schwingrasenmoore
• 
• 8150 - Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen  

Mitteleuropas
• 8160* - Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen 

Stufe Mitteleuropas
• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8230 - Silikatfelsen mit ihrer Pioniervegetation  

• 8310 - Nicht touristisch erschlossene Höhlen
• 
• 9160 - Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichen-

• 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald  

• 
• 91E0* - Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Amphibien
• 
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 

Käfer
• 
• 

Libellen
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 

Krebse
• 

• 
• 
• 

* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



539

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6812-401

Gebietsname Pfälzerwald

Gebietsbeschreibung Buntsandstein-Mittelgebirge mit ausgedehnten Mischwäldern, Bachtälern, Felsen, extensiver struk-
turreicher landwirtschaftlicher Nutzung auf feuchtem Magergrünland, Extensiväckern und Brachen.

TOP 5-Kriterium für Raufußkauz, Sperlingskauz, Wanderfalke und Neuntöter; individuenstarke Vor-
kommen u. a. von Wendehals, Schwarzkehlchen, Schwarz- und Grauspecht

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von
• strukturreichen Laub- und Mischwäldern mit ausreichendem Eichenbestand sowie von Grünland- und Felsbiotopen.
• struktur- und artenreichen Grünlandgebieten der Bachniederungen, 
• artenreichen Mischwaldbeständen auf den mittleren und feuchten Standorten, 
• 

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“, eines 
„Vorbehaltsgebietes für die Landwirtschaft“ sowie geringfügig eines „Vorbehaltsgebiets für Na-

-

6812-301 und in ca. 120 m Entfernung zu dem Vogelschutzgebiet VSG 6812-401, so dass sich 
eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die Wohnnutzung zum Tragen, würden die 

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb der Natura 2000-Gebiete einher, eben-
so erfolgt keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Für die 
beiden Natura 2000-Gebiete liegen noch keine Bewirtschaftungspläne vor. Gem. Kartenservice 

des geplanten Änderungsbereichs. Den nächstgelegenen Lebensraumtyp stellen Flachland-Mäh-
wiesen in ca. 250 m Entfernung dar.

In Folge der geplanten Gebietsänderung würde eine Erweiterung der bestehenden Bebauung 
am Ortsrand ermöglicht. Mit Blick auf die Distanz zu den Natura-Gebieten und der natürlichen 

-
ne Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen zu ermöglichen, deren Erhaltung für die Natura 
2000-Gebiete von grundlegender Bedeutung ist.

-
chen aufgrund der vorhandenen Streuobststrukturen nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



540

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete zu erwarten, 
können aber aufgrund der regionalplanerischen Maßstäblichkeit und der Tatsache, dass bau- und 
anlagenbedingte Wirkungen auf dieser Planungsebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung 
der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt werden können, nicht vollständig ausgeschlossen 
werden.

Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Ge-
bietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich, 
sollte aber Gegenstand der nachgelagerten Verfahren sein. Dabei sind auch derzeit noch nicht 
absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.

Anmerkung: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt (vgl. Steckbrief, S. 285).
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • 
• Wiesen und Weiden mittlerer Standorte
• Gehölzstrukturen

Natura 2000-Betroffenheit Direkte Betroffenheit: Lage innerhalb des VSG 6812-401
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6812-401

Gebietsname Pfälzerwald

Gebietsbeschreibung Buntsandstein-Mittelgebirge mit ausgedehnten Mischwäldern, Bachtälern, Felsen, extensiver struk-
turreicher landwirtschaftlicher Nutzung auf feuchtem Magergrünland, Extensiväckern und Brachen.

TOP 5-Kriterium für Raufußkauz, Sperlingskauz, Wanderfalke und Neuntöter; individuenstarke Vor-
kommen u. a. von Wendehals, Schwarzkehlchen, Schwarz- und Grauspecht

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von
• strukturreichen Laub- und Mischwäldern mit ausreichendem Eichenbestand sowie von Grünland- und Felsbiotopen.
• struktur- und artenreichen Grünlandgebieten der Bachniederungen, 
• artenreichen Mischwaldbeständen auf den mittleren und feuchten Standorten, 
• 

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme einer „Grünzäsur“ sowie eines „Vor-
behaltsgebietes für die Landwirtschaft“ am westlichen Ortsrand von Völkersweiler. Die damit 

6812-401, so dass sich eine direkte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die Wohnnutzung 

dauerhaft verloren gehen.

Für das VSG 6812-401 liegt noch kein Bewirtschaftungsplan vor. Gem. Kartenservice Natura 
2000 des LfU wurde im nördlichen Bereich der geplanten Gebietsänderung ein Vorkommen des 

-
chen-Vorkommen. Darüber hinaus sind Vorkommensbereiche der VSG-Art Neuntöter sowie der 
FFH-Art Zauneidechse kartiert.

Fazit
Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Folgen der Nutzungs- bzw. Standortänderung, dem 
Verlust von schützenswerten Offenland- und Gehölzbereichen sowie möglichen Störungen be-
nachbarter Strukturen können auf der Ebene der Regionalplanung erhebliche Beeinträchtigungen 
der Schutz- und Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes 6812-401 bei Rücknahme der freiraum-
planerischen Gebietsfestlegungen nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im 
Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans erforderlich.

Anmerkung: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt (vgl. Steckbrief, S. 286).
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • Wiesen und Weiden mittlerer Standorte
• Strauchbestände

Natura 2000-Betroffenheit Direkte Betroffenheit: Lage innerhalb des VSG 6812-401 sowie in 220 m Entfernung zu 
dem FFH-Gebiet 6812-301
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6812-401

Gebietsname Pfälzerwald

Gebietsbeschreibung Buntsandstein-Mittelgebirge mit ausgedehnten Mischwäldern, Bachtälern, Felsen, extensiver struk-
turreicher landwirtschaftlicher Nutzung auf feuchtem Magergrünland, Extensiväckern und Brachen.

TOP 5-Kriterium für Raufußkauz, Sperlingskauz, Wanderfalke und Neuntöter; individuenstarke Vor-
kommen u. a. von Wendehals, Schwarzkehlchen, Schwarz- und Grauspecht

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von
• strukturreichen Laub- und Mischwäldern mit ausreichendem Eichenbestand sowie von Grünland- und Felsbiotopen.
• struktur- und artenreichen Grünlandgebieten der Bachniederungen, 
• artenreichen Mischwaldbeständen auf den mittleren und feuchten Standorten, 
• 

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6812-301

Gebietsname Biosphärenreservat Pfälzerwald

Gebietsbeschreibung Wichtige Teilbereiche des Pfälzerwaldes mit großen zusammenhängenden Waldbereichen sowie 
kleineren Waldbeständen und Wiesentälern

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• 
• der natürlichen Gewässser- und Uferdynamik und der Gewässerqualität der Quellen und Fließgewässer, auch als Lebens-

raum für eine artenreiche Fisch- und Libellenfauna und den Steinkrebs
• 

sowie angrenzenden, moorigen Lebensräumen
• von nicht intensiv genutzten Mähwiesensystemen, u. a. mit Pfeifengraswiesen und Borstgrasrasen, auch als Lebensraum 

• von möglichst unbeeinträchtigten Felslebensräumen, darunter auch ungestörte beschattete und feuchte Felsen sowie steile 
Bachtäler mit Schluchtwäldern für den Prächtigen Hautfarn

• von möglichst ungestörten Fledermausquartieren
• 

Haardtrand

Lebensraum nach Anhang I

• 3130 - Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit 

Nanojuncetea
• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 

Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 3160 - Dystrophe Seen und Teiche
• 3260 - Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit  

Batrachion
• 4030 - Trockene europäische Heiden
• 6110* - Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen  

• 6210* - Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbus-
 

• 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen  

• 7140 - Übergangs- und Schwingrasenmoore
• 
• 8150 - Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen  

Mitteleuropas
• 8160* - Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis  

montanen Stufe Mitteleuropas
• 8210 - Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8220 - Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
• 8230 - Silikatfelsen mit ihrer Pioniervegetation  

• 8310 - Nicht touristisch erschlossene Höhlen
• 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

• 6230* - Artenreiche montane Borstgrasrasen (und sub-

• 6240* - Subpannonische Steppen-Trockenrasen
• 

•  
montanen bis alpinen Stufe

• 9160 - Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichen-

• 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald  

• 
• 91E0* - Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 

* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Amphibien
• 
• 

Fische und Rundmäuler
• 
• 

Käfer
• 
• 

Libellen
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 

Krebse
• 

• 
• 
• 

* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme einer „Regionalen Grünzäsur“ sowie 
eines „Vorbehaltsgebietes für die Landwirtschaft“ am nordwestlichen Ortsrand von Gossers-

-
gelschutzgebietes VSG 6812-401, so dass sich eine direkte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. 
Weiterhin ergibt sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit durch den ca. 220 m entfernten 
Bach Triebborn, der zu dem FFH-Gebiet 6812-301 gehört. Käme die Wohnnutzung zum Tragen, 
würden die vorhandenen ortsrandbegrenzenden Gehölzstrukturen sowie magere Wiesen und 
Weidenbestände in Anspruch genommen und somit verloren gehen. Es würde ein neuer Sied-

Für das VSG 6812-401 liegt noch kein Bewirtschaftungsplan vor. Gem. Kartenservice Natura 
2000 des LfU wurden östlich und nördlich der geplanten Gebietsänderung in jeweils etwa 150 m 

geplanten Gebietsänderung Vorkommensbereiche der VSG-Arten Neuntöter sowie Schwarzkehl-
chen sowie der FFH-Arten Weinbergschnecke und Zauneidechse 

Fazit

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Folgen der Nutzungs- bzw. Standortänderung, dem 
Verlust von schützenswerten Offenland- und Gehölzbereichen sowie möglichen Störungen be-
nachbarter Strukturen können auf der Ebene der Regionalplanung erhebliche Beeinträchtigungen 
der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 6812-301 bei Rücknahme der freiraumplaneri-
schen Gebietsfestlegungen nicht ausgeschlossen werden. 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im 
Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans erforderlich.

Anmerkung: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt (vgl. Steckbrief, S. 287). 
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • Wiesen und Weiden mittlerer Standorte
• 

Natura 2000-Betroffenheit Direkte Betroffenheit: Lage teilweise innerhalb des VSG 6812-401
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6812-401

Gebietsname Pfälzerwald

Gebietsbeschreibung Buntsandstein-Mittelgebirge mit ausgedehnten Mischwäldern, Bachtälern, Felsen, extensiver struk-
turreicher landwirtschaftlicher Nutzung auf feuchtem Magergrünland, Extensiväckern und Brachen.

TOP 5-Kriterium für Raufußkauz, Sperlingskauz, Wanderfalke und Neuntöter; individuenstarke Vor-
kommen u. a. von Wendehals, Schwarzkehlchen, Schwarz- und Grauspecht

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von
• strukturreichen Laub- und Mischwäldern mit ausreichendem Eichenbestand sowie von Grünland- und Felsbiotopen.
• struktur- und artenreichen Grünlandgebieten der Bachniederungen, 
• artenreichen Mischwaldbeständen auf den mittleren und feuchten Standorten, 
• 

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie 
eines „Vorbehaltsgebietes für die Landwirtschaft“ am südlichen Ortsrand von Waldrohrbach. 

-
schutzgebietes VSG 6812-401, so dass sich eine direkte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme 
die Wohnnutzung zum Tragen, würden die vorhandenen ortsrandbegrenzenden Gehölzstrukturen 

genommen und dauerhaft verloren gehen. In Folge der geplanten Gebietsänderung würde eine 
Erweiterung der bestehenden Bebauung am Ortsrand ermöglicht

Für das VSG 6812-401 liegt noch kein Bewirtschaftungsplan vor. Gem. Kartenservice Natura 
2000 des LfU wurde südwestlich der geplanten Gebietsänderung in etwa 150 m Entfernung ein 
Vorkommen des Grauspechts als Zielart kartiert.

Fazit

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Folgen der Nutzungs- bzw. Standortänderung, dem 
Verlust von schützenswerten Offenland- und Gehölzbereichen sowie möglichen Störungen be-
nachbarter Strukturen können auf der Ebene der Regionalplanung erhebliche Beeinträchtigungen 
der Schutz- und Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes 6812-401 bei Rücknahme der freiraum-
planerischen Gebietsfestlegungen nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im 
Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans erforderlich.

Anmerkung: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt (vgl. Steckbrief, S. 288).
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Derzeitige Nutzung • 
• Gehölzbestände

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: Lage in ca. 230 m Entfernung zu dem VSG 6812-401
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6812-401

Gebietsname Pfälzerwald

Gebietsbeschreibung Buntsandstein-Mittelgebirge mit ausgedehnten Mischwäldern, Bachtälern, Felsen, extensiver struk-
turreicher landwirtschaftlicher Nutzung auf feuchtem Magergrünland, Extensiväckern und Brachen.

TOP 5-Kriterium für Raufußkauz, Sperlingskauz, Wanderfalke und Neuntöter; individuenstarke Vor-
kommen u. a. von Wendehals, Schwarzkehlchen, Schwarz- und Grauspecht

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von
• strukturreichen Laub- und Mischwäldern mit ausreichendem Eichenbestand sowie von Grünland- und Felsbiotopen.
• struktur- und artenreichen Grünlandgebieten der Bachniederungen, 
• artenreichen Mischwaldbeständen auf den mittleren und feuchten Standorten, 
• 

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie 
eines „Vorbehaltsgebiets für die Landwirtschaft“ am östlichen Ortsrand von Waldhambach. Die 

-
gelschutzgebiet VSG 6812-401, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. 

Einzelgehölze verloren gehen.

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb des VSG einher, ebenso erfolgt keine Flä-
chenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Für das VSG liegt noch kein 

der VSG-Richtlinie in der Nähe der geplanten Gebietsänderung.

In Folge der geplanten Gebietsänderung würde eine Erweiterung der bestehenden Bebauung 
am Ortsrand ermöglicht. Mit Blick auf die ausreichende Distanz zu dem VSG und der räumlichen 
Gegebenheiten, wonach das potenziell mögliche Wohngebiet durch die B 48, dem Kaiserbach 
sowie vorhandener Bebauung von dem VSG getrennt ist, ermöglicht die Rücknahme der Frei-
raumfestlegung keine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen, deren Erhaltung für das VSG 
von grundlegender Bedeutung ist.

Mögliche Summationswirkungen in Folge sonstiger geplanter Vorhaben sind derzeit nicht be-
kannt bzw. absehbar.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegung und der dadurch möglich werden-
-

einträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des VSG 6812-401 zu erwarten. Eine 
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vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Gebiets-
änderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungs-
ebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt wer-
den können. Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit 
noch nicht absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.
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Derzeitige Nutzung • 
• Streuobst

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: in ca. 150 m Entfernung zu dem VSG 6812-401
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6812-401

Gebietsname Pfälzerwald

Gebietsbeschreibung Buntsandstein-Mittelgebirge mit ausgedehnten Mischwäldern, Bachtälern, Felsen, extensiver struk-
turreicher landwirtschaftlicher Nutzung auf feuchtem Magergrünland, Extensiväckern und Brachen.

TOP 5-Kriterium für Raufußkauz, Sperlingskauz, Wanderfalke und Neuntöter; individuenstarke Vor-
kommen u. a. von Wendehals, Schwarzkehlchen, Schwarz- und Grauspecht

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung von
• strukturreichen Laub- und Mischwäldern mit ausreichendem Eichenbestand sowie von Grünland- und Felsbiotopen.
• struktur- und artenreichen Grünlandgebieten der Bachniederungen, 
• artenreichen Mischwaldbeständen auf den mittleren und feuchten Standorten, 
• 

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

liegt nicht vor

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme eines „Regionalen Grünzuges“ sowie eines 
„Vorbehaltsgebiets für die Landwirtschaft“ am südlichen Ortsrand von Silz. Die damit möglich wer-

6812-401, so dass sich eine indirekte Natura 2000-Betroffenheit ergibt. Käme die Wohnnutzung 

Für das VSG 6812-401 liegt noch kein Bewirtschaftungsplan vor. Gem. Kartenservice Natura 
-

bietsänderung, allerdings liegt der vorgesehene Änderungsbereich gem. artenschutzrechtlicher 

Neuntöter. Demnach ist auch ein Vorkommen des Neuntöter kartiert.

In Folge der geplanten Gebietsänderung würde eine Erweiterung der bestehenden Bebauung 
am Ortsrand ermöglicht. Die geplante Gebietsänderung liegt zum größten Teil innerhalb des Bio-

zur Erhaltung von Biotopen bestimmter Arten“ sowie „Schutz zur Erhaltung von Lebensgemein-
schaften“. Dieser ist Bestandteil des Biotopkomplexes „Magergrünland mit Streuobst S Silz“ 

Mögliche Austauschbeziehungen zu dem VSG können daher nicht vollständig ausgeschlossen 
werden.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich werden-
-

einträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele des VSG 6812-401 zu erwarten, können 
jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden.
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Eine vertiefende Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist daher für eine Weiterverfolgung der Ge-
bietsänderung im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich, 
sollte aber Gegenstand des nachgelagerten Verfahrens sein. 

Grundsätzlich gilt, dass die bau- und anlagenbedingten Wirkungen auf dieser Planungsebene auf-
grund der fehlenden Konkretisierung der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt werden können. 
Im nachgelagerten Verfahren sind diese jedoch zu beachten. Dabei sind auch derzeit noch nicht 
absehbare mögliche erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen.

Anmerkung: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt (vgl. Steckbrief, S. 290).
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Derzeitige Nutzung

Natura 2000-Betroffenheit Indirekte Betroffenheit: angrenzend an FFH-Gebiet 6715-302 sowie VSG 6715-401
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen FFH-Gebiet

Gebietsnummer FFH 6715-302

Gebietsname Bellheimer Wald mit Queichtal

Gebietsbeschreibung
Schwemmkegel der Queich. Dies ist einer der Schwemmfächer der oberen Rheinniederung, die für 
die Vernetzung von Rheinauenbiotopen mit dem Pfälzerwald von besonderer Bedeutung sind. Kenn-
zeichen des Bellheimer Waldes sind die teils lichte Waldstruktur bis hin zum Halboffenland-Charakter 
und die enge, mosaikartige Verzahnung mit wechselfeuchten Grünland- und Fließgewässerbiotopen. 
Auch sind Bereiche vorhanden, die ruhig und weitgehend frei von Störungen sind. Ein breites Spekt-

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung
• von bodensauren Eichenwäldern und Eichen-Hainbuchenwäldern sowie Wäldern nasser und mooriger Standorte, auch als 

Habitat für holzbewohnende Käfer
• -

reichen Biotopmosaiken aus Feucht- und Nasswiesen, artenreichen Magerwiesen und Borstgraswiesen
• der Binnendünen
• der natürlichen Dynamik an den Gewässern vor allem als Lebensraum für Fische, Muscheln und Libellen
• der bestehenden Grabensysteme als Lebensraum des Fisches Schlammpeitzger

Lebensraum nach Anhang I

• 2310 - Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista
• 
• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
• 
• 4030 - Trockene europäische Heiden
•  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
 
* = Prioritärer Lebensraumtyp

Arten nach Anhang II

Säugetiere
• 
• 

Amphibien
• 

Fische und Rundmäuler
• 

Käfer
• 

Libellen
• 
• 

Schmetterlinge
• Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

• 
• 
• 
 
* = Prioritäre Art

Bewirtschaftungsplan

BWP_2015_01_S
Für die angrenzenden Bereiche wurden folgende Ziele festgelegt:

Z001
• Maßnahmentyp: Verbesserung, großräumige Betrachtungsebene, optionaler Sicherungsbedarf, mittlere Bedeutung
• Zielrichtung: landwirtschaftlich genutztes Offenland
• Ziel-Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen, Pfeifengrasrasen, Brenndolden-Auenwiesen
• Ziel-Arten: Weißstorch, Bekassine

Z105
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung:Flachland-Mähwiesen
• Ziel Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen
• Ziel Arten: Neuntöter
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Allgemeine Informationen zum potenziell betroffenen VSG

Gebietsnummer VSG 6715-401

Gebietsname Offenbacher Wald, Bellheimer Wald und Queichwiesen

Gebietsbeschreibung Ausgedehnter, von Westen nach Osten sich verbreiternder Schwemmfächer der Queichniederung. 
Hervorzuhebende Lebensräume sind die feuchten Alteichenbestände und hochgelegenen trockenen 
Kiefernwälder auf Sandböden. Grünland tritt zum einen als Magergrünland mit Sandrasen bei Ger-
mersheim auf und zum anderen in Form ausgedehnter Feuchtwiesen im westlichen und mittleren 
Gebietsteil.

Erhaltungsziele

Erhaltung oder Wiederherstellung der struktur- und artenreichen Grünlandgebiete der Bachniederungen, der artenreichen 

Zielarten

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bewirtschaftungsplan

BWP_2015_01_S
Für die angrenzenden Bereiche wurden folgende Ziele festgelegt:

Z001
• Maßnahmentyp: Verbesserung, großräumige Betrachtungsebene, optionaler Sicherungsbedarf, mittlere Bedeutung
• Zielrichtung: landwirtschaftlich genutztes Offenland
• Ziel-Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen, Pfeifengrasrasen, Brenndolden-Auenwiesen
• Ziel-Arten: Weißstorch, Bekassine

Z105
• Maßnahmentyp: Erhaltung, großräumige Betrachtungsebene, hoher Sicherungsbedarf, hohe Bedeutung
• Zielrichtung:Flachland-Mähwiesen
• Ziel Lebensraumtyp: Flachland-Mähwiesen
• Ziel Arten: Neuntöter

Abschätzung der Natura 2000-Verträglichkeit

Die geplante Gebietsänderung umfasst die Rücknahme einer „Grünzäsur“ sowie eines „Vorrang-
gebietes für die Landwirtschaft“ am westlichen Ortsrand von Offenbach an der Queich. Die 

302 sowie an das Vogelschutzgebiet VSG 6715-401. Insofern ergibt sich eine indirekte Natu-
ra 2000-Betroffenheit. Käme die wohnbauliche Nutzung zum Tragen, würden die vorhandenen 

Mit dem Vorhaben geht kein Flächenverlust innerhalb der Natura 2000-Gebiete einher, eben-
so erfolgt keine Flächenumwandlung bzw. Nutzungsänderung von Natura 2000-Flächen. Gem. 
Natura 2000-Kartenservice sind keine Lebensraumtypen und relevanten FFH- bzw. VSG-Arten 

Die VSG-Zielart Neuntöter ist mehr als 400 m entfernt kartiert, die FFH-Art Dunkler-Wiesenknopf-
Ameisenbläuling ist etwa 350 m entfernt. Sowohl Lebensraumtypen als auch die geschützten 

Mit Blick auf die Lage der Gebietsänderung in einem ackerbaulich genutzten „Flächendreieck“, 
das jeweils von der L 509 begrenzt wird, des Sachverhalts, dass zwischen den schützenswerten 
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Bereichen der Natura 2000-Gebiete die L 509 liegt und der Vorprägung durch das benachbarte, 
ebenfalls an die Natura 2000-Gebiete angrenzende Wohngebiet ist nicht davon auszugehen, dass 
die Rücknahme der Freiraumfestlegungen eine Beanspruchung von Flächen bzw. Strukturen zur 
Folge haben könnte, deren Erhaltung für die Schutzzwecke und Erhaltungsziele der angrenzenden 
Natura 2000-Gebiete von grundlegender Bedeutung ist.

Momentan vorhandene Austauschbeziehungen zu den Flächen des FFH-Gebiets sind nicht er-
kennbar, können aber nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Fazit

Bei Rücknahme der freiraumplanerischen Gebietsfestlegungen und der dadurch möglich wer-

Beeinträchtigungen der Schutzzwecke und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete zu erwarten, 
können aber aufgrund der regionalplanerischen Maßstäblichkeit und der Tatsache, dass bau- und 
anlagenbedingte Wirkungen auf dieser Planungsebene aufgrund der fehlenden Konkretisierung 
der Planung nicht im Einzelnen abgeschätzt werden können, nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. 

Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht des Verbands Region Rhein-Neckar eine vertiefende Natu-
ra 2000-Verträglichkeitsprüfung für eine Weiterverfolgung der Gebietsänderung im Rahmen der 
1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans nicht erforderlich, sollte aber Gegenstand der nach-
gelagerten Verfahren sein. Dabei sind auch derzeit noch nicht absehbare mögliche erhebliche 
Beeinträchtigungen auszuschließen. In diesem Zusammenhang sollte auch der Managementplan 
zur weiteren Beurteilung herangezogen werden.
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Gebiet DÜW-01

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-
-

-

Gebiet DÜW-02

-
-

-

-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

-
-

-

Gebiet DÜW-03

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet DÜW-04

-

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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Gebiet DÜW-05

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet DÜW-06

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet DÜW-07

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet DÜW-VRG01-G

–

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet DÜW-VRG02-G

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-
-

Gebiet FT-01

-
-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
-

-
-
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Gebiet FT-02

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet FT-03

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet FT-VRG01-G

-
-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

Gebiet FT/LU-VRG01-G

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

-
-

-

Gebiet FT/RP-01

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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Gebiet GER-01

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

Gebiet GER-02

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet GER-03

-
-

-

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-
-
-

-
-

Gebiet GER-04

-
-

-

-
-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
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Gebiet GER-05

-
-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet GER-06

-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet GER-07

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet GER-08

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet GER-09

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.
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Gebiet GER-10

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

-

Gebiet GER-11

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

Aus Gründen des Artenschutzes ist daher von einer Weiterver-
folgung des Änderungsbereichs abzusehen.

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet GER-12

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Aus Gründen des Artenschutzes ist daher von einer Weiterver-
folgung des Änderungsbereichs abzusehen.

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet GER-13

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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Gebiet GER-14

-
-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet GER-15

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-
-

Gebiet GER-16

-
-

-

-

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

-

Gebiet GER-17

-
-

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-
-

-

Gebiet GER-VRG01-G

–

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
-
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Gebiet GER-VRG02-G

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

-

-

Gebiet GER-VRG03-G

-
-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet HD-VRG01-G

–

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

Gebiet KB-01

-

-
-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet KB-02

-
-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet KB-03

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet KB-04

-
-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet KB-05

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet KB-06

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet KB-07

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet KB-08

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

Gebiet KB-09

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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Gebiet KB-10

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

Gebiet KB-11

-

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet KB-12

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet KB-13

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet KB-14

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet KB-15

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
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Gebiet KB-16

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

Gebiet KB-17

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet KB-18

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet KB-19

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet KB-20

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet KB-21

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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Gebiet KB-22

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet KB-23

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet KB-24

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

Gebiet KB-25

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet KB-VRG01-G

–

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet KB-VRG02-G

–

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet KB-VRG03-G

–

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet KB-VRG04-G

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet KB-VRG05-G

–

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

Gebiet KB-VRG06-G

–

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

Gebiet LD-01

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet LD-02

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet LD-03

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

Gebiet LD-04

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet LD-05

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet LD-06

-

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet LD-07

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet LD-08

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet LD-09

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet LD-10

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet LD-VRG-01-G

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet LU-01

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

Gebiet LU-02

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

Gebiet LU-03

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

-
-

-

Gebiet LU-04

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

Gebiet LU-05

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet LU-06

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

Gebiet LU-07

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet LU-08

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

Gebiet LU-09

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

Gebiet MA-VRG01-G

–

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
-

Gebiet NOK-01

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet NOK-02

-

-

-
-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet NOK-03

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet NOK-04

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet NOK-05

-

-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

Gebiet NOK-06

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet NOK-07

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet NOK-08

-
-

-
-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet NOK-09

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet NOK-10

-
-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet NOK-11

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet NOK-12

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet NOK-13

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet NOK-14

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet NOK-15

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

Gebiet NOK-16

-
-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

Gebiet NOK-17

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet NOK-18

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet NOK-19

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

Gebiet NOK-20

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

Gebiet NOK-21

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet NOK-23

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet NOK-24

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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583

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet NOK-25

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

Gebiet NOK-26

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet NOK-27

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet NOK-28

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet NOK-29

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet NOK-30

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet NOK-31

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet NOK-32

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet NOK-33

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet NOK-34

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet NOK-35

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet NOK-36

-

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Aus Gründen des Artenschutzes ist daher von einer Weiterver-
folgung des Änderungsbereichs abzusehen.

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.
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585

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet NOK-37

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet NOK-38

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

Gebiet NOK-39

-
-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet NOK-VRG01-G

–

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
-

Gebiet NOK-VRG02-G

–

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
-

Gebiet NOK-VRG03-G

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet NOK-VRG04-G

–

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
-
-
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586

1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiete NW-01

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet NW-02

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet NW-03

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet NW-04

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet NW-05

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet RNK-01

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet RNK-02

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet RNK-03

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-04

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet RNK-05

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet RNK-06

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet RNK-07

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet RNK-08

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-09

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-10

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet RNK-11

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-13

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet RNK-14

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-15

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-16

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet RNK-17

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-18

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet RNK-19

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Aus Gründen des Artenschutzes ist daher von einer Weiterver-
folgung des Änderungsbereichs abzusehen.

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet RNK-20

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-21

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

Gebiet RNK-22

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-23

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet RNK-24

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet RNK-25

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-26

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-27

-

-

-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-28

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

Gebiet RNK-29

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet RNK-30

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-31

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-32

-
-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-33

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-34

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet RNK-35

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet RNK-36

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-37

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-38

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-39

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-40

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet RNK-41

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet RNK-VRG01-G

–

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

Gebiet RNK-VRG02-G

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
-

Gebiet RNK-VRG03-G

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet RNK-VRG04-G

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RNK-VRG05-G

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet RNK-VRG06-G

–

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

Gebiet RNK-VRG07-G

–

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
-

Gebiet RNK-VRG08-G

–

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

Anlage 03 zur Drucksache 0145/2021/IV



1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet RNK-VRG09-G

–

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

Gebiet RNK-VRG10-G

-
-

-

-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RP-01

-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RP-02

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet RP-03

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RP-04

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
-

Aus Gründen des Artenschutzes ist daher von einer Weiterver-
folgung des Änderungsbereichs abzusehen.

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet RP-05

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

Aus Gründen des Artenschutzes ist daher von einer Weiterver-
folgung des Änderungsbereichs abzusehen.

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet RP-06

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

-

Gebiet RP-07

-

-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

Gebiet RP-08

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RP-09

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet RP-10

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RP-11

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

Gebiet RP-12

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet RP-13

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RP-14

-
-

-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet RP-15

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RP-16

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet RP-17

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet RP-18

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet RP-19

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet RP-VRG01-G

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet SP-01

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

Gebiet SP-02

-
-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

Gebiet SÜW-01

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet SÜW-02

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Aus Gründen des Artenschutzes ist daher von einer Weiterver-
folgung des Änderungsbereichs abzusehen.

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet SÜW-03

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

Aus Gründen des Artenschutzes ist daher von einer Weiterver-
folgung des Änderungsbereichs abzusehen.

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.
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1. Änderung Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – Umweltbericht

Gebiet SÜW-04

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Aus Gründen des Artenschutzes ist daher von einer Weiterver-
folgung des Änderungsbereichs abzusehen.

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet SÜW-05

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet SÜW-06

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet SÜW-07

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

 

-

Gebiet SÜW-08

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-
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Gebiet SÜW-09

-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Aus Gründen des Artenschutzes ist daher von einer Weiterver-
folgung des Änderungsbereichs abzusehen.

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet SÜW-10

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
-

Aus Gründen des Artenschutzes ist daher von einer Weiterver-
folgung des Änderungsbereichs abzusehen.

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet SÜW-11

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
-

Aus Gründen des Artenschutzes ist daher von einer Weiterver-
folgung des Änderungsbereichs abzusehen.

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet SÜW-12

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Aus Gründen des Artenschutzes ist daher von einer Weiterver-
folgung des Änderungsbereichs abzusehen.

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet SÜW-13

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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Gebiet SÜW-14

-

-
-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

Aus Gründen des Artenschutzes ist daher von einer Weiterver-
folgung des Änderungsbereichs abzusehen.

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet SÜW-15

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Aus Gründen des Artenschutzes ist daher von einer Weiterver-
folgung des Änderungsbereichs abzusehen.

Hinweis: Die Gebietsänderung wird nicht weiterverfolgt.

Gebiet SÜW-16

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

-
-
-

Gebiet SÜW-17

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet SÜW-18

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-
-

-
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Gebiet SÜW-19

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet SÜW-20

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

-

Gebiet SÜW-21

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet SÜW-22

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet SÜW-23

-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-

Gebiet WO-01

-
-

-

-

Ergebnis der artenschutzfachlichen Einschätzung

-
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Quellenangaben

Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg (AGW), 2014: Wanderfalken und 
Uhu – Kartierung der Schutzzonen mit 1 km Radius um die Brutstandorte im Rhein-Neckar-Kreis 
und Neckar-Odenwald-Kreis.

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Bundesregierung 2016, 2018.

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung – Staatliche Vogelschutz-
warte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, 2012: Abgrenzung relevanter Räume für wind-

Institut für Tierökologie und Naturbildung, 2012: Gutachten zur landesweiten Bewertung des hes-
-

mausarten.

Institut für ökologische Raumentwicklung, IÖR-Monitor, 2020.

Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, 2012: 
Artenschutzfachliches Gutachten Rheinpfalz.

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, 2010: 
Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit.

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, 2014: 
Verbreitungsdaten der LUBW zu windkraftsensiblen Arten in Baden-Württemberg.

Die Naturschutzrichtlinie im Kurzporträt.

Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg, 2014. Ornithologische Datenauswertung. 
Planungsgruppe für Natur und Landschaft, 2012: Abgrenzung relevanter Räume für windkraft-

Simon, Störger, 2013: Vom sektoralen Artenschutz zum überregionalen, vorsorgenden Arten-
schutzprogramm – Eine Analyse der „Agrar-Arten“ Wiesenweihe (Circus pygargus) und Kornwei-
he (Circus cyaens) in Rheinland-Pfalz.

und Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (Mainz), 
2012: Naturschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz – 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 2009: Landschaftsrahmenplan für den rheinland-pfälzi-
schen Teil des Verbandes Region Rhein-Neckar.

Verband Region Rhein-Neckar, 2009: Der Regionalpark Rhein-Neckar, Masterplan. 

Verband Region Rhein-Neckar, 2008: Naherholung in der Metropolregion Rhein-Neckar. 

Verband Region Rhein-Neckar, 2012: Entwurf Landschaftsrahmenplan für den baden-württem-
bergischen Teilraum der Metropolregion Rhein-Neckar.
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Verband Region Rhein-Neckar, 2013: Umweltbericht zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar.

Verband Region Rhein-Neckar, 2014: Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar.

Verband Region Rhein-Neckar, 2019: Umweltbericht zum Teilregionalplan Windenergie des 
Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar.

Gesetze / Erlasse / Rundschreiben

Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 
Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465). 

(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 2873).

Bundeswaldgesetz vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 17. Januar 2017 (BGBl. I S. 75).

Juli 2009, zuletzt geändert durch Art. 290 V v. 19.6.2020 I 1328.

(Naturschutzgesetz - NatSchG) vom 23. Juni 2015.

2020 (BGBl. I S. 2694).

Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg, 2002.

Landesentwicklungsplan Hessen, 2000.

Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) Rheinland-Pfalz, 2008.

Landesplanungsgesetze der Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. 

Landschaftsprogramm zum Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) Rheinland-Pfalz, 2008.

Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694).

Richtlinie 2000 / 60 / EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.

zuletzt geändert durch Artikel 107 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328).

SUP-Richtlinie der EG (Richtlinie 2001 / 42 / EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27.06.2001 über die Prüfung von Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP- 
RL) – mittlerweile umgesetzt in das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), 2010).

Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Änderung der Verordnung über den Natur-
park „Neckartal-Odenwald“ vom 16.12.2014.
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Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408)

Weitere Datengrundlagen

Schutzgut Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit

• 
• ATKIS-Basis-DLM

© Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, 
Az.: 2851.9-1 / 19, © Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, 
© Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz

Störfallbetriebe
• Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, 04 / 2020
• Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat IV / Da 43.1 - Immissionsschutz (Energie, Lärm-, 

Strahlenschutz), 04 / 2020
• Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Zentralreferat Gewerbeaufsicht Neustadt, 04 / 2020

Erholungswälder
• 
• -

liche Geoinformation, 07 / 2020
• 

Lärmschutzwälder
• -

liche Geoinformation, 07 / 2020
• 

Bereiche mit besonderer Bedeutung für Naherholung, Bereiche mit besonderer Bedeutung für 

zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar, Verband Region Rhein-Neckar, 12 / 2014

• Hoffmann, S. (2020). Waymarked trails. Wanderwege. 
Abrufbar unter: https://hiking.waymarkedtrails.org/ (Stand: 08.10.2020)

• komoot (2020). Routenplaner. Abrufbar unter: https://www.komoot.de/plan/
(Stand: 08.10.2020)

• Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz (1988).

• 
• Thunderforest (2020). OpenCycleMap. Abrufbar unter: https://www.opencyclemap.org/ 

(Stand: 08.10.2020)
• Online Karten für Naherholungsfunktionen (Wanderwege, Radwege, POIs)
• Wanderwege: https://hiking.waymarkedtrails.org/
• Radfernwege, Themenrouten, andere Hauptrouten: 

 - https://www.opencyclemap.org/
 - https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Bicycle/D-Netz-Routen
 - https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Bicycle/Deutsche_Radfernwege
 - https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Bicycle/Themenrouten_und_beschilderte_Radrouten
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• Lokale Radwege: 
 - https://www.bikemap.net/de/routeplanner/#/z12/49.3620296,8.5487366/basic
 - https://cycling.waymarkedtrails.org/

• Points of Interest (Naherholungsanlagen, Aussichtsplattformen, Denkmäler, etc.): 
 - https://www.komoot.de/plan/
 - https://www.openstreetmap.org/

Naturschutzgebiete
• Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, 

05 / 2020
• Hessisches Naturschutz Informationssystem (NATUREG), Hessisches Ministerium für  

Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV), 05 / 2020
• Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, 05 / 2020

Natura 2000-Gebiete
• Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, 

05 / 2020
• Hessisches Naturschutz Informationssystem (NATUREG), Hessisches Ministerium für  

Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV), 05 / 2020
• Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, 05 / 2020

Gesetzlich geschützte Biotope (Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz)
• Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, 

05 / 2020
• Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, 05 / 2020

Hessische Biotopkartierung
• Hessisches Naturschutz Informationssystem (NATUREG), Hessisches Ministerium für  

Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV), 05 / 2020

Naturdenkmale
• Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, 

05 / 2020
• Verordnung zum Schutz von Naturdenkmalen im Landkreis Bergstraße, 11 / 2011
• Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, 05 / 2020
• Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Abteilung Bauen und Umwelt, 07 / 2020
• Kreisverwaltung Germersheim, Untere Naturschutzbehörde, 06 / 2020

Geschützte Landschaftsbestandteile
• Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, 05 / 2020
• Kreisverwaltung Germersheim, Untere Naturschutzbehörde, 06 / 2020
• Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Abteilung Bauen und Umwelt, 07 / 2020
• 

Bann-, Schon- und Schutzwälder, Naturwaldreservate
• Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, 

05 / 2020
• -

liche Geoinformation, 07 / 2020
• 
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Biosphärenreservate
• Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, 05 / 2020

Biodiversität (Biotopvernetzungsräume in der MRN gem. Landschaftskonzept 2020  + (Entwurf)) 

• Bedeutende Räume für den regionalen Biotopverbund gem. Landschaftsrahmenplanung BW, 
Stand 2012
 - trockene / feuchte Offenlandlebensräume
 - -

bund Offenland vom Regierungspräsidium Karlsruhe, Stand 2017
 - trockene Waldlebensräume
 -

Württemberg) 
 - Waldschutzgebiete aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW 

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Stand 18.05.2020
 - Naturschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete aus dem Umweltinformationssystem (UIS) 

der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Stand 18.05.2020

• Weitere Räume für den regionalen Biotopverbund gem. Landschaftsrahmenplanung BW, 
Stand 2012 
 - trockene / feuchte Offenlandlebensräume 
 - trockene Waldlebensräume 
 -

Offenland vom Regierungspräsidium Karlsruhe, Stand 2017

• Bedeutende Räume für den regionalen Biotopverbund (Vorschlag Vorranggebiet) aus: Vor-
schlag für Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft gemäß dem Regionalplan 
Südhessen, Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat III 31.1 – Raumplanung, 01 / 2020

• Weitere Räume (Vorschlag Vorbehaltsgebiete) aus: Vorschlag Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
te Natur und Landschaft gemäß dem Regionalplan Südhessen, Regierungspräsidium Darm-
stadt, Dezernat III 31.1 – Raumplanung, 01 / 2020

• Landesweiter Biotopverbund für Hessen 
 - Kernräume des Biotopverbundes
 - Unzerschnittene Räume > 50km²
 -
 - Wertvolle und sonstige Entwicklungsräume (Moor-, Auenstandorte)
 - Bestand Heiden und Magerrasen
 - Wertvolle Entwicklungsräume im Verbund der Magerrasen und Heiden
 - Sonstige Entwicklungsräume im Verbund der Magerrasen und Heiden

Gem. Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz /  
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Stand 25.03.2013

• -
schen Teil des Verbandes Region Rhein-Neckar (VRRN), Struktur- und Genehmigungsdirek-
tion Süd, 10 / 2009

• -
plan für den rheinland-pfälzischen Teil des Verbandes Region Rhein-Neckar (VRRN), Struktur- 
und Genehmigungsdirektion Süd, 10 / 2009
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• Wildtierkorridore Rheinland-Pfalz gemäß dem Landschaftsrahmenplan für den rheinland-pfäl-
zischen Teil des Verbandes Region Rhein-Neckar (VRRN), Struktur- und Genehmigungsdirek-
tion Süd, 10 / 2009

Besonderer Artenschutz
• 
• Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Artdaten Windenergie
• Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Dezernat N3, 06 / 2020
• Staatliche Vogelschutzwarte Hessen, 07 / 2020
• Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz, 07 / 2020

Schutzgut Fläche

• Verband Region Rhein-Neckar, eigene Berechnung

Böden mit hoher bis sehr hoher Bodenfunktionsbewertung
•  

Bodenkarte von Baden-Württemberg, 1 : 50.000, 03 / 2020
• Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, 04 / 2020
• Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie Dezernat G3, Boden und  

Altlasten, 05 / 2020 

Böden mit Ackerzahl > = 80
• ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem)1

© Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, 
Az.: 2851.9-1 / 19, 
© Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation,  
© Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz

Bodenschutzwälder / Erosionsschutzwälder
• 
• -

liche Geoinformation, 07 / 2020
• 

Wasserschutzgebiete / Heilquellenschutzgebiete 
• Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, 

05 / 2020
• Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), 05 / 2020
• Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Abteilung 3, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, 

Bodenschutz, 06 / 2020

1  In den verwendeten ALKIS-Daten für den baden-württembergischen Teilraum waren keine Geometrien der Bodenschät-
-
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Wasserschutzwälder
• 

Überschwemmungsgebiete, HQ100

• Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, 
05 / 2020

• Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), 07 / 2020
• Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 09 / 2020

Risikogebiete, HQextrem

• Räumliches Informations- und Planungssystem der Landesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz Baden-Württemberg, 05 / 2018

• Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), 07 / 2020
• Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 09 / 2020

• 
GEO-NET Umweltconsulting GmbH, ÖKO PLANA, 2009

Klimaschutzwälder
• 
• -

liche Geoinformation, 07 / 2020
• 

Immissionsschutzwälder
• 
• -

liche Geoinformation, 07 / 2020
• 

Landschaftsschutzgebiete
• Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, 

05 / 2020
• Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), 05 / 2020
• Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, 05 / 2020

Naturparke
• Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, 

05 / 2020
• Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, 05 / 2020

Sichtschutzwälder
• 
• -

liche Geoinformation, 07 / 2020
• 
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Landesweit bedeutsame Kulturlandschaften (nur RP)
• Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz, Gut-

achten zur Konkretisierung der landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften zur 

Ausbau der Windenergienutzung, 07 / 2013

Bedeutende Ausschnitte der Kulturlandschaft (nur BW)
• Landschaftsrahmenplanung für den baden-württembergischen Teilraum der Metropolregion 

Rhein-Neckar, Verband Region Rhein-Neckar (Entwurf), 03 / 2012

Unzerschnittene Räume
• Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, 

06 / 2020
• Landschaftsrahmenplan für den rheinland-pfälzischen Teil des Verbandes Region Rhein-Ne-

ckar (VRRN), Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 10 / 2009 

Bau- und Kulturdenkmale
• 
• 

GmbH, 06 / 2020 
• Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle 

Speyer, 05 / 2020

UNESCO Weltkulturerbe, Limes
• Geschäftsstelle der Deutschen Limeskommission, 03 / 2020

Westwallanlagen (RLP)
• Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, 04 / 2014

• 
• 
• Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle 

Speyer, 05 / 2020
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